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Vorwort Das BMWi hat das RKW Kompetenzzentrum im Frühjahr 2014 damit beauftragt, das Förderprogramm „BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno)“ zu evaluieren. Die BMWi-Innovationsgutscheine sind ein wichtiges Element in der Innovationspolitik des BMWi, das auf die Kompetenzentwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen zielt. Es bietet durch die Förderung von qualifizierten, externen Beratungsleistungen den förderfähigen Unternehmen die Möglichkeit, sich auf dem aktuellen Stand der Technikentwicklung, der Managementmethoden und Prozessgestaltung zu halten. Die BMWi-Innovationsgutscheine wurden in der heute bekannten Form unter der Dachmarke „go-Inno“ Mitte des Jahres 2011 mit einer neuen Förderrichtlinie ins Leben gerufen. Sie umfassen die beiden Module „go-innovativ“ und „go-effizient“. Das Modul „go-innovativ“ beinhaltet die Innovationsberatung von kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten. Es ist eine Weiterentwicklung der schon seit dem Jahr 2000 erprobten und erfolgreich umgesetzten Innovationsberatung von kleinen Unternehmen in den neuen Bundesländern und Berlin bzw. einigen Modellregionen in den alten Bundesländern. Das Modul „go-effizient“ bietet die Möglichkeit, Beratungen zur Material- und Rohstoffeffizienz“ in Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, bei besonders innovativen und risikoreichen Vorhaben mit weniger als 1.000 Beschäftigten, fördern zu lassen. Da die Förderrichtlinie bis zum 8. August 2016 befristet ist, handelt es sich bei der vorliegenden Analyse um eine summative Zwischenevaluation. Sie umfasst den Zeitraum vom Inkrafttreten der Richtlinie Anfang August 2011 bis zum 31. Juli 2014. Die zeitliche Grenze bot sich an, da zu diesem Stichtag die Projektträgerschaft für die BMWi-Innovationsgutscheine neu ausgeschrieben war. In der Folge traten dann Veränderungen in der Projektträgerschaft ein, die aber bei der Entscheidung und Konzeption der Evaluation noch nicht absehbar oder bekannt waren. Die im Folgenden dargelegte Analyse wäre ohne die Unterstützung von einigen Entscheidungsträgern nicht möglich gewesen. Daher danken wir an dieser Stelle den Verantwortlichen bei den beiden Projektträgern EuroNorm GmbH und VDI/VDE-IT GmbH für die umfassende Kooperation bei der Datengewinnung und das entgegengebrachte Vertrauen bei den Vor-Ort-Erhebungen. Einen besonderen Dank richten wir auch an die autorisierten Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“, da nur über sie die Ansprache der beratenen Unternehmen gelingen konnte. Den Vertretern des BMWi danken wir für die fachlichen Anregungen und den Auftrag. Mitgewirkt haben im RKW Kompetenzzentrum bei der Datengewinnung durch mehrere Onlinebefragungen, bei der Erhebung der Daten aus den Förderakten im Modul „go-effizient“ und bei der Erstellung der Abbildungen Frau Marion Mielchen und Herr Tim Vollborth.
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1



Einleitung



Am 9. August 2011 ist die auf fünf Jahre befristete Förderrichtlinie „BMWi-Innovationsgutscheine“ (go-Inno) in Kraft getreten und die Dachmarke „go-Inno“ ins Leben gerufen worden. Das Ziel des technologiepolitischen Förderprogramms ist es, die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit der beratenen kleinen und mittleren Unternehmen mit technologischem Potenzial zu erhöhen und hierdurch vorhandene Arbeitsplätze zu sichern bzw. neue zu schaffen. Die Unterstützung der Unternehmen erfolgt dabei mithilfe des Instruments „Innovationsgutschein“ für speziell ausgerichtete, externe qualifizierte Beratungen, die nur von jeweils eigens für die beiden Programmmodule separat autorisierten Beratungsunternehmen durchgeführt werden dürfen. Die im Jahr 2011 neu gestaltete Förderrichtlinie sowie die Dachmarke „go-Inno“ sind unter anderem Instrumente des vom BMWi zu dieser Zeit erarbeiteten Konzepts zur Neuausrichtung und Straffung der Innovationsförderung. Sie spielen auch in der aktuellen Innovationsstrategie der Bundesregierung eine wichtige Rolle. Die „BMWi-Innovationsgutscheine“ umfassen seit ihrem Inkrafttreten die beiden Module „Innovationsmanagement“ (go-innovativ) und „Rohstoff- und Materialeffizienz“ (go-effizient). Beide Module basieren zum Teil auf mehreren, langjährig erfolgreichen Vorläuferprogrammen (vgl. Abbildung 1.1.1). Abb. 1.1.1: BMWi-Innovationsgutscheine



Quelle: www.inno-beratung.de, Musterpräsentation



So beginnt die Geschichte des Förderprogramms „Innovationsmanagement“ bereits im November des Jahres 1999 mit den Verwaltungsgrundsätzen zu einem Modellversuch. Gegenstand war die Innovationsberatung von kleinen Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern durch ein dreistufiges Beratungsmodell in den neuen Bundesländern und Berlin über das BMWi. Die administrative Abwicklung erfolgte in den Jahren 2002 und 2003 durch Fraunhofer Services. Anschließend war bis zum 31. Juli 2014 die EuroNorm GmbH (folgend EuroNorm) durchgehend (das heißt mehr als zehn Jahre) der zuständige Projektträger für das Programm. Nach mehreren Modifikationen der Förderrichtlinie und einem erfolgreichen Modellprojekt zur Ausweitung des Programms auf die alten Bundesländer in acht Modellregionen war am 30. April 2010 mit der Veröffentlichung der Richtlinie „BMWi-Innovationsgut-
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scheine zur Förderung von Innovationsmanagement in kleinen Unternehmen“ im Bundesanzeiger erstmals eine bundesweite Umstellung auf die Innovationsgutscheine erfolgt. Damit wurde auch die Marke „go-Inno“ geboren. Bereits seit dem Jahr 2006 förderte das BMWi mit dem sogenannten „Impulsprogramm Materialeffizienz“ die Erschließung des Materialeinsparpotenzials in kleinen und mittleren Unternehmen über den Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT), bei dem eigens dafür im Herbst 2005 die Submarke „Deutsche Materialeffizienzagentur“ mit dem Schriftzug „demea“ ins Leben gerufen wurde. Zu Beginn umfasste das „Impulsprogramm Materialeffizienz“ zwei Programmteile in getrennten Förderlinien. Zum einen die „Einzelbetriebliche Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen“ (VerMat – steht für Verbesserung der Materialeffizienz) und zum anderen die „Förderung von Unternehmensnetzwerken zur Materialeffizienz“ (NeMat – Netzwerke zur rentablen Verbesserung der Materialeffizienz). Im Programmteil VerMat wurden einzelbetriebliche, von qualifizierten und gelisteten Materialeffizienzberatern durchgeführte Potenzial- und Vertiefungsberatungen gefördert, im Programmteil NeMat Unternehmensnetzwerke mit diesem Themen- und Handlungsbezug. Der Programmteil NeMat wurde im weiteren Verlauf in das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) integriert. Das Förderprogramm „Innovationsmanagement“ wurde letztmalig im Jahr 2007 durch die PROGNOS AG und SÖSTRA GmbH evaluiert, wobei sich die Analysen auf die Inanspruchnahme des Programms von Januar 2004 bis Dezember 2006 bezogen (Astor et al. 2007). Das Wuppertal Institut und die BSR Sustainability GmbH veröffentlichten im Januar 2008 die Ergebnisse ihrer Evaluation des „Impulsprogramms Materialeffizienz“. Sie bezog sich allerdings auf Grund der damals erst sehr kurzen Laufzeit des Programms nur auf den Zeitraum von Januar 2006 bis Juli 2007 (Kristof et al. 2008). Da auch nach mehreren Überarbeitungen der Kern der beiden Förderrichtlinien mit der Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen durch einen begrenzten Kreis von autorisierten Unternehmen unverändert geblieben ist, und die damaligen Fragestellungen auch heute von höchstem Interesse sind, greifen wir teilweise Inhalte und Vorgehensweisen dieser beiden Evaluationen auf und ergänzen neue, aktuelle Fragestellungen, die sich aus der inhaltlichen Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren und neuen Anforderungen ergeben. Grundsätzlich wurde die Evaluation nach den Qualitätsstandards der Gesellschaft für Evaluationen e. V. (DeGEval) durchgeführt.1 Für die „BMWi-Innovationsgutscheine“ waren im Haushalt des BMWi für das Haushaltsjahr 2011 11,15 Mio. Euro, für das Haushaltsjahr 2012 15,1 Mio. Euro, für das Haushaltsjahr 2013 14,2 Mio. Euro und das Haushaltsjahr 2014 15,2 Mio. Euro veranschlagt. Dies beinhaltete jeweils die Mittel zur Abwicklung von Projekten aus den Vorjahren sowie die Kosten der Projektträger und sonstige Kosten im Zusammenhang mit dem Programm go-Inno. Die Fördersummen, die an die autorisierten Beratungsunternehmen ausgezahlt und damit den begünstigten Unternehmen zu Gute kamen, sind deutlich geringer. Darauf gehen wir in den einzelnen Abschnitten detaillierter ein. Nach Beschluss des Bundeskabinetts vom 2. Juli 2014 zum Haushalt des Jahres 2015 stehen für das Förderprogramm nunmehr im laufenden Jahr 7,2 Mio. Euro zur Verfügung, während die Mittel für das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) um 30 Mio. Euro auf 543 Mio. Euro erhöht werden konnten (siehe Abbildung 1.1.2). 1



Alle drei genannten Quellen sind im Literaturverzeichnis angegeben.
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Abb. 1.1.2: Veranschlagte Haushaltsmittel für die BMWi-Innovationsgutscheine in Mio. Euro
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ZIELSETZUNG DER EVALUATION UND EVALUATIONSKRITERIEN



Die vorliegende Evaluation umfasst vereinbarungsgemäß den Zeitraum vom Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinie am 8. August 2011 bis zum 31. Juli 2014. Es wurden alle in diesem Zeitraum abgeschlossenen Förderfälle berücksichtigt, für die ein von dem jeweils zuständigem Projektträger geprüfter Verwendungsnachweis und ein ausgezahlter Gutschein vorlag, sowie die zum Stichtag 31. Juli 2014 autorisierten, aktiven Beratungsunternehmen und die bei ihnen tätigen Beraterinnen und Berater. Damit wird in Form einer summativen Zwischenevaluation eine Bilanz über drei Jahre gezogen, die die Stärken und Schwächen des Förderprogramms, insbesondere der neuen Regelungen in der aktuellen Richtlinie identifiziert. Es werden Handlungsempfehlungen in Bezug auf Optimierungsmöglichkeiten und Weiterentwicklungen im Sinne eines policy learnings an das BMWi gegeben, um die Effektivität und Effizienz des Programms zu erhöhen und die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gegebenenfalls noch besser auszuschöpfen. Dies ist insbesondere in Hinblick auf die Entscheidung relevant, ob und in welcher Form die Förderung generell über den 8. August 2016 im Rahmen einer neuen Richtlinie fortgesetzt werden kann. Während der Arbeiten an der vorliegenden Evaluation sind in Bezug auf das Modul „go-effizient“ durch die Kritik des Bundesrechnungshofes (BRH) Entscheidungen über eine vorzeitige Veränderung der Förderkonditionen zu Beginn des Jahres 2016 getroffen worden. Diese Entwicklungen behandeln wir ausführlicher in Abschnitt 3.3.4. Bezüglich der Wahl des Zeitraums für die Evaluation war von Bedeutung, dass zum 1. August 2014 die Projektträgerschaft für die BMWi-Innovationsgutscheine neu ausgeschrieben war. In der Folge ist seit diesem Zeitpunkt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Projektträger im DLR) für die Durchführung beider Module (im Rahmen einer sukzessiven Übergabe) weitestgehend verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Konzeption der Evaluation war allerdings lediglich die Tatsache der Ausschreibung der Projektträgerschaft bekannt und nicht die sich daraus ergebenden Veränderungen. Der Rohstoffeffizienz-Preis (vormals Materialeffizienz-Preis) wird seit einigen Jahren von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) organisiert und aus einem anderen Haushaltstitel finanziert. Er ist daher nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse.
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Da die Evaluation Teil der vom BMWi für das Programm veranlassten begleitenden Erfolgskontrolle gemäß § 7 BHO bzw. der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO), insbesondere Punkt 2.2, ist, beinhaltet sie die in Abbildung 1.1.3 dargestellten Elemente Zielerreichungskontrolle, Wirkungskontrolle und Wirtschaftlichkeitskontrolle. Bevor wir hierauf näher eingehen, wollen wir aber das angewandte Konzept der Additionalität erläutern. Abb. 1.1.3: Elemente der Evaluation



Quelle: Eigene Darstellung



(A)



Das Konzept der Additionalität



Im Rahmen der genannten Elemente greifen wir unter anderem auf das Konzept der Additionalität (additonality) zurück, das seit über 20 Jahren als Standard für die Evaluation öffentlich finanzierter FuE-Programme in der Literatur eingeführt ist. Unter Additionalität versteht man dabei das Ausmaß, in dem die öffentliche finanzielle Förderung neue FuE- bzw. Innovationsaktivitäten zusätzlich zu den Aktivitäten anstößt, die ohne diese Förderung, also ohnehin, stattgefunden hätten (siehe Buisseret, T.J. et al., 1995). Oder einfacher formuliert: “What difference does public support make”. Das Konzept der Additionalität unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Arten (vgl. Abbildung 1.1.4), von denen für unsere Analyse folgende relevant sind2: a) Project additionality: Sie hat die hypothetische Frage zum Gegenstand, ob das geförderte Projekt ohne die Förderung unverändert, in einem (gering) modifizierten Umfang oder gar nicht (cancelled) durchgeführt worden wäre. Falk (2004) stellte für ein Sample aus Österreich fest, dass die vollständige Projektadditionalität (das Projekt würde im Falle der Nicht-Förderung nicht durchgeführt) um circa 10 Prozentpunkte überschätzt wird, wenn man diese Frage den geförderten Unternehmen stellt anstelle der nicht geförderten Unternehmen, deren Antrag auf Förderung abgelehnt wurde.



2



Wir verwenden an dieser Stelle zum besseren Verständnis die englischsprachigen Originalbezeichnungen.



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 8



b) Input additionality: Hierunter versteht man die Frage, welche Eigenbeteiligung und zusätzliche (FuE-)Ausgaben bzw. Investitionen (z. B. im Modul „go-effizient“) das geförderte (begünstigte) Unternehmen für das relevante Projekt tätigt. Letzteres ist allerdings auf Grund der in den Förderbedingungen durchgängig mit 50 Prozent festgelegten Eigenbeteiligung aussagekräftiger. Bekannt ist diese Fragestellung auch unter dem Schlagwort „Fördereuro“, das heißt wie viele „Euros“ das Unternehmen zusätzlich zur Förderung für das (Beratungs-)Projekt ausgibt und / oder plant, zeitnah zu investieren. In der Regel bildet man dazu den Quotienten aus zusätzlichen Ausgaben und der Fördersumme. Interessant sind aus unserer Sicht bei den „BMWi-Innovationsgutscheinen“ vor allem die durch die Beratungsprojekte ausgelösten Investitionen. c) Output additionality: Sie ist definiert als derjenige Output, der zusätzlich mit der Förderung erzielt worden ist. Im Rahmen der unten beschriebenen Wirkungsanalyse definieren wir in Bezug auf die beiden Fördermodule, was wir unter Output bzw. Erfolg verstehen wollen. Betrachtet man die Umsatzwirkung, so lässt sich der „Fördereuro“ so berechnen, dass man zusätzlich generierte Umsätze in das Verhältnis zur Fördersumme setzt. Bei einer Ressourcenersparnis könnte man alternativ als Fördereuro die jährliche Ersparnis (ggf. über einen Zeitraum von drei Jahren abdiskontiert) zur Fördersumme setzen. Hieran setzt die Argumentation des Bundesrechnungshofes an, die allerdings nur auf einen Zeitraum von einem Jahr abstellt und keine Diskontierung beinhaltet. d) Behavioural additionality: Diese Kategorie berücksichtigt die Frage, ob sich durch das geförderte Projekt generell das FuE- bzw. Innovationsverhalten des geförderten Unternehmens verändert hat (Georghiou, 1997). Nach Falk (2005) wird eine Vielzahl an Dimensionen unterschieden. Relevant sind für die geplante Analyse folgende: aa) Cognitive capacitiy additionalities: Sie zielen auf die Frage, ob das geförderte Unternehmen durch das Projekt neue Kompetenzen und neue Expertise gewinnen konnte. bb) Network additionalites: Sie beinhalten eine Abschätzung, ob sich das Unternehmen durch das Projekt besser in den relevanten Innovationsnetzwerken verankern konnte. cc) Follow-up additionality: Dies stellt in Bezug auf das Modul „go-innovativ“ eine wichtige Fragestellung dar, nämlich ob im Ergebnis des Projekts neue (geförderte) FuE-Projekte entstanden sind oder zumindest Anträge zu solchen entwickelt wurden. Im Modul „go-effizient“ geht es zum einen darum, ob Potenzialberatungen zu Vertiefungsberatungen führten und zum anderen, ob weitere Investitionen mobilisiert werden konnten. dd) Management additionality, die ebenso wichtig ist, weil sie darauf abzielt, ob sich das (Innovations-)Management im Unternehmen verbessert hat und zu erwarten ist, ob Innovationsprojekte oder auch Projekte mit dem Ziel der Ressourceneinsparung zukünftig eigenständig(er) bearbeitet werden können.
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Weiterhin lassen sich unterscheiden: ee) Scale additonalities: Sie stellen darauf ab, ob die Förderung es ermöglichte, den Umfang des Projektes auszuweiten. ff) Scope additionalities: Sie gehen der Frage nach, ob durch die finanzielle Förderung beispielsweise mehr Produkte, Produktmärkte oder auch Fragestellungen Gegenstand des Beratungsprojektes sein konnten. Abb. 1.1.4: Konzept der Additionalität



Quelle: Eigene Darstellung



Das so formulierte Konzept der Additionalität ermöglicht, den sogenannten leverage effect von öffentlichen Subventionen detailliert zu erfassen und zu bewerten (vgl. Falk, R., 2004/2). Denn es geht insbesondere bei den mit dem Modul „go-innovativ“ geförderten Beratungsprojekten weniger um schnell erzielbare materielle Effekte, wie Ressourcenersparnis, neue Umsätze, zusätzliche Exporte, Gewinne und Arbeitsplätze. Dies sind tendenziell langfristige Effekte. Im Vordergrund stehen dagegen eher die Aufsetzung eines tragfähigen Innovationsprojektes und die Begrenzung der Risiken der Innovationstätigkeit, die allzu häufig existenziell sein können. Zu berücksichtigen ist auch, dass die beratenen Unternehmen immer zu-
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mindest eine gleich hohe Eigenbeteiligung in die Projekte einbringen müssen und darüber hinaus die notwendige Arbeitszeit der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Regel nicht erfasst wird. (B)



Elemente der Evaluation



Die Elemente der Evaluation sind in Abbildung 1.1.3 bereits übersichtlich dargestellt. Sie werden nun präzisiert: a) Die Zielerreichungskontrolle In der Förderrichtlinie der „BMWi-Innovationsgutscheine“ (go-Inno) sind die Ziele des Programms in Abschnitt 1.1 mit der „Erhöhung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der beratenen Unternehmen und der Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen“ formuliert. Die beabsichtigten Wirkungen werden wie folgt tiefer differenziert: Im Modul „Innovationsmanagement“ (go-innovativ) geht es insbesondere um eine Minderung des „technischen und wirtschaftlichen Risikos von Produkt- und technischen Verfahrensinnovationen“, die Verbesserung interner Innovationsprozesse und die Senkung von Transaktionskosten bei der Suche und Auswahl von geeigneten Kooperationspartnern. Im Modul „Rohstoff- und Materialeffizienz“ (go-effizient) sollen konkrete Einsparpotenziale bezüglich des Rohstoff- und Materialeinsatzes aufgedeckt und die Unternehmen angeleitet werden, kontinuierlich die Rohstoff- und Materialeffizienz zu verbessern. Wir wollen zwischen Zielen und Wirkungen noch detaillierter unterscheiden. Die Zielerreichungskontrolle werden wir anhand folgender Aspekte vornehmen: Inanspruchnahme der Förderung Die Förderrichtlinie hat wie oben kurz ausgeführt eine langjährige Programmhistorie und wurde auf Grund der Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Straffung des Förderangebots des BMWi, der Empfehlungen von Evaluatoren und in Folge der wissenschaftlichen Begleitung mehrfach verändert. So wurden zum Beispiel der Geltungsbereich räumlich ausgedehnt, die Zielgruppen erweitert (im Modul „go-innovativ“ von Unternehmen mit 50 auf solche mit weniger als 100 Beschäftigten), die prozentualen Fördersätze angeglichen und zum Teil gleichzeitig verringert. Der abrechnungsfähige Tagewerksatz wurde dagegen auf 1.100 Euro je Tagewerk erhöht. Hieraus ergeben sich generell die Fragen, wie sich die Nutzung der Förderung entwickelt hat, ob die Unternehmen der Zielgruppen sie aktiv nachgefragt haben, ob sie von den Multiplikatoren rege beworben wurde, ob auch „Neunutzer“ gefunden werden konnten oder inwieweit es sich um Bestandskunden der langjährig autorisierten Beratungsunternehmen handelte. Zu ermitteln ist auch, in welchen Branchen und Regionen besonders von den Unternehmen investiert wurde und generell, ob die erwartete Anzahl an Projekten initiiert bzw. an Unternehmen motiviert werden konnte. Sicherung der Beratungsqualität Für beide Module sind vor einigen Jahren getrennt voneinander Arbeitsgemeinschaften zur Qualitätssicherung (AG QS) installiert worden, die zu Beginn des Jahres 2013 zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenwuchsen. Auch wenn die AG QS seit Jahresbeginn 2014 seitens des BMWi nicht mehr finanziell unterstützt wird, ergeben sich Fragen zu deren Arbeits-
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weise und Wirkung in Hinsicht auf die Kooperation und Kommunikation der Berater und durch welche Maßnahmen die Qualität der Beratungsprojekte aus Sicht der Berater, Projektträger und Unternehmen verbessert werden konnte. Eine schon früher erörterte Frage ist, ob durch die Hinzunahme weiterer externer Beratungskompetenz (sogenannte sachverständige Dritte) die Qualität der Beratungsprojekte noch weiter erhöht werden konnte. Zudem ergeben sich Fragen in Hinsicht auf die Entwicklung und Standardisierung der von den autorisierten Beratungsunternehmen verwendeten Management- und Beratungstools. Von Bedeutung für den Erfolg des Programms ist aber auch die qualitative Entwicklung der autorisierten Beratungsunternehmen für die beiden Module und die Frage, ob durch die Umstellung auf Innovationsgutscheine deren Aufwand für die Akquise von Neukunden gesunken ist bzw. generell, welches die Erfolgsfaktoren bei der Kundenakquise sind. Qualitative Erfolgskontrolle bei den Unternehmen In beiden Modulen werden Unternehmen aus der gewerblichen Wirtschaft, dem Handwerk und dem produzierenden Gewerbe begünstigt. Es stellt sich die Frage, inwieweit sich durch die geförderten Beratungen deren Innovations- und Problemlösungskompetenzen tatsächlich verbessert (management additionality, cognitive capacity additionality) und ob sie bereits neue Innovationsaktivitäten entwickelt haben (follow-up additionality) bzw. Prozesse zur kontinuierlichen Einsparung von Ressourcen installieren und umsetzen konnten. Bei der management additionality orientieren wir uns an dem am Centre for Urban and Regional Development Studies (CURDS, 2002, Bennerworth/Dwaley, zitiert nach Ernst-Siebert 2008, S. 28f.) entwickelten Modell des Reifegrads des Innovationsmanagements von kleinen und mittleren Unternehmen, das in der Abbildung 1.1.5 visualisiert wird. Danach werden kleine und mittlere Unternehmen nach den Reifegraden Anfänger, Fortgeschrittene, Routiniers und Experten kategorisiert. „Anfänger“ sind solche Unternehmen, die erstmalig ein Innovationsvorhaben planen und umsetzen und noch nicht über ein systematisches Innovationsmanagement verfügen. In der Kategorie „Fortgeschrittene“ befinden sich Unternehmen, die in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit Innovationsprojekten sammeln konnten und daher zumindest ein rudimentäres Innovationsmanagementsystem installiert haben, das aber noch nicht wirklich in die Entwicklung der Unternehmensstrategie oder zum Beispiel in das Organisationshandbuch Eingang gefunden hat. „Routiniers“ sind solche Betriebe, bei denen letzteres bereits der Fall ist und die sogenannten „Experten“ haben ihr Innovationsmanagementsystem bereits optimiert und potenzielle Schnittstellen und Konflikte zwischen den eingebundenen Personen und Abteilungen erfolgreich gelöst. Aus unserer Sicht können wir so Fortschritte in der Entwicklung und der Fähigkeit der geförderten Unternehmen erfassen, zukünftig ohne externe Managementunterstützung erfolgreich Innovationsprojekte zu starten und durchzuführen. Positiv ist auch die zunehmende Vernetzung im Innovationssystem zu bewerten (network additionality). Die Beantragung eines Projektes im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) oder eines anderen weiterführenden Programms ist auch ein Erfolgskriterium, und zwar auch dann, wenn sie nicht erfolgreich war oder über eine Zuwendung zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht endgültig entschieden wurde. In einem weiteren Analyseschritt haben wir das vorgestellte Modell des Reifegrads des Innovationsmanagements auf das Ressourcenmanagement der im Modul „go-effizient“ berate-
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nen Unternehmen übertragen. Dazu wurden folgende Kategorien für die ökologische Nachhaltigkeitskompetenz festgelegt: Abb. 1.1.5: Reifegrad des Innovationsmanagements



Quelle: CURDS 2002



 Anfänger: Die Durchführung des Ressourcenmanagements ist eher zufällig, die Maßnahmen erfolgen isoliert und ohne Planung.  Fortgeschrittene: Initiale Aktivitäten zum Aufbau eines Ressourcenmanagements sind bereits durchgeführt und die Notwendigkeit eines Ressourcenmanagements ist erkannt.  Routiniers: Ein unternehmensweites Ressourcenmanagement wurde aufgebaut, es liegt ein umfassendes Commitment seitens der Führung dazu vor. Relevante Zertifizierungen nach anerkannten Systemen (z. B. EMAS, EcoStep, ISO 14001) wurden erreicht, ggf. werden relevante VDI-Richtlinien angewendet (z. B. VDI 4070, VDI 4800, VDI 4800-1).  Experten: Instrumente zur Verbesserung des Ressourcenmanagements werden darüber hinaus zielorientiert im gesamten Unternehmen angewendet. Alle Ebenen und Mitarbeiter sind einbezogen, die Prozesse werden gezielt gesteuert und das Ressourcenmanagement wird auf der Basis von Kennzahlen und Messungen weiter entwickelt. Es ist integraler Bestandteil der Unternehmenskultur und daher im Bewusstsein aller Mitarbeitenden verankert.



b) Wirkungsanalyse Bei den „BMWi-Innovationsgutscheinen“ handelt es sich um ein einzelbetriebliches Beratungsprogramm. Daher ist die Höhe der finanziellen Förderung im Vergleich zu anderen Förderprojekten relativ gering. Sie beträgt im Modul „go-innovativ“ bei (durchaus seltener) Inanspruchnahme aller Leistungsstufen inklusive Nutzung aller möglichen Tagewerke für sachverständige Dritte maximal 27.500 Euro und im Modul „go-effizient“ maximal, das heißt bei voller Ausschöpfung der Fördermittel und bei zusätzlicher Inanspruchnahme der Vertiefungsberatung, 80.000 Euro. Die durchschnittlichen Fördersummen je Förderfall sind wesentlich geringer, wie wir in den folgenden Abschnitten zeigen werden. Gleichwohl intendiert das Programm mit den durch die Beratungsprojekte gesetzten Impulsen eine positive Wirkung, die auch erkennbar und messbar sein sollte. Um die potenziellen Wirkungen messen zu
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können, legen wir die in den Abbildungen 1.1.6 und 1.1.7 jeweils illustrierten Wirkungsmodelle zu Grunde. Sie basieren auf dem kürzlich veröffentlichten Modell von Shapira/Youtie (vgl. dazu Shapira/Youtie, 2013), das die typische Interventionslogik für Beratungsprogramme im Themenbereich Technologie und Innovation aufzeigt. Wirkungsmodell für das Modul „go-innovativ“



aa)



Mit dem Modul „go-innovativ“ werden zwei Leistungsstufen angeboten. Die Eingangsstufe ist die Potenzialanalyse. Hierfür werden maximal 10 Beratertage á 1.100 Euro mit 50 Prozent gefördert. Der Wert des Gutscheins beträgt also maximal 5.500 Euro. Das Beratungsvolumen kann durchaus 11.000 Euro übersteigen, und zwar dann, wenn das Unternehmen bereit ist, einen höheren Tagewerksatz, mehr Tagewerke oder beides zugleich zu bezahlen. Inhalte der Potenzialanalyse können gemäß der Förderrichtlinie sein: 







  



Die Erarbeitung eines Stärken- und Schwächen-Profils des Ist-Zustandes des Unternehmens in Hinsicht auf das technologische Know-how, die betriebswirtschaftliche Situation und die unternehmerische Organisation. Die Vorprüfung der Marktfähigkeit des Innnovationsvorhabens, das heißt eine erste Abschätzung, ob es für das zu entwickelnde Produkt ein hinreichend großes Bedürfnis und potente Käufer gibt. Die Ermittlung der Kosten für die Erstellung eines Realisierungskonzepts und der Umsetzung eines solchen Konzepts. Die Entwicklung eines Finanzierungsplans für das Projekt und in Zusammenhang damit die Information über relevante Fördermöglichkeiten im Rahmen bestehender FuEbzw. Innovationsprogramme der Länder und des Bundes.



Ergebnis der Potenzialanalyse kann danach in Abhängigkeit von dem vom autorisierten Beratungsunternehmen eingesetzten Instrumentarium ein branchenbezogenes und / oder auf die Größe des Unternehmens bezogenes Benchmarking sein bzw. eine realistische Abschätzung, ob das beratene Unternehmen finanziell, personell und strukturell in der Lage ist, die Innovationsidee umzusetzen. Ein gutes Ergebnis kann auch die Verneinung dieser Fähigkeit sein. In diesem Fall würde die Beratung zwar nicht in konkrete Innovationsaktivitäten münden, jedoch Schaden durch unüberlegte und für das (kleine) Unternehmen zu risikoreiche Aktivitäten verhindert werden. Die Additionalität bestünde in diesem Fall aus dem verhinderten Schaden, der ohne die Durchführung der Beratung entstanden wäre. Ein Zwischenergebnis ist nach Shapira/Youtie zum Beispiel die Schulung von FuE-Personal oder anderen zuständigen Mitarbeitenden zum Thema Innovationsmanagement und die Einführung einfach gehaltener Innovationsprozesse, welches gemäß dem Konzept der Additionalität ein zusätzlicher Output wäre. Im günstigen Fall liegt nach der Potenzialanalyse eine ausformulierte Innovationsstrategie vor, in die sich die vorhandene Projektidee gut hineinfügt (management additionality). Sollte im Ergebnis des Audits das Unternehmen in der Lage sein, eine solche Strategie erfolgreich umzusetzen, so könnte sich die zweite Leistungsstufe anschließen. Sie besteht zum einen aus der Erstellung eines Realisierungskonzepts, wofür in der Förderrichtlinie maximal 25 Tagewerke á 1.100 Euro (mit einer Förderquote von 50 Prozent) mit einer maximalen Fördersumme von 13.750 Euro vorgesehen sind. Auch hier kann das Beratungsvolumen 27.500 Euro übersteigen. Zum anderen gehört zur Leistungs-
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stufe 2 „Vertiefungsberatung“ das „Projektmanagement“, auf das wir unten eingehen. Inhalte des „Realisierungskonzepts“ können sein:     



Marktanalysen, die eine realistische Bewertung der benötigten oder zu entwickelnden Technologie ermöglichen. Die Ermittlung eines geeigneten Technologiegebers, soweit dies auf Grund bestehender und nicht aufzuholender technologischer Defizite notwendig ist. Die Entwicklung des eigentlichen Realisierungskonzepts inklusive der technologischen, organisatorischen und finanziellen Aspekte. Die Vorbereitung der Kooperation mit einem externen Technologiegeber. Die Begleitung des Unternehmens bei notwendigen Gesprächen mit potenziellen Finanzierungsgebern.



Im Ergebnis sollte, wie der Name schon sagt, ein schlüssiges und realistisches Realisierungskonzept vorliegen (output additionality). Es kann (muss es aber nicht) die inhaltliche Grundlage für einen Projektförderantrag, zum Beispiel im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), sein. Um Missverständnissen vorzubeugen: Wir unterstellen nicht, dass mit Beratungsprojekten im Modul „go-innovativ“ die Erarbeitung von Anträgen zum ZIM finanziert wird. Dies ist förderrechtlich ausgeschlossen. Trotzdem bietet ein Realisierungskonzept aber eine gute fachliche und mit den behandelten Aspekten auch inhaltliche Grundlage, damit ein solches Projekt im Sinne der oben definierten Follow-up additionality initiiert werden kann. Weitere messbare Effekte sind die stärkere Vernetzung mit FuE-Einrichtungen im Sinne der network additionality, die Erweiterung der technologischen Basis im Sinne der cognitive capacity additionality, neue Kontakte zu potenziellen Finanzgebern und eben eine steigende Anzahl an durchgeführten Innovationsvorhaben. Da das Realisierungskonzept die Grundlage für die Projektdurchführung legt, wird diese zusätzlich ohne Anrechnung der Förderung aus den vorhergehenden Beratungen im sogenannten Projektmanagement mit maximal 8.250 Euro (15 Tagewerke á 1.100 Euro) für typische Managementaufgaben gefördert. Erst mit der Realisierung des Projektes sind zusätzliche Investitionen (input additionality), zusätzliche Umsätze mit neuen Produkten gegebenenfalls in neuen Märkten (output additionality im engeren Sinne), eine bessere Profitabilität, die Stabilisierung und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie die dauerhafte Implementierung von Innovationsprozessen (management additionality) zu erwarten. Die benannten Wirkungen wurden bei den begünstigten (beratenen) Unternehmen anhand mehrerer Indikatoren im Rahmen unserer Onlinebefragung erfasst und versucht, eine nachhaltige Wirkung der Fördermaßnahme zu belegen. Dies sind zum Beispiel:         



Kooperationsbeziehungen und Kooperationsverhalten Einführung und Standardisierung von Innovationsprozessen Verbesserung allgemeiner interner Prozesse Erschließung neuer Produktmärkte Veränderungen im Produktportfolio Reduzierung von Kosten für Energie, Material und Personal Entwicklung des Umsatzes (ggf. Exporte) Entwicklung des Gewinns Neueinstellungen auf Grund des Innovationsvorhabens
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Wirkungen der Umsetzung der Beratungsergebnisse und gegebenenfalls vorhandene oder wahrgenommene Hemmnisse der Umsetzung Umfang der Innovationsinvestitionen in Folge der Beratung Inanspruchnahme weiterer Förderprogramme nach der Beratung Weitere Wirkungen der Beratung, zum Beispiel bessere, zielorientierte Lösung der Innovationsaufgaben, Verbreiterung der technologischen Wissensbasis



Abb. 1.1.6: Wirkungsmodell im Modul „go-innovativ“ für a) die Potenzialanalyse (PA)



b) das Realisierungskonzept (RK)
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c) das Projektmanagement (PM)



Darüber hinaus haben wir die beratenen Unternehmen um eine detaillierte Bewertung der Beratungsleistungen sowie um Vorschläge für Verbesserungen des Programms aus ihrer Sicht gebeten. Ein wesentlicher Akteur im Förderprogramm „BMWi-Innovationsgutscheine“ sind die in den vorangegangenen Abschnitten wiederholt angesprochenen autorisierten Beratungsunternehmen. Durch die Ausweitung des Programms auf das gesamte Bundesgebiet und das erfolgreiche Werben seitens des BMWi und des Projektträgers ist deren Anzahl sehr stark auf über 80 Beratungsunternehmen gestiegen. Diese Größe sprach aus unserer Sicht für eine Onlinebefragung. Insbesondere sind folgende Sachverhalte von Interesse:           



Wie empfinden die Beratungsunternehmen die Autorisierungskriterien und deren Änderung, die mit der neuen Richtlinie in Kraft gesetzt wurden? Wie aktiv ist das Beratungsunternehmen im Programm „BMWi-Innovationsgutscheine“? Wie sehen die Beratungsunternehmen die Arbeit und Zusammenarbeit mit dem Projektträger oder genereller die Administration des Programms? Welche Instrumente sind erfolgreich für die Akquise von Beratungskunden in „goInno“? Wie hoch ist der Anteil der „Neukunden“ im Programm? Welche Art von Beratungsprojekten wird schwerpunktmäßig durchgeführt? In welcher Art und Weise kooperieren die Beratungsunternehmen? Welche Instrumente und Methoden werden im Beratungsprozess verwendet? Wie werden die Schulungsangebote bewertet? Wie funktioniert die Einbeziehung externer Experten (wo kommen diese her, nach welchen Kriterien werden sie ausgesucht)? Wie schätzen sie selbst die Wirksamkeit und den Erfolg der Beratung ein?
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Sowohl für die Onlinebefragung der beratenen Unternehmen als auch für die der autorisierten Beratungsunternehmen (Primärdaten) wurde jeweils ein Fragebogen entworfen und mehreren Pre-Tests durch Telefoninterviews unterzogen. Die Fragebögen befinden sich in den Anhängen A und B. Die Umsetzung der Befragung erfolgte mit einer handelsüblichen Befragungssoftware. Die Ergebnisse werden in Kapitel 2 dargestellt und interpretiert. Wirkungsmodell für das Modul „go-effizient“



bb)



Im Modul „go-effizient“ werden zwei Leistungsstufen angeboten. Die Eingangsstufe ist wiederum die Potenzialanalyse. Hierfür wird maximal eine Fördersumme von 17.000 Euro bereitgestellt. Inhalte einer Potenzialanalyse können sein:    



die quantitative Darstellung der in das Unternehmen hineingehenden sowie aus dem Unternehmen herausgehenden Stoffströme (sogenannte Stoffstromanalyse) die methodengestützte Ermittlung der innerbetrieblichen Materialströme und Materialverluste sowie die Beschreibung der Verlustmechanismen die betriebswirtschaftliche Betrachtung der daraus resultierenden Einsparpotenziale die Darstellung und Bewertung der Abschätzung notwendiger Investitionen bzw. des Umfangs einer erforderlichen Vertiefungsberatung.



Inhalt kann zudem die Neugestaltung von Produkten sein. In diesem Fall sollte die Potenzialanalyse  



eine vergleichende Stoffstromanalyse liefern, die die geänderte Gesamtbilanz für den Produktlebenszyklus bezogen auf den Materialeinsatz dokumentiert und die grundsätzliche technische Machbarkeit der angestrebten geänderten Produktkonfiguration aufzeigen können.



Als Zwischenergebnis unterstellen wir, dass das beratene Unternehmen eine übersichtliche Darstellung der Material- und Rohstoffeffizienzpotenziale in seinen Produkten und Prozessen hat, ggf. den Bedarf an Prozessschulungen seiner Produktionsmitarbeiter kennt, mögliche investive Maßnahmen und deren Wirtschaftlichkeit abschätzen kann und zumindest in begrenztem Umfang solche Maßnahmen durchführt und ihm gegebenenfalls ein Angebot für eine Vertiefungsberatung seitens des Beratungsunternehmens vorliegt. Ist die Neugestaltung des Produktes in Hinsicht auf die Realisierung von Effizienzgewinnen das Ziel, dann sollte eine beide Produktkonstruktionen vergleichende Stoffstromanalyse vorliegen (z. B. zur Substitution von teuren oder kritischen Materialien), und die vorgeschlagene technische Lösung in Hinsicht auf ihre Machbarkeit mit positivem Ergebnis geprüft sein. Darüber hinaus wird mit bis zu 80.000 Euro die Vertiefungsberatung (Leistungsstufe 2) gefördert. Die für diese Leistungsstufe maximal zur Verfügung stehende Fördersumme ergibt sich aus der genannten Obergrenze von 80.000 Euro abzüglich der bereits für die obligatorische Potenzialanalyse in Anspruch genommenen Fördersumme. Inhalte der Vertiefungsberatung sind:  



eine weitergehende Analyse von Einsparpotenzialen bei betrieblichen Rohstoffen und Material und/oder eine Detailplanung der unternehmensspezifischen Maßnahmen eine umfassende fachliche Begleitung der Unternehmen während der Umsetzungsphase der Maßnahmen und
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eine Information über die Möglichkeit einer staatlichen Förderung anderer Finanzierungsquellen für diese Maßnahmen.



Als Zwischenergebnis nehmen wir an, dass eine doch recht umfangreiche Umstellung der internen Produktionsprozesse, vor allem der Kernprozesse erfolgt. Ergebnis kann auch eine wirklich umfassende Neukonstruktion des/der Produkte/s sein, wobei wir selbst in einem Best-Practice Beispiel gesehen haben, dass das schon ein Ergebnis der Potenzialanalyse sein kann3. Insofern unterscheiden sich die beiden Leistungsstufen nicht wesentlich in ihren eigentlichen Anliegen, aber doch in ihrem Umfang. Entsprechend erwarten wir bei der Vertiefungsberatung qualitativ die gleichen Outputs (output additionality), jedoch in deutlich größerem Umfang. Bei der Bewertung der gemessenen Effekte der Vertiefungsberatungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass umfangreichere Beratungen auf Anraten des Projektträgers seitens der Beratungsunternehmen gesplittet wurden. Ursache dafür ist die nachschüssige Auszahlung der Beraterhonorare seitens des Zuwendungsgebers. Die Aufteilung der Vertiefungsberatungen auf mehrere Gutscheine ermöglicht im Ergebnis eine Auszahlung nach Meilensteinen, was bei Beratungsprojekten mit langer Laufzeit das Risiko beim Beratungsunternehmen reduziert und dessen Liquidität verbessert. Outputs der Vertiefungsberatung sind eine verbesserte Produktivität der Faktoren Arbeit, Material und Energie, eine Reduzierung des Ausschusses, eine Erhöhung des Anteils an verwendetem recyceltem Material, die Erschließung neuer Märkte für neu designte Produkte, die Steigerung von Umsatz, Beschäftigung und Gewinn sowie ggf. die Substitution von kritischen Materialien. Das Wirkungsmodell wird in der Abbildung 1.1.7 dargestellt. Abb. 1.1.7: Wirkungsmodell im Modul „go-effizient“ für a) die Potenzialanalyse (PA)



3



Vgl. Blaeser-Benfer (2012a).
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b) die Vertiefungsberatung (VB)



Anhand der Verwendungsnachweise und der Sachberichte in den Förderakten bei VDI/VDEIT konnten wir folgende Indikatoren erheben:         



Jährliches und einmaliges Einsparpotenzial bei Rohstoffen und Materialien Erforderliche einmalige und jährliche Investition Voraussichtliche Amortisationszeit der Maßnahmen Inhalte der Potenzial- / Vertiefungsberatung Erfassung der eingesparten Rohstoffe und Materialien nach ihrer Art / Spezifikation Weitere, andere interne Einsparungen Betroffene Prozesse und tangierte Bereiche Anzahl der Mitarbeiter Branche



Die projekt additionality, also die Frage, ob das Projekt ohne Förderung nicht stattgefunden hätte, lässt sich aus den Unterlagen jedoch nicht ableiten. Analog zum Modul „go-innovativ“ wurden auch die circa 80 im Modul „go-effizient“ autorisierten, aktiven Beratungsunternehmen mittels einer Onlinebefragung um Informationen gebeten. Der Fragebogen befindet sich im Anhang C. Dem Anhang D können die Muster der Dokumente entnommen werden, die die Berater im Rahmen der Abwicklung der Förderung bzw. des Verwendungsnachweises ausfüllen müssen.
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c) Wirtschaftlichkeitskontrolle Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitskontrolle wird im Kapitel 4 folgender Teilaspekt der inhaltlichen und administrativen Umsetzung betrachtet: Öffentlichkeitsarbeit und Agenda Setting Die beiden mit der Förderung angesprochenen Themen sind nicht leicht in die jeweiligen Zielgruppen zu transportieren. Daher gab es in den vergangenen Jahren verschiedene programmbegleitende Maßnahmen. So wurde die Öffentlichkeitsarbeit zeitweise durch einen Programmbotschafter (F.A.Z.-Institut) gezielt verstärkt. Da diese Aktivitäten jedoch bereits im Oktober 2011 endeten, werden sie in der vorliegenden Evaluation nicht berücksichtigt. Die gezielte Arbeit mit den Multiplikatoren fand eine Fortsetzung im Rahmen des Projekts „Effizienter und innovativer mit den Innovationsgutscheinen des BMWi (go-Inno)“, das die Gesellschaft für Bildung und Beruf (GBB) von August 2012 bis Februar 2014 durchgeführt hat. Hierzu zählt auch die erstmalige Durchführung des Wettbewerbs „TOP 5 der innovativen und effizienten Regionen“ mit der Preisverleihung durch den parlamentarischen Staatssekretär Beckmeyer am 20. Januar 2014 im BMWi in Berlin. Die konkrete Ausgestaltung der Projektaktivitäten sowie deren Wirkung ist ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Evaluation.



1.2



PROJEKTDESIGN



Die Abbildung 1.2.1 stellt die Vorgehensweise und den Zeitablauf der Evaluation in fünf Schritten dar. Abb. 1.2.1: Vorgehensweise und Zeitablauf der Evaluation



Quelle: Eigene Darstellung



Nach der Vereinbarung des Untersuchungsgegenstandes mit den zuständigen Vertretern des BMWi im März 2014 wurde das Vorgehen konzipiert und im Juli 2014 im BMWi unter
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Beteiligung der zuständigen Referate und aller drei Projektträger (EuroNorm, VDI/VDE-IT, DLR) vorgestellt. Nach der Entwicklung und Abstimmung sowie der PreTests der Fragebögen im Sommer und Frühherbst fanden die Onlinebefragungen und die Dokumentenanalysen im vierten Quartal 2014 statt. Die Auswertung der gewonnenen Primärdatensätze erfolgte im Frühjahr 2015 und die Lieferung des Entwurfs des Gutachtens an das BMWi Anfang Juni 2015. Die beiden Module „Innovationsmanagement“ (go-innovativ) und „Rohstoff- und Materialeffizienz“ (go-effizient) sind zwar gleichzeitig Gegenstand der vorliegenden Evaluation. Sie wurden aber aus Gründen der besseren Praktikabilität getrennt mit verschiedenen Methoden analysiert. Denn zum einen unterscheiden sich die Inhalte, die Förderkonditionen, die Formulare für die Verwendungsnachweise inklusive der Sachberichte sowie die Ziele und Zielgruppen der Module. Zum anderen waren bis zum 31. Juli 2014 wie bereits erläutert für die Umsetzung zwei verschiedene Projektträger verantwortlich und es gab und gibt zwei getrennte Beraterpools mit sehr unterschiedlichen Charakteristiken. Gleichwohl waren einige der autorisierten Beratungsunternehmen in beiden Modulen aktiv. Für die Beantwortung der sich stellenden Fragen waren wir auf Informationen unterschiedlicher Art von den Stakeholdern des Förderprogramms angewiesen. Entsprechend vielfältig ist das in Abbildung 1.2.2 dargestellte Methodenportfolio, das deren verschiedenen Rollen, Perspektiven und Ziele berücksichtigt.



Abb. 1.2.2: Übersicht über die Methoden für die Durchführung der Evaluation



Quelle: Eigene Darstellung
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Der angewandte Methodenmix besteht aus folgenden Instrumenten:    







Analyse der Förderstatistiken der Projektträger EuroNorm und VDI/VDE-IT Informationsaustausch mit den Projektträgern EuroNorm und VDI/VDE-IT Im Modul „go-innovativ“: Onlinebefragung der begünstigten (beratenen) Unternehmen mittels eines Fragebogens, der in mehreren Interviews Pre-Tests unterzogen wurde. Im Modul „go-effizient“: Dokumentenanalyse (Verwendungsnachweise und Sachberichte) von 185 Potenzialanalysen und 101 Vertiefungsberatungen vor Ort beim Projektträger VDI/VDE-IT (100 Prozent der zum 31.07.2014 abgerechneten Projekte). In beiden Modulen Onlinebefragung der autorisierten Beratungsunternehmen mittels unterschiedlicher Fragebögen, die in mehreren Pre-Tests überprüft wurden.



Im Modul „go-innovativ“ haben wir auf die strukturierte Analyse der Verwendungsnachweise und Sachberichte beim Projektträger vor Ort verzichtet, da sie eindeutig zu wenige Informationen für die im Rahmen der Evaluation zu klärenden Fragestellungen bieten. In der vorliegenden Evaluation greifen wir damit auf den state of the art und relativ einfache, aber zuverlässige Instrumente zurück. Die folgende Abbildung 1.2.3 zeigt eine ausführliche Übersicht über die Methoden in typischen Evaluationsstudien, die seitens Fraunhofer ISI (FhG ISI) im Jahr 2012 vorgelegt wurde. Die von uns gewählten Methoden erfüllen die Anforderungen und Informationsbedürfnisse des Auftraggebers BMWi und führen zu validen Ergebnissen. Die Evaluation ist im angewandten Instrumentarium (nach Kulicke, FhG ISI 2012) mit anderen Zwischenevaluationen vergleichbar (siehe Abbildung 1.2.4). Die Wirkung der Maßnahmen in den beiden Modulen



Abb. 1.2.3: Methoden in typischen Evaluationsstudien



Quelle: Kulicke, FhG ISI (2012)
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Abb. 1.2.4: Methodeneinsatz nach Art der Evaluation



Quelle: Kulicke, FhG ISI (2012)



des Programms wurde oben bereits beschrieben. Da das RKW Kompetenzzentrum bereits im Vorfeld der Evaluation an der Erstellung verschiedener Fallstudien und Best-PracticeBeispielen beteiligt war (vgl. Blaeser-Benfer, 2012a bis c), wurde auf die nochmalige Anfertigung von Fallstudien verzichtet. Die Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung (AG QS) beendete ihre Arbeit mit Ablauf des Jahres 2013. Trotzdem wurden mit einzelnen ehemaligen Mitgliedern unstrukturierte Expertengespräche geführt. Das RKW nahm zudem an dem jährlich organisierten Informations- und Erfahrungsaustausch teil.
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2 2.1



Modul Innovationsmanagement (go-innovativ) EINFÜHRUNG



Mit den „BMWi-Innovationsgutscheinen“ fördert der Bund im Modul „go-innovativ“ die Vorbereitung und Durchführung von FuE- und Innovationsprojekten. Dies soll dem seit langem zu beobachtenden negativen Trend im Innovationsverhalten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) entgegen wirken. Die Kennzahlen aus dem im Januar des Jahres veröffentlichten „Indikatorenbericht zur Innovationserhebung 2014“ des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sprechen eine deutliche Sprache: Insbesondere die Gruppe der KMU mit weniger als 250 Beschäftigten (das ZEW unterscheidet KMU dieser Größenordnung und solche mit weniger als 500 Beschäftigten) reduziert ihre Innovationsausgaben. Im Jahr 2013 entfielen wie im Vorjahr 24 Prozent der gesamten Innovationsausgaben in Höhe von 144,6 Mrd. Euro auf die Gruppe der KMU von 5 bis 499 Beschäftigten. Im Jahr 2007 betrug dieser Anteil noch 29 Prozent, in den 1990er Jahren 35 Prozent. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die negative Tendenz nun gestoppt ist, auch wenn sich hinter der aktuellen Stabilität ein Anstieg der absoluten Innovationsausgaben von fünf Prozent in der Gruppe aller KMU verbirgt. Denn die gesamten Innovationsausgaben der deutschen Wirtschaft sind im Jahresvergleich um 5,3 Prozent gestiegen. Getragen wird die festgestellte Ausgabendynamik aber von Investitionen der Großunternehmen und den besonders innovationsintensiven Branchen. In der Gruppe der KMU sind es vor allem die mittelgroßen Unternehmen, also solche mit 250 bis 500 Beschäftigten, die ihre Innovationsanstrengungen intensivieren. Die Zielgruppe der „BMWi-Innovationsgutscheine“ (KMU mit weniger als 100 bzw. 250 Beschäftigten) reduzierte dagegen ihre Innovationsausgaben im Jahresvergleich um fünf Prozent. Die abgefragten Planungen der Unternehmen für die Jahre 2014 und 2015 lassen keine Veränderungen der beschriebenen strukturellen Entwicklungen erwarten. Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Innovationsintensität, also der prozentuale Anteil der Innovationsausgaben am Umsatz. Während sie bei Großunternehmen im Durchschnitt 4,7 Prozent beträgt, weist die Gruppe der KMU lediglich 1,65 Prozent aus. Sie ist damit tendenziell weiter rückläufig. Gleichzeitig sank die absolute Anzahl der innovativen KMU. In der Konsequenz zeigen sich große Unterschiede im Innovationerfolg von KMU und Großunternehmen, insbesondere in der forschungsintensiven Industrie. Dies betrifft nicht nur die Produktinnovationen, sondern auch die nach innen gerichteten Prozessinnovationen. Deutschland und die hier ansässigen Unternehmen stehen durch die weltumspannende Vernetzung von Produktion und Warenverkehr in einem starken internationalen Wettbewerb. Das heute realisierte, relativ hohe Wohlstandsniveau und die Beschäftigung können langfristig nur durch ein erfolgreiches Innovationsverhalten gesichert werden. Schon die wenigen dargelegten, aktuellen Kennzahlen belegen die Notwendigkeit eines wirkungsvollen, effektiven und effizienten Impulses, um das Innovationsverhalten von KMU mit weniger als 250 Beschäftigten anzuregen. In diesem Sinne untersucht das vorliegende Kapitel die Wirkung des Moduls „go-innovativ“ der „BMWi-Innovationsgutscheine“ bei den begünstigten kleinen Unternehmen und den autorisierten Beratungsunternehmen, die die Zuwendungsempfänger und der Transmissionsriemen für das Förderprogramm sind.
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2.2



KERNERGEBNISSE DER EVALUATION UND EMPFEHLUNGEN



Die nun folgende Zusammenfassung liefert dem eiligen Leser die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse des Programmmoduls „go-innovativ“, die mit ihren vielen einzelnen Schritten der Datenerhebung und -auswertung in den folgenden Abschnitten detailliert ausgeführt wird. Den einführenden Abschnitt abschließend stellen wir Handlungsempfehlungen für das BMWi und den zuständigen Projektträger vor. Eine Evaluation eines Förderprogramms zur Innovationsberatung muss zwingend drei Fragen beantworten: 1. Mit welchen Fördermitteln wurde welche Zielgruppe mit Wirkungen welcher Art erreicht? 2. Entsprachen die festzustellenden Entwicklungen den Erwartungen? 3. Welche Handlungsoptionen bestehen, um das vorhandene Instrumentarium zu verbessern? Fakten zu den Fördermitteln Daher zunächst einige Fakten zur Höhe und Verwendung der Fördermittel: Basierend auf den uns übergebenen Basisdaten konnten wir ermitteln, das in den drei Jahren des Betrachtungszeitraums, der allerdings in vier Kalenderjahren liegt, finanzielle Mittel in Höhe von rund 11 Mio. Euro an die im Modul „go-innovativ“ autorisierten Beratungsunternehmen als Zuwendungsempfänger und die von ihnen beratenen, kleinen Unternehmen als Begünstigte ausgezahlt wurden. 81 Prozent dieser Mittel wurden für diejenigen 64 Prozent der Innovationsgutscheine verwendet, die die Erstellung eines Realisierungskonzepts zum Inhalt hatten (Leistungsstufe 2). Weniger als vier Prozent der Mittel wurden für das Projektmanagement verwendet. Es ist zu beobachten, dass die Möglichkeit der freien Wahl der Leistungsstufe dazu führt, dass auch Erstberatungen (zumindest solche nach der neuen Richtlinie) die Erstellung eines Realisierungskonzepts zum Gegenstand haben. Dies ist durchaus gewollt, da es sich dabei in der Regel um Stammkunden der Beratungsunternehmen handelt, deren Innovationspotenzial bereits in früheren Beratungsprojekten, ggf. in Vorläuferprogrammen gefördert, mit positivem Ergebnis geprüft wurde. Im Modul „go-innovativ“ wurden in den Kalenderjahren 2012 bis 2014 im Schnitt jeweils circa 500 Innovationsgutscheine abgerechnet. Die Anzahl der Innovationsgutscheine und die damit verbundene Zuwendung von etwa 7.700 Euro je Gutschein entspricht prinzipiell den Erwartungen, die man an das Programmmodul für diesen Zeitraum angesichts der Umstände (neue Förderlogik, Umverteilung von Risiken der Durchführung, Ausweitung auf das gesamte Bundesgebiet mit hohem Autorisierungs- und Schulungsaufwand, etc.) richten konnte. Es bleibt aber trotzdem eine anzumerkende Entwicklung festzustellen: Obwohl knapp 2/3 der autorisierten Beratungsunternehmen mittlerweile in den alten Bundesländern beheimatet sind, fließen 80 Prozent der Zuwendungen an autorisierte Beratungsunternehmen in den neuen Bundesländern und Berlin, wenn auch 10 Prozentpunkte dieser Finanzmittel wiederum für begünstigte Unternehmen in den alten Bundesländern eingesetzt werden. Im Ergebnis flossen also lediglich 30 Prozent der Finanzmittel in die alten Bundes-
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länder, in denen das anvisierte Zielgruppenpotenzial deutlich größer ist. Der Aufholprozess im „Westen“ ist damit zwar in Gang gekommen, sollte aber weiter forciert werden. Fakten zur Zielgruppe Zielgruppe des Programmmoduls „go-innovativ“ sind kleine Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten, maximal 20 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzvolumen. Damit war mit der neuen Richtlinie im Vergleich zu den Vorläuferprogrammen die Grenze „großzügiger“ gezogen worden, auch um die Erschließung der Zielgruppe in den alten Bundesländern zu erleichtern. Trotzdem stellen wir für den von uns erhobenen Datensatz fest, dass lediglich neun Prozent der beratenen Unternehmen mehr als 50 Beschäftigte haben und nur zwei Prozent mehr als 10 Mio. Euro Umsatz.4 65 Prozent der Unternehmen in unserem Datensatz weisen sogar nur einen Jahresumsatz bis 2 Mio. Euro auf, um nur ein weiteres wichtiges Faktum zu nennen. Denn es ist auch ein Indiz dafür, dass das Zielgruppenpotenzial der Unternehmen in der Klasse von 50 bis 100 Beschäftigten noch nicht in dem zu erwartenden Maß erschlossen werden konnte. Daraus sollte jedoch noch nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass man wieder zur alten Eingrenzung mit weniger als 50 Beschäftigten, 10 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzvolumen zurückkehren sollte. 67 Prozent der im Modul „go-innovativ“ autorisierten Beratungsunternehmen würden eine Ausweitung der Förderfähigkeit auf Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten als hilfreich empfinden. Dies empfehlen wir aktuell jedoch nicht. 89 Prozent der beratenen Unternehmen sind älter als fünf Jahre, 41 Prozent sogar älter als 20 Jahre. Dabei ist eine reichhaltige Branchenvielfalt innerhalb des produzierenden Gewerbes mit Schwerpunkten bei den Klassikern, wie dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Herstellung von EDV etc. zu beobachten. Hervorzuheben sind jedoch zwei Ergebnisse: 1. Der Anteil der Dienstleister ist mit 11 Prozent unerwartet hoch. Dabei handelt es sich zum Beispiel (nach eigenen Angaben) um Ingenieurbüros, Architekten und IKTUnternehmen. 2. Das Handwerk hat mit weniger als einem Prozent einen verschwindend geringen Anteil (zumindest in dem von uns erhobenen Datensatz). Zwischenfazit: Das Programm erreicht die alteingesessenen kleinen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die kontinuierlich oder zumindest diskontinuierlich Forschung und Entwicklung betreiben. Es ist jedoch noch zu stark auf die neuen Bundesländer und Berlin fokussiert. Wofür wurden die Mittel verwendet? Der Schwerpunkt der Beratungsprojekte liegt auf Produkt- und Verfahrensentwicklungen mit einem klaren Übergewicht von neun Prozentpunkten bei der Produktentwicklung. Allerdings geht es nur bei etwa 1/3 der Unternehmen um Neuproduktentwicklungen, mit denen das beratene Unternehmen im Erfolgsfalle ein Pionier wäre. Bei 2/3 der Projekte handelt es sich entweder um inkrementelle Verbesserungen oder um die Entwicklung von Portfolioergän-



4



Die uns übergebenen Basisdaten enthielten keine Angaben zu der Anzahl der Beschäftigten der begünstigten Unternehmen. Allerdings wird in den Daten von EuroNorm in den Jahresberichten zu „go-Inno“ für die Jahre 2013 und 2014 jeweils für die Größenklasse der Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten ein Anteil von rund 10 Prozent ausgewiesen.
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zungen. Radikale Innovationen können also eher nicht erwartet werden. Bemerkenswert ist, dass bislang weniger als zehn Prozent der Projekte die Reduktion von Emissionen bzw. den Schutz von Ressourcen als Ziele verfolgen. Bei 1/5 der Projekte wird ein sogenannter sachverständiger Dritter hinzugezogen. Die Potenzialanalyse hat sich als Einstieg in die Vorbereitung von Innovationsprojekten bewährt. Die im Wirkungsmodell prognostizierten Effekte lassen sich sowohl qualitativ als auch quantitativ nachweisen. Die beratenen Unternehmen haben im Ergebnis klare Vorstellungen, ob und wie der Innovationsprozess weiter gehen soll, verbessern sich in ihrem Innovationsverhalten, kennen ihre Stärken und Schwächen und haben überwiegend eine ausformulierte Innovationsstrategie vorliegen. Knapp 1/3 von ihnen beauftragt im unmittelbaren Anschluss eine weitere Leistungsstufe im Modul „go-innovativ“. Die Potenzialanalyse geht nach den vorliegenden Erkenntnissen weit über eine individuelle, projektspezifische Fördermittelberatung hinaus. Das „Realisierungskonzept“ in der Leistungsstufe „Vertiefungsberatung“ ist die Herzkammer des Moduls „go-innovativ“. Daher ist ihre Beurteilung besonders schwerwiegend. Diesbezüglich gibt die Befragung der „Kunden“ des Programms aber ohne Zweifel grünes Licht: 96 Prozent der beratenen Unternehmen bestätigen den Beratungserfolg! Im Ergebnis liegen nachvollziehbare Konzepte für konkrete Innovationsprojekte vor, die weitere Roadmap ist abgesteckt, potenzielle Kooperationspartner und Finanzierungsmöglichkeiten sind eruiert und geprüft. Knapp 50 Prozent der Projekte finden Niederschlag in einem Projektantrag zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM). Man erkennt den Erfolg auch an dem veränderten Kooperationsverhalten der beratenen Unternehmen. Am wichtigsten sind dabei Kooperationen mit Kunden und den „Technologielieferanten“. Allerdings ist auch zu konstatieren, dass die Unternehmen sehr vorsichtig sind, mit wem sie in diesem frühen Stadium wettbewerbsrelevante Informationen teilen. Das „Projektmanagement“ wird nur in geringem Ausmaß in Anspruch genommen und im Vergleich zu den anderen schlechter bewertet. Man kann jedoch nicht von einer schlechten oder gar negativen Bewertung sprechen. Das externe Projektmanagement führt bei den beratenen Unternehmen zu Lerneffekten und entlastet sie bei der Durchführung des Projekts. Im Falle der Beibehaltung sollte man nochmals in die Qualität der Beratungsinhalte investieren, um analoge Erfolge zur Potenzialanalyse oder dem „Realisierungskonzept“ erzielen zu können. Die ökonomischen Wirkungen Neben den qualitativen Effekten wie ein verbessertes Innovationsmanagementsystem, die Fähigkeit, ein Innovationsvorhaben zu starten, bisherige Marktpositionen und Arbeitsplätze zu sichern oder neue Märkte zu erschließen, sind quantitativ messbare Ergebnisse festzustellen. So bestätigt die Hälfte der beratenen Unternehmen, dass sie ihren Umsatz steigern konnten. Aus der Datenanalyse können wir folgende Aussagen ableiten: 1. Im Durchschnitt wächst die Zahl der Beschäftigten der im Modul „go-innovativ“ beratenen Unternehmen um 8 Prozent pro Jahr. 2. Der Umsatz der im Modul „go-innovativ“ beratenen Unternehmen wächst durchschnittlich um 12,5 Prozent pro Jahr.
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3. Die Exportquote der im Modul „go-innovativ“ beratenen Unternehmen steigt durchschnittlich um einen Prozentpunkt pro Jahr. So verwundert es nicht, dass über 93 Prozent der beratenen Unternehmen zukünftig wieder einen Innovationsgutschein einsetzen wollen. Projektadditionalität Eine sehr wichtige Frage ist, was ohne die Möglichkeit der Förderung passiert wäre. 2/3 der beratenen Unternehmen sagen, dass sie ohne die Möglichkeit der „BMWi-Innovationsgutscheine“ keine Beratung beauftragt hätten und 21 Prozent, dass sie einen geringeren Umfang gehabt hätte. Dies wird durch die Angaben der autorisierten Beratungsunternehmen bestätigt: Lediglich zwei Prozent von ihnen gehen davon aus, dass das Beratungsprojekt ohne Fördermöglichkeit in gleicher Weise realisiert worden wäre. 74 Prozent gehen davon aus, dass das (die) Beratungsprojekt(e) ohne Förderung gar nicht zustande gekommen wäre(n). Zwischenfazit: Die Innovationsgutscheine führen zu erfolgreichen, wirkungsvollen Beratungsprojekten, die größtenteils ohne die Förderung so nicht stattgefunden hätten. Die Marke „go-Inno“ Die Marke „go-Inno“ hat sich sehr erfreulich entwickelt, sie wird von den Unternehmen positiv wahrgenommen, mit einer sinnvollen Förderung durch das BMWi in Verbindung gebracht und sollte auch zukünftig im Mittelpunkt einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit für das Förderprogramm stehen. Kritisch wird die Zusammenfassung der beiden Module „go-innovativ“ und „go-effizient“ jedoch von den autorisierten Beratungsunternehmen gesehen, da dadurch die Erklärungsbedürftigkeit der Förderung erheblich zugenommen hat. Nur ein geringer Teil der Beratungsunternehmen ist gleichzeitig in beiden Modulen tätig, so dass sicherlich vorhandene Synergien noch nicht vollständig erschlossen werden konnten.



Die autorisierten Beratungsunternehmen Die autorisierten Beratungsunternehmen spielen nicht eine, sondern die Schlüsselrolle im Förderprogramm „BMWi-Innovationsgutscheine“. Sie sind der Mittler zwischen dem BMWi als Zuwendungsgeber und den beratenen Unternehmen als Begünstigte. Sie akquirieren 98 Prozent der Beratungsprojekte, 79 Prozent davon gehen auf ihre eigene aktive Ansprache der Kunden zurück. Sie tragen als Zuwendungsempfänger sowohl die Last der Verwaltungsakte als auch das Risiko der Förderfähigkeit des Vorhabens, auch wenn sich letzteres durch eine Vorabprüfung reduzieren lässt. Es ist erfreulich, dass die Anzahl der autorisierten Beratungsunternehmen in den vergangenen drei Jahren so stark gewachsen ist, dass eine deutschlandweite Abdeckung erreicht wurde. Dies basiert überwiegend auf Eigeninitiative der Berater, aber das BMWi und der Projektträger EuroNorm sowie einzelne Verbände, wie zum Beispiel der Deutsche Verband für Technologietransfer und Innovation (DTI), haben einen wahrnehmbaren Anteil an dieser positiven Entwicklung. Das praktizierte Autorisierungssystem ist erfolgreich. Es wird von den autorisierten Beratern und Beratungsunternehmen ohne wesentliche Einschränkungen akzeptiert. Niemand von ihnen möchte es abschaffen (Null Prozent haben den Verzicht auf die Autorisierung „ange-
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kreuzt“). Die hohen Anforderungen finden ihren Niederschlag in den hervorragenden Bewertungen der Beratungsqualität seitens der Unternehmerschaft. Bei den neu autorisierten Beratungsunternehmen führt das Engagement zu einer Erweiterung des Beratungsportfolios und zum Aufbau neuer Geschäftsfelder. Es führte jedoch nur bei einer Minderheit dazu, dass neue Berater eingestellt werden konnten oder die Existenz des Beratungsunternehmens hierdurch gesichert werden konnte. Generell kann man sagen, dass das Modul „go-innovativ“ für die autorisierten Beratungsunternehmen nicht das ganz große „Geschäft“ ist. Über die Hälfte der Beratungsunternehmen sagt, dass sich dieses Geschäftsfeld angesichts des Akquiseaufwands für sie wirtschaftlich nur dann rentiert, wenn daraus Folgeprojekte zu Stande kommen. So erfährt das Ziel, dass der Beratungskunde einen Antrag auf Projektförderung stellt, das höchste Gewicht. Auch nach den Selbsteinschätzungen und den Antworten zu den abgefragten Aspekten des Beratungsprozesses kann man den Beratern ein professionelles Vorgehen bescheinigen. Sie arbeiten in der Regel sehr systematisch und nutzen klassische Instrumente des Innovationsmanagements. Trotzdem stehen sie fachlichen Weiterbildungen offen gegenüber. Mit den aktuellen Förderkonditionen sind sie überwiegend zufrieden. Auffallend ist allerdings, dass sich doch 43 Prozent von ihnen für das „Projektmanagement“ eine höhere maximale Fördersumme wünschen. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Leistungsstufe nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wird.



Der Projektträger EuroNorm erhält seitens der Berater in Hinsicht auf die Zuverlässigkeit der Auskünfte, die Erreichbarkeit und die Bearbeitung der Förderfälle Bestnoten. Von der Beraterseite her wird der mit der Förderung verbundene administrative Aufwand weitestgehend als angemessen empfunden. Kritik wird über das webbasierte System PROTON® geäußert, das anfänglich und wohl auch beim Projektträgerwechsel Mitte 2014 Probleme bereitete. Zu Unrecht wurde gegenüber EuroNorm die Kritik laut, dass die Förderung auf technisch orientierte Beratungsinhalte beschränkt ist. Unberechtigt deswegen, weil EuroNorm als Projektträger zur Einhaltung der Regelungen der Richtlinie verpflichtet war, die die förderfähigen Beratungsinhalte vorgibt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 23 Prozent der beratenen Unternehmen aussagt, dass ihr Innovationsmanagementsystem (IMS) gar nicht Gegenstand der goInno-Beratung gewesen sei.



Handlungsempfehlungen: Evaluatoren haben nicht nur die Aufgabe, relevante Informationen zu sammeln und zu analysieren, sondern auch, Handlungsempfehlungen abzuleiten. Für das Programmmodul „goinnovativ“ sprechen wir folgende Empfehlungen aus: 1. Das Programmmodul „go-innovativ“ sollte fortgesetzt werden: Im Lichte der Analyseergebnisse sollte die Förderung mittels der „BMWi-Innovationsgutscheine“ mit dem Programmmodul „go-innovativ“ in der heute praktizierten Art und Weise über die Laufzeit der aktuellen Förderrichtlinie hinweg fortgesetzt werden. Sollte sich im Zuge der Neugestaltung der Förderung im Programmmodul „go-effizient“ die Notwendigkeit einer Verschlankung oder Vereinheitlichung auf „echte“ zwei Leistungsstufen ergeben, so könnte man auf Grund der geringeren Bedeutung das „Projektmanagement“ entfallen las-
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sen. Schon in den vergangenen Jahren wurde dieser Part bei der Durchführung des angedachten FuE- bzw. Innovationsprojekts oftmals in den weiterführenden Projektförderanträgen eingebracht. Die aktuelle, neue Richtlinie zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) bietet zum Beispiel nach wie vor die Möglichkeit der Förderung von „innovationsunterstützenden Dienst- und Beratungsleistungen“. Im Falle der zu empfehlenden Beibehaltung des Beratungselements „Projektmanagement“ sollte man nochmals verstärkt Schulungen anbieten, die auf die Gestaltung von FuE-Kooperationsverträgen abzielen. Da die Innovationsprojekte in der Regel längere Zeiträume in Anspruch nehmen, ist eine Ausweitung der Förderung auf 20 TW je 1.100 Euro TW-Satz (also maximal 11.000 Euro Fördersumme) zu empfehlen. Zudem wäre es denkbar, das „Projektmanagement“ in Richtung eines Coaching weiter zu entwickeln, welches einen Zeitraum von einem Jahr (Soll-Vorschrift nach Punkt 7.2.2. der Förderrichtlinie lautet bis zu einem Jahr) überschreiten darf. Der Tagewerksatz von 1.100 Euro sollte ebenso wie die Beschränkung der Förderung auf Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten beibehalten werden. Ziel für die Periode einer neuen Förderrichtlinie könnte es sein, dass sich die Zuwendungen in etwa hälftig auf „Ost“ und „West“ verteilen.



2. Das Autorisierungssystem für die Beratungsunternehmen ist beizubehalten: Das Autorisierungssystem für die im Programm tätigen Beratungsunternehmen ist erfolgreich und sollte daher in der heutigen Form beibehalten werden. An dieser Stelle möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass es für uns als Evaluatoren schwer war, Informationen zum jeweils aktuellen Stand der Autorisierungen zu erhalten, das heißt zum Beispiel, zu erfahren, wann genau wie viele und welche Beratungsunternehmen (vorläufig oder endgültig) autorisiert waren. So differiert in beiden Modulen die Anzahl der uns vermittelten Adressen für die Befragung der autorisierten und aktiven Beratungsunternehmen mit der Anzahl der im Jahresbericht „go-Inno“ 2014 für diesen Zeitpunkt gemeldeten autorisierten Beratungsunternehmen. Wir empfehlen daher zu prüfen, ob das Monitoring der Autorisierungen seitens des / der Projektträger(s) verbessert werden kann und zwar in Hinsicht auf a) b) c) d)



die Erfassung des Datums der endgültigen Autorisierung, des Datums der Auslistung, der Anzahl der abgerechneten Beratungsgutscheine pro Kalenderjahr und des Beratungs- und Zuschussvolumens (was auch notwendig ist auf Grund der 35 Prozent-Regel nach Punkt 4.4. der Förderrichtlinie).



Um die Handhabbarkeit für den / die Projektträger zu gewährleisten, schlagen wir vor, die Anzahl der autorisierten Beratungsunternehmen auf eine angemessene Größe je Modul zu beschränken. „Angemessen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die notwendige regionale Abdeckung und ein hinreichender Wettbewerb zwischen den autorisierten Beratungsunternehmen gewährleistet ist, es zugleich aber nach wie vor möglich sein sollte, a) ein Netzwerk der autorisierten Beratungsunternehmen zu pflegen, b) die Qualität der Beratungsleistungen zu sichern, c) bei begrenzter Fördersumme den autorisierten Beratungsunternehmen ein attraktives Geschäftsfeld zu bieten und d) die Exklusivität der Beratungsleistungen bzw. des Siegels „go-Inno-Berater“ zu erhalten.
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3. Das Förderprogramm könnte im Handwerk noch stärker verbreitet werden: Das deutsche Handwerk verfügt mit dem Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH), den Handwerksorganisationen und -instituten sowie den Fachverbänden und Kreishandwerkerschaften über gute Vertretungsstrukturen. Das BMWi unterstützt mit der Förderrichtlinie „Beauftragte für Innovation und Technologie (BIT)“ seit 2005 die notwendige Erstberatung und Sensibilisierung der Handwerksunternehmen. Die Förderrichtlinie wurde 2013 grundlegend überarbeitet und trat zum 1. Januar 2014 neu in Kraft. Zum Stand Dezember 2014 waren 78 Beauftragte für Innovation und Technologie in 44 Organisationen des Handwerks beschäftigt (vgl. Fülbier, Pirk. S. 3). Angestrebt wird nach Fülbier/Pirk, das Netzwerk auf 100 Beauftragte für Innovation und Technologie (BITs) auszubauen. Ihre Aufgabe ist unter anderem die Einzel- und Gruppenberatung von Handwerksunternehmen zur Innovations- und Technologieförderung. Auf diese Art der Beratung haben die BITs im Jahr 2013 47,7 Prozent ihrer Arbeitszeit aufgewendet. Durch sie und die durchgeführten Informationsveranstaltungen konnten 19.916 Betriebe erreicht werden (ebenda, S. 53). Allerdings handelt es sich bei den Einzelberatungen um eine Kurzberatung. Für das Jahr 2013 ergab sich dafür eine durchschnittliche Beratungsdauer von 8,36 Stunden, inklusive der Vor- und Nachbereitung (was vergleichbar war zum Vorjahr, ebenda S. 54). In der Terminologie anderer vom BMWi geförderter Transferprojekte könnte man das also eher als „Impulsgespräch“ verstehen (vgl. zum Beispiel www.rkw-energieeffizienz.de). Die BMWi-Innovationsgutscheine und die Einzelberatungen der BITs sind also keine gegenseitige Konkurrenz, sondern ergänzen sich. Im Mai 2014 wurde daher „go-Inno“ auf der Tagung des Expertenkreises „Innovations- und Wissensmanagement“ der BITs seitens EuroNorm vorgestellt. Die Wirkung dieser Maßnahme ließ sich durch unsere Datenerhebung naturgemäß auf Grund des geringen Zeitraums von Mitte Mai 2014 bis Ende Juli 2014 noch nicht messen. Ggf. begonnene Projekte waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht abgerechnet. Wir empfehlen zur stärkeren Verbreitung von „go-Inno“ im Handwerk gezielt und intensiv die BITs auf Veranstaltungen und in ihren internen und externen Kommunikationsmedien, wie zum Beispiel dem Portal www.bistech.de, anzusprechen und auf die Fördermöglichkeiten mit den „BMWi-Innovationsgutscheinen“ hinzuweisen.



4. Die Beratungsinhalte sollten erweitert werden: Es ist sehr bemerkenswert, dass 23 Prozent der beratenen Unternehmen aussagen, dass ihr Innovationsmanagementsystem (IMS) nicht Gegenstand des Projekts war. Dies liegt – so war die Fragestellung konzipiert – nicht daran, dass sie bereits über ein gut funktionierendes Innovationsmanagementsystem verfügen. Die Organisationsberatung kommt in Hinsicht auf das Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe zu kurz. Daher sollten die Beratungsinhalte in Richtung der Implementierung eines IMS ausgedehnt bzw. Beratungsprojekte im Hinblick auf die Durchführung von internen Schulungen (Workshops) mit dem Ziel, ein zumindest rudimentäres IMS aufzubauen, geprüft werden. Gemeint sind mit unserer Empfehlung allerdings nicht: a) Die Ausweitung auf eine allgemeine Organisationsberatung. Hierfür gibt es in einigen Bundesländern eigenständige Förderprogramme. b) Die Nutzung von Benchmarks. Sie stoßen weder bei den Beratungsunternehmen noch bei den beratenen Unternehmen auf Interesse bzw. beide Parteien sehen darin keinen Mehrwert.
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2.3



EVALUATIONSERGEBNISSE IM DETAIL



2.3.1 DIE BERATENEN UNTERNEHMEN – DIE GRUNDGESAMTHEIT Der Projektträger EuroNorm stellte dem RKW Kompetenzzentrum zu Beginn der Evaluation einen umfassenden Datensatz zu 1.431 Innovationsgutscheinen zur Verfügung, die im Betrachtungszeitraum im Modul „go-innovativ“ generiert und abgerechnet wurden. Er ist die zentrale Datengrundlage für die Auswertungen der Grundgesamtheit, die Erhebung bei den beratenen kleinen Unternehmen und den autorisierten Beratungsunternehmen in den folgenden Abschnitten. Im Programmmodul „go-innovativ“ werden wie bereits beschrieben zwei Leistungsstufen angeboten: Die Potenzialanalyse (PA) in der Leistungsstufe 1 und das Realisierungskonzept (RK) sowie das Projektmanagement (PM) in der Leistungsstufe 2. Die Daten zum Jahr 2011 enthielten vier Gutscheine mit einer Kombination aus der Leistungsstufe 1 und der Leistungsstufe 2, die wir für die Berechnung der statistischen Kenngrößen in die Leistungsstufe 2 einsortiert haben. In der Abbildung 2.3.1 ist die Verteilung der Gutscheine auf die drei Beratungsinhalte / die Leistungsstufen übersichtlich dargestellt.5



Abb. 2.3.1: Leistungsstufen im Modul „go-innovativ“ – Verteilung der Anzahl
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Projektmanagement



64 Prozent der insgesamt 1.431 Innovationsgutscheine wurden für die Erstellung eines Realisierungskonzepts eingesetzt. Lediglich vier Prozent entfielen auf das Management der FuEProjekte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die entwickelten Realisierungskonzepte nicht zu konkreten Innovationsprojekten führen, wie in den folgenden Abschnitten gezeigt werden kann. Insgesamt betrug das Zuschussvolumen für die 1.431 Innovationsgutscheine an die autorisierten Beratungsunternehmen als Zuwendungsempfänger und die beratenen Unternehmen als Begünstigte 10.970.260 Euro. Die Abbildung 2.3.2 zeigt die Aufteilung der Finanzmittel auf die einzelnen Leistungsstufen. Hieran wird deutlich, dass das „Realisierungskonzept“ mit über 80 Prozent nicht nur von der Anzahl der Innovationsgutscheine her, sondern auch nach der Anzahl der Beratertage und damit des Zuschussvolumens die größte Bedeutung hat.



5



Wir verwenden im Folgenden immer gerundete Prozentwerte. Dadurch ergeben sich keine Änderungen in den Aussagen, ggf. aber Gesamtsummen von über/unter 100 Prozent. Manche Grafiken, die in Excel erzeugt wurden, zeigen aus technischen Gründen eine mathematisch nicht völlig korrekte Skalierung bis 120 Prozent.
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Abb. 2.3.2: Leistungsstufen im Modul „go-innovativ“ – Verteilung Zuschussvolumen
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Projektmanagement



Da die Richtlinie bei ihrem Inkrafttreten im August 2011 wie beschrieben doch einige Neuerungen in die Förderung einbrachte, stellt sich die Frage, wie sich die Gesamtzahl der eingesetzten Innovationsgutscheine über die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 verteilt. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die beiden Randjahre keine vollständigen Kalenderjahre sind, sondern das Jahr 2011 nur fünf Monate und das Jahr 2014 lediglich sieben Monate beinhaltet. Grundlage für die Auswertung war die in der beschriebenen Datengrundlage angegebene Zuordnung zu den Haushaltsjahren.



Abb. 2.3.3: Entwicklung der Innovationsgutscheine im Modul „go-innovativ“
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In der Abbildung 2.3.3 ist zu erkennen, dass die Gutscheine bereits zu Beginn gut angenommen wurden und die beiden mittleren Jahre mit jeweils über 500 Gutscheinen und damit verbundenen Beratungsprojekten eine gute Resonanz erfuhren. Die Anzahl der Gutscheine im Jahr 2014 kann nicht abschließend bewertet werden, da die „starken“ Monate in der zweiten Jahreshälfte nicht berücksichtigt werden konnten.6



6



Zu den Kennzahlen vgl. Abschnitt 5.1. mit weiteren Informationen des Projektträgers EuroNorm.
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In den voll berücksichtigten Kalenderjahren betrug das Zuschussvolumen jeweils circa 4 Mio. Euro, in den Randjahren (oder besser gesagt Monaten) jeweils circa 1,5 Mio. Euro, wie der Abbildung 2.3.4 zu entnehmen ist. Abb. 2.3.4: Entwicklung des Zuschussvolumens im Modul „go-innovativ“
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Auf Grund der „Biographie“ des Programmmoduls steht die Aufteilung des Zuschussvolumens im Betrachtungszeitraum auf die 16 Bundesländer sowie insbesondere auf „Ost und West“ im Fokus des Interesses. Die Abbildung 2.3.5 liefert eine Übersicht auf Basis des Sitzes des Beratungsunternehmens (BU). Abb. 2.3.5: Zuschussvolumen im Modul „go-innovativ“ nach Bundesländern
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Ein sehr bemerkenswertes Übergewicht hat unbestreitbar das Land Berlin mit Finanzmitteln von über 3 Mio. Euro. Dem folgen die fünf neuen Bundesländer und erst danach die wirtschaftsstarken alten Bundesländer Nordrhein-Westfalen (NRW), Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen. Die Abbildung 2.3.6 zeigt noch deutlicher die ungleiche Aufteilung zwischen den alten und neuen Bundesländern, wobei wir Berlin an dieser Stelle in die Region Ost verortet haben (was für die Betrachtung nicht trivial ist).



Abb. 2.3.6: Zuschussvolumen im Modul „go-innovativ“ nach Region: Basis Sitz BU
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Knapp 83 Prozent des Zuschussvolumens floss also zu autorisierten Beratungsunternehmen in die neuen Bundesländer und Berlin. Die vorliegenden Daten ermöglichen zudem eine Auswertung nach dem Sitz der beratenen Unternehmen (KU). Die Abbildung 2.3.7 enthält die Aufteilung des Zuschussvolumens auf die einzelnen Bundesländer in einem unmittelbaren Vergleich der beiden Kriterien „Sitz des beratenen Unternehmens (KU)“ und „Sitz des Beratungsunternehmens (BU)“. Der Vergleich zeigt: Der Radius der Beratungsunternehmen ist nicht auf dasjenige Bundesland begrenzt, in dem sie selbst sitzen. Besonders auffällig ist wiederum das Land Berlin. Dort ansässige, autorisierte Beratungsunternehmen haben mehr als die Hälfte der Gutscheinwerte nicht in Berlin, sondern in anderen Bundesländern umgesetzt. „Empfängerländer“ in diesem Sinne sind vorwiegend Sachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (NRW), Bayern, Niedersachsen und Hamburg. Die Abbildung 2.3.8 zeigt wiederum die Verteilung der Mittel auf die Regionen „Ost“ und „West“ auf der Basis des Sitzes der beratenen Unternehmen (KU). Bei dieser Betrachtung fällt die „Ungleichverteilung“ der Mittel um zehn Prozentpunkte geringer aus. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: In den neuen Bundesländern und Berlin ansässige Beratungsunternehmen beraten also auch in einem zu beachtenden Ausmaß Unternehmen mit Sitz in den alten Bundesländern, was nach der Förderrichtlinie uneingeschränkt möglich ist. Generell spiegelt die Verteilung des Mittelabflusses unabhängig vom Blickwinkel aber nicht die deutsche Unternehmens- und Wirtschaftsstruktur wider, sondern hat seine Ursache in der Verteilung der Aktivitätsradien der autorisierten und erfolgreich tätigen Beratungsunter-
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nehmen. Der Aufholprozess in der Umsetzung der Innovationsgutscheine ist in den westlichen Bundesländern in Gang gekommen, bedarf aber sicherlich noch einiger Jahre.



Abb. 2.3.7: Zuschussvolumen nach Bundesland – Vergleich
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Abb. 2.3.8: Zuschussvolumen nach Region – Basis: Sitz KU
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Die Datengrundlage abschließend finden sich in der Tabelle 2.3.1 einige interessante Kennzahlen. So betrug das durchschnittliche Zuschussvolumen je Gutschein 7.666 Euro. Die Potenzialanalysen wurden durchschnittlich mit 3.712 Euro gefördert, die Erstellung eines Realisierungskonzepts mit 9.731 Euro und das Projektmanagement mit 6.892 Euro. Die Tabelle zeigt in den weiteren Zeilen und Spalten die Höhe des Zuschussvolumens für das Modul „goinnovativ“ insgesamt und die einzelnen Leistungsstufen nach Jahren.



Tab. 2.3.1: Programmkennzahlen im Modul „go-innovativ“



Zuschussvolumen insgesamt



Anzahl



Zuschussvolumen



2011



2012



2013



2014



Potenzialanalyse



466



1.730.015



201.500



545.110



659.180



324.225



Realisierungskonzept



912



8.874.940



1.171.550



3.319.750



3.190.750



1.192.890



53



365.305



149.300



132.480



71.625



11.900



1.431



10.970.266



1.522.350



3.997.340



3.921.555



1.529.015



Projektmanagement Summe
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2.3.2 DIE BERATENEN UNTERNEHMEN – ERGEBNISSE Im vorausgehenden Abschnitt wurde die Grundgesamtheit der abgerechneten Innovationsgutscheine im Modul „go-innovativ“ ausführlich beschrieben. Um die Zielerreichungs- und Wirkungskontrolle durchführen zu können, wurden die beratenen Unternehmen über die aktiven autorisierten Beratungsunternehmen kontaktiert. Mittels einer Onlinebefragung konnten von Anfang Oktober bis Mitte Dezember 2014 die relevanten Daten, die Meinungen zu bzw. Erfahrungen mit den „BMWi-Innovationsgutscheinen“ erhoben werden.7 Bezugspunkt der Erhebung waren dabei die Gutscheine bzw. präziser gesagt die Gutscheinnummern. Es wurde also je Gutscheinnummer ein Fragebogen online zur Verfügung gestellt. Insgesamt erhielt das RKW 558 Rückläufer, was einer Rücklaufquote von 39 Prozent entspricht. Zu beachten ist, dass die beratenen Unternehmen zum Teil beide Leistungsstufen bzw. mehrere Gutscheine in Anspruch genommen haben, also die Anzahl der beratenen Unternehmen geringer ist als die Anzahl der Gutscheine. Die vorliegenden Daten erlauben den Rückschluss, dass allenfalls nur sehr wenige Unternehmen Fragebögen für mehrere Gutscheine ausgefüllt haben. Bezogen auf die Anzahl der beratenen Unternehmen ist damit die Rücklaufquote also höher als 39 Prozent. Geht man sehr vorsichtig geschätzt davon aus, dass 20 Prozent der Unternehmen mehrere Gutscheine in Anspruch genommen haben, dann liegt die Rücklaufquote bezogen auf die beratenen kleinen Unternehmen bei nahezu 50 Prozent.



Die Branchenverteilung Zu Beginn der Onlinebefragung baten wir die Unternehmen um eine Angabe zur Branche, in der sie im Wesentlichen tätig sind. Dabei zeigten sich vier wesentliche Merkmale: Abb. 2.3.9: Verteilung der Unternehmen nach Branchen (n=523)
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7



Der Fragebogen befindet sich im Anhang A.
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Erstens: Es ist eine beachtliche Branchenvielfalt festzustellen. In der Abbildung 2.3.9 haben wir jene Branchen, die einen Anteil von weniger als einem Prozent haben, nicht berücksichtigt, um die Übersichtlichkeit nicht zu verlieren. Zweitens: Wie erwartet finden wir die typischen innovativen Branchen des produzierenden Gewerbes, mit einem sehr hohen Anteil des Maschinen- und Anlagenbaus, Herstellung von EDV und optischen Geräten, die Medizin-, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik und die Metallbearbeitung. Drittens: Unerwartet haben die Dienstleister den zweitgrößten Anteil. Dahinter verbergen sich neben nicht genauer spezifizierten Dienstleistern unter anderem IKT- und Softwarefirmen sowie Ingenieurbüros. Das Förderprogramm erreicht also nicht nur die Unternehmen des produzierenden Gewerbes, sondern auch wissensintensive Dienstleister. Viertens: Das Handwerk wird nicht in dem möglichen Maß erreicht. Es fällt unter die oben erläuterte „Ein-Prozent-Regel“.



Die Leistungsstufen Ein Charakteristikum der Grundgesamtheit ist der hohe Anteil der Leistungsstufe „Realisierungskonzept“. Die Abfrage bei den Unternehmen nach der in Anspruch genommenen Leistungsstufe führte zu dem in Abbildung 2.3.10 dargestelltem Ergebnis. Dies deckt sich weitestgehend mit der Verteilung in der Grundgesamtheit (vgl. Abbildung 2.3.1). Der Mittelwert der geförderten Beratertagewerke (BTW) über beide Leistungsstufen beträgt im erhobenen Datensatz 16, während er in der Grundgesamtheit bei 14,62 liegt. Tendenziell haben damit Unternehmen mit gering überdurchschnittlich großen Beratungsprojekten geantwortet.



Abb. 2.3.10: Leistungsstufen der Gutscheine (n=558)
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Projektmanagement



Die Innovationsart Im Modul „go-innovativ“ sind verschiedene Innovationsarten förderfähig. Daher interessierte bei der Erfassung des Innovationsgeschehens in den Unternehmen, worum es sich bei den angedachten Innovationsprojekten handelt. Auf Grund der Kategorisierung waren Mehrfachantworten zugelassen, wovon aber nicht allzu oft Gebrauch gemacht wurde.



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 40



Die Daten zeigen - wie nach den Vorgesprächen erwartet wurde - die beiden Schwerpunkte „Produktentwicklung“ und „Verfahrensentwicklung“. Trotz des hohen Anteils der Dienstleister im Datensatz ist die Kombination Produkt/Dienstleistung lediglich mit 11 Prozent vertreten. Mit 12 Prozent spielt das Thema „Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz“ schon eine wahrnehmbare Rolle.



Abb. 2.3.11: Innovationsart im Modul „go-innovativ“ (n=557)
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Die Potenzialanalyse Die Potenzialanalyse weist wie im Wirkungsmodell beschrieben ein breites Spektrum an Beratungsinhalten auf. Die Antworten der befragten Unternehmen, die der Abbildung 2.3.12 zu entnehmen sind, führen zu folgenden Aussagen: 















 



81 Prozent der beratenen Unternehmen kennen nach der Potenzialanalyse die Kosten für die Erstellung eines Realisierungskonzepts für das angedachte FuE-Projekt und sind sich damit über die Kosten der Inanspruchnahme dieser Leistungsstufe des Förderprogramms im Klaren. In 79 Prozent der Förderfälle führt die Potenzialanalyse in der Wahrnehmung der Unternehmen zu einer Verbesserung ihrer Innovationsprozesse (management additionality). Dies ist in Hinsicht auf die Bewertung des Förderprogramms ein sehr wichtiges, positives Ergebnis. In 78 Prozent der Förderfälle lag eine transparente Darstellung der Stärken und Schwächen im Innovationsprozess vor. Dies ist sicherlich eine der Voraussetzungen für die Verbesserung des Innovationsverhaltens. 77 Prozent der beratenen Unternehmen geben an, im Ergebnis der Potenzialanalyse eine schlüssige, gut ausformulierte Innovationsstrategie zu haben (management additionality). 49 Prozent der beratenen Unternehmen konnten ihre Arbeitsproduktivität im FuEBereich verbessern. 32 Prozent haben (nach der Potenzialanalyse) eine weitere Leistungsstufe der „BMWi-Innovationsgutscheine“ in Anspruch genommen - dies ist also umgekehrt gesehen bei 68 Prozent der Unternehmen nicht der Fall (follow-up additionality).
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Immerhin 15 Prozent der Unternehmen erkennen, dass ihr Innovationspotenzial es noch nicht zulässt, Innovationsvorhaben zu starten. Dies ist, wie oben erläutert, als positives Beratungsergebnis zu werten. Aber: Die Schulung von Personal zum Thema Innovationsmanagement nehmen lediglich circa ¼ der Unternehmen in Angriff.



Abb. 2.3.12: Wirkungen der Potenzialanalyse (n=233, Mehrfachnennungen möglich)
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Neben den Ergebnissen bzw. Wirkungen einer Potenzialanalyse haben uns die beratenen Unternehmen Informationen zu ihrer Zufriedenheit mit den einzelnen Leistungen der Beratungsunternehmen gegeben (vgl. Abbildung 2.3.13). Bei dieser Betrachtung steht die Information über öffentliche Förderprogramme und die Abschätzung des Zeitbedarfs für die Erstellung eines Realisierungskonzepts im Vordergrund. Die Daten spiegeln aber auch die sehr hohe Zufriedenheit mit wesentlichen Beratungsinhalten wider, nämlich mit der Feststellung der Stärken und Schwächen, mit der Vorprüfung der Marktfähigkeit und mit der Entwicklung eines Finanzierungsplans. Mängel oder inakzeptable Leistungen werden in allen Rubriken nur recht selten (mit einem Prozent oder gar nicht) attestiert.



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 42



Abb. 2.3.13: Zufriedenheit mit der „Potenzialanalyse“ (n=240)
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Das „Realisierungskonzept“ hat wie beschrieben an der Anzahl der Gutscheine und dem Zuschussvolumen den größten Anteil. Daher haben wir die beratenen Unternehmen dazu ausführlich befragt. Die Abbildung 2.3.14 visualisiert folgende Aussagen:



Abb. 2.3.14: Wirkungen des „Realisierungskonzepts“ (n=329, Mehrfachnennungen möglich)
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96 Prozent der beratenen Unternehmen bestätigen den Erfolg der Beratung damit, dass nach ihrer Meinung ein nachvollziehbares Realisierungskonzept für ein konkretes, technisch orientiertes Projekt vorlag. 85 Prozent bestätigen Lerneffekte im Sinne der oben beschriebenen Cognitive capacitiy additionalities: Sie sind auf Grund der Beratung in der Lage, die relevante Technologie besser zu verstehen und weiter zu entwickeln. Immerhin 78 Prozent respektive 67 Prozent bestätigen Effekte, die wir als Network additionality definiert haben. Sie haben auf Grund der Beratung Informationen bzw. Kontakte zu potenziellen Technologiegebern, die sie benötigen. Da es sich bereits um die Leistungsstufe 2 handelt und „das Projektmanagement“ eine sehr geringe Rolle bei den Beratungen spielt, verwundert es nicht, dass lediglich 14 Prozent bejahen, eine weiterführende Beratung in Anspruch genommen zu haben. Das ist keinesfalls als Misserfolg des Programms zu interpretieren, sondern als Erfolg im Sinne der follow-up additionality. Denn 44 Prozent haben weitere Finanzmittel für das Projekt beantragt. Damit wird ein wichtiges Förderziel erreicht, nämlich die Vorbereitung von FuE-Projekten (auch hier: follow-up additionality). Finanzmittel von Hausbanken oder anderer potenzieller Finanzmittelgeber sind von über 80 Prozent der Unternehmen nicht beantragt worden. Die Orientierung liegt also auf Eigen- oder weitere Fördermittel.



Zudem wurde das „Realisierungskonzept“ einer Bewertung seitens der Beratungskunden unterzogen. Höchstwerte erreichen (wiederum) die Information über Projektfördermöglichkeiten sowie die Technologiebewertungen. Relativ weniger zufrieden, allerdings auf extrem hohem Niveau, waren die Unternehmen mit der Ermittlung bzw. Vorbereitung einer Kooperation mit einem Technologiegeber. Schlechte / inakzeptable Leistungen sind nur sehr selten festzustellen. Abb. 2.3.15: Zufriedenheit mit dem „Realisierungskonzept“ (n=340)
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Das Projektmanagement Obwohl nur knapp vier (in der Grundgesamtheit) bzw. fünf (im vorliegenden Datensatz) Prozent der Beratungsfälle die Leistungsstufe „Projektmanagement“ zum Inhalt hatten, haben immerhin knapp zehn Prozent im Fragebogen auf die dazu gestellten Fragen geantwortet. Im Ergebnis ist in Bezug auf die Wirkungen und die Zufriedenheit mit den Leistungen folgendes zu konstatieren (vgl. Abbildungen 2.3.16 und 2.3.17): 















73 Prozent der beratenen Unternehmen bestätigen den Lernerfolg für zukünftige Projekte und über 60 Prozent bestätigen eine starke Entlastung bei der Durchführung des Projektes (cognitive capacity additionality). Erstaunlicherweise finden aber weniger als 40 Prozent Unterstützung bei komplizierten FuE-Verträgen. Dies findet bei der Bewertung der Zufriedenheit mit immerhin neun Prozent inakzeptablen Leistungen doch einen wahrnehmbaren Widerhall. Immerhin sind aber 72 Prozent in diesem Bereich voll und ganz zufrieden oder bestätigen eine gute Leistung. 84 Prozent kommen zu dieser Einschätzung bezüglich der Begleitung des Projekts durch das Projektmanagement. Verbessert werden kann aber offensichtlich zumindest bei einigen Projekten der Projektabschluss mit einer umfassenden Bearbeitung der „learned lessons“.



Abb. 2.3.16: Wirkungen des „Projektmanagements“ (n=55, Mehrfachnennungen möglich)
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Abb. 2.3.17: Zufriedenheit mit dem „Projektmanagement“ (n=50)
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Die hohe Zufriedenheit der Beratungskunden findet sich auch in der generellen Beurteilung der Leistung der Beratungsunternehmen im Beratungsprozess wieder. Die Abbildung 2.3.18 visualisiert die sehr gute Beurteilung für alle zehn Kategorien, von der Anbahnung über die Durchführung bis zur Umsetzung des Beratungsprozesses. Wirklich nur allerkleinste Schwächen gibt es bei der Administration (die immer Gegenstand der Kritik ist), der Umsetzung und der methodischen Transparenz. Die Rubrik „Gar nicht zufrieden“ entfällt, da sie in keinem Fall auftrat. Abb. 2.3.18: Zufriedenheit mit den Leistungen der Berater (n=504)
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Das Kooperationsverhalten Die positive Wirkung von FuE-Kooperationen für kleine Unternehmen ist hinreichend belegt. Daher interessiert das Kooperationsverhalten der beratenen Unternehmen und insbesondere die Bedeutung bestimmter Kooperationspartner. Auch hier haben wir auf einer fünfstufigen Skala um eine Bewertung gebeten (vgl. Abbildung 2.3.19).



Abb. 2.3.19: Bedeutung der Kooperationspartner nach Arten (n=512)
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An erster Stelle stehen, über die Kategorien „hoch“ und „sehr hoch“ summiert, mit 89 Prozent die Kunden der Unternehmen. Dies ist ein gutes Zeichen, denn es trägt dazu bei, dass die kleinen Unternehmen nicht am Markt vorbei entwickeln. Danach folgen die „Technologielieferanten“, also Universitäten und Fachhochschulen sowie die anderen Lieferanten. Andere Berater und Wettbewerber werden weniger als geeignete Kooperationspartner eingebunden.



Abb. 2.3.20: Veränderung des Kooperationsverhaltens (n=508) Wir bearbeiten häufiger gemeinsame FuE-Projekte mit Forschungseinrichtungen.
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Neben der Art der Kooperationspartner ist für die Network additionality das Kooperationsverhalten relevant. So bestätigen bis zu 50 Prozent (summiert über „trifft voll und ganz zu“ und „trifft zu“), dass sie nun häufiger FuE-Projekte mit anderen Unternehmen bzw. Forschungseinrichtungen gemeinsam bearbeiten, und zwar weniger in Form von Auftragsvergaben, sondern in Form einer gemeinsamer Erarbeitung der Ergebnisse. Ebenso erfolgt bei etwa der Hälfte der Unternehmen eine intensivere Teilnahme an Erfahrungsaustauschkreisen (vgl. Abbildung 2.3.20).



Der Reifegrad des Innovationsmanagements Das Programm „go-Inno“ erhebt unter anderem den Anspruch zur Selbsthilfe. Damit ist gemeint, dass die beratenen Unternehmen im Ergebnis der Beratung nicht nur ein konkretes Innovationsprojekt verfolgen können, sondern dass sich auch ihre Managementkompetenz im Bereich der Generierung von (technischen) Innovationen verbessert und sie zukünftig eigenständiger und zielgerichteter forschen und entwickeln können. Daher haben wir anhand des in Kapitel 1 eingeführten Modells des „Reifegrad des Innovationsmanagements“ versucht, die qualitativen Effekte auf das Innovationsmanagement zu messen (vgl. Abbildung 2.3.21). 







 



45 Prozent der beratenen Unternehmen und damit eine deutliche Mehrheit bestätigen, dass sie mit der Beratung ihr erstes Innovationsvorhaben begonnen haben und darauf aufbauend ein rudimentäres Innovationsmanagementsystem aufbauen konnten. Sie steigen damit in der Kategorisierung des Modells von „Anfängern“ zu „Fortgeschrittenen“ auf. Dieser Anteil übersteigt um 11 Prozentpunkte den Anteil der Potenzialanalysen und deutet darauf hin, dass auch in der Leistungsstufe „Realisierungskonzept“ Erstberatungen stattfinden. Immerhin 19 Prozent der Unternehmen sind schon einen Schritt weiter und entwickeln sich zu „Routiniers“. Sie haben auf der Basis von aktuellen und Projekten in der Vergangenheit eine auf Innovation ausgerichtete Unternehmensstrategie entwickelt und konnten ein Innovationsmanagementsystem in ihrer Organisation verankern. Erfreuliche 13 Prozent sortieren sich selbst in die Kategorie „Experten“ ein und führen regelmäßig Innovationsprojekte durch. Aber: 23 Prozent behaupten, dass ihr Innovationsmanagementsystem nicht Gegenstand des Beratungsprojektes war. Es stellt sich die Frage nach den Gründen. Ein wesentlicher Grund könnte in der geringen durchschnittlichen Anzahl der Beratertage in der Potenzialanalyse liegen, die ja eher eine Kurzberatung ist. So hatten 51 Potenzialberatungen und damit etwa 11 Prozent weniger als vier geförderte Tagewerke. Bei der Bewertung der Erreichung der Zielstellung ist also bezüglich der einzelnen Leistungsstufen und der Anzahl der geförderten Tagewerke zu differenzieren. Die Organisationsberatung steht wohl nicht im Vordergrund des Programms, sondern die technischen Entwicklungen.
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Abb. 2.3.21: Reifegrad des Innovationsmanagements (n=557)



Mit dem Projekt haben wir unser erstes Innovationsvorhaben begonnen und vorher kein Innovationsmanagement betrieben. Wir konnten daher auf Basis des Projektes ein rudimentäres Innovationsmanagement im Unternehmen einführen.



Wir hatten bereits Erfahrungen aus Vorprojekten und ein einfaches Innovationsmanagement eingeführt. Wir konnten daher auf Basis des Projektes unser Innovationsmanagement fest in der Unternehmensstrategie verankern.
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Wir haben bereits zuvor regelmäßig Innovationsvorhaben durchgeführt und das Innovationsmanagement gehörte bei uns bereits fest zur Unternehmensstrategie.



Unser betriebliches Innovationsmanagement war nicht Gegenstand des geförderten Projekts.



In Deutschland betrieben nach den „Indikatoren zur Innovationserhebung für das Jahr 2014“ des Mannheimer Innovationspanels (C. Rammer et al. 2015) ungefähr 32.800 Unternehmen kontinuierlich FuE, was einem Anteil von 11,8 Prozent aller Unternehmen mit mehr als 5 Beschäftigten entspricht. In der sogenannten forschungsintensiven Industrie beträgt der Anteil 46 Prozent (vgl. Abbildung 2.3.22). Die im Modul „go-innovativ“ beratenen Unternehmen weisen einen noch höheren Prozentsatz an Firmen auf, die kontinuierlich FuE betreiben, nämlich 52 Prozent. Mit 48 Prozent diskontinuierlich FuE betreibenden Firmen erreicht das Programm insgesamt die angestrebte Gruppe der forschungsfähigen und -willigen kleinen Unternehmen. Im Durchschnitt beschäftigten die beratenen Unternehmen im Jahr 2013 drei Mitarbeiter ausschließlich in der FuE und knapp vier zeitweise.



Die Abbildung 2.3.23 zeigt: Ihre Stärken sehen die beratenen Unternehmen in der Ideenfindung (87 Prozent) und mit jeweils 63 Prozent in der strategischen Orientierung ihres Unternehmens und der angewandten FuE. Erstaunlicherweise werden Schwächen eher bei der Markteinführung und bei der am Ende der Entwicklung liegenden Phase „Messen / Testen / Prüfen“ eingeräumt.
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Abb. 2.3.22: FuE-Daten aus dem MIP



Quelle: ZEW, Indikatoren zur Innovationserhebung 2014, Seite 7



Abb. 2.3.23: Stärken und Schwächen der Unternehmen (n=509)
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Externe Experten In den beiden Leistungsstufen „Potenzialanalyse“ und „Realisierungskonzept“ des Moduls „go-innovativ“ besteht die Möglichkeit, sachverständige Dritte in die Beratung einzubeziehen. Im Rahmen der Pre-Tests wurden wir darauf hingewiesen, dass gelegentlich externe Experten bzw. Sachverständige in die Beratungsprozesse ohne Kenntnisnahme dieser Tatsache seitens des Beratungskunden involviert sind. Trotzdem haben wir die beratenen Unternehmen befragt, um einen Eindruck über die Notwendigkeit dieses Förderelements zu erhalten.



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 50



Das Ergebnis ist: 80 Prozent der beratenen Unternehmen verneinen, dass sachverständige Dritte an ihrem(n) Beratungsprojekte(n) beteiligt waren. 14 Prozent haben die Beteiligung eines externen Experten, zu dem sie schon zuvor Kontakt hatten, zumindest zur Kenntnis genommen (oder eventuell auch selbst vorgeschlagen). Immerhin bei sechs Prozent wurden auch „neue“, ihnen nicht bekannte externe Experten hinzugezogen (vgl. Abbildung 2.3.24).



Abb. 2.3.24: Sachverständige Dritte im Beratungsprozess (1) (n=514)
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Abb. 2.3.25: Sachverständige Dritte im Beratungsprozess (2) (n=514)
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Falls für den Beratungskunden wahrnehmbar externe Experten involviert waren, dann haben sie in 81 Prozent der Fälle technische Fragestellungen bearbeitet, wobei dem wiederum in etwa 80 Prozent der Fälle ein mittleres Gewicht zugeordnet wird. Auf die eingeräumte Schwäche, nämlich das Marktpotenzial / die Markteinführung, bezogen sich lediglich 15 Prozent der Einsätze von externen Experten. Vier Prozent machten betriebswirtschaftliche Aspekte aus (vgl. Abbildung 2.3.25).
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Die Bedeutung des Innovationsgutscheins Ein entscheidendes Merkmal im Sinne des Konzeptes der Additionalität ist die „Project Additionality“, also die Frage, welche Bedeutung der Innovationsgutschein für die Beauftragung der Beratungsleistungen hatte. Wie wichtig diese Frage von den Befragten wahrgenommen wird, ist daran zu erkennen, dass sie jeder beantwortet hat. 2/3 der Befragten legen sich darauf fest, dass sie die Beratung ohne den Innovationsgutschein nicht beauftragt hätten. 21 Prozent meinen, dass sie das Projekt zwar beauftragt, aber in geringerem Umfang realisiert hätten. 11 Prozent erwarten, dass sich das Projekt ohne die Förderung zumindest zeitlich verzögert hätte. Lediglich zwei Prozent hätten das Projekt in gleicher Art und Weise realisieren können. Wenn man nun nach dem Falk`schen Ergebnis 10 Prozentpunkte in der Rubrik „Wäre nicht durchgeführt worden“ abzieht, dann kommt man immer noch zu dem Ergebnis, dass über die Hälfte der Beratungsprojekte ohne den Innovationsgutschein gar nicht stattgefunden hätten (vgl. Abbildung 2.3.26).



Abb. 2.3.26: Projektadditionalität (n=558)
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Die Umsetzung der Beratungsergebnisse Bei der Beurteilung der im Folgenden abgeleiteten Aussagen ist relevant, wie viel Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Befragung und dem Abschluss der den Antworten zu Grunde liegenden Beratung vergangen ist. Daher wurden die beratenen Unternehmen um eine Einordnung in eines der in Abbildung 2.3.27 angegebenen Zeitintervalle gebeten. Es ist leicht zu erkennen, dass im Datensatz nahezu eine Gleichverteilung auf diese Intervalle mit jeweils etwas über oder unter 25 Prozent vorliegt. Das heißt, dass knapp die Hälfte der beratenen Unternehmen nun mindestens achtzehn Monate und ¾ der beratenen Unternehmen mindestens ein Jahr Zeit hatte, die Beratungsergebnisse und die daraus resultierenden Empfehlungen und Maßnahmen umzusetzen.
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Abb. 2.3.27: Abschluss der Beratung (n=498)
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Hemmende Faktoren Die typischen Innovationshemmnisse von kleinen und mittleren Unternehmen sind in der Literatur hinreichend beschrieben worden (vgl. für einen Überblick Glöckner/Rammer, 2013). Genannt werden die Finanzierung der Innovationsprozesse, Bürokratie und rechtliche Regelungen, der Mangel an geeigneten Fachkräften und Mängel beim internen Management von Innovationsprozessen. Auch aus der vorliegenden Befragung ergeben sich typische und bekannten Faktoren, die eine schnelle Umsetzung der Beratungsergebnisse verhindern: „Zu viel Tagesgeschäft“ und „fehlendes Kapital“ und daraus resultierend die geringen Möglichkeiten, das vorhandene (oder zumindest ermittelte oder vermutete) Marktpotenzial nach erfolgreicher Entwicklungsphase zu erschließen (vgl. Abbildung 2.3.28).



Abb. 2.3.28: Hemmende Faktoren (n=511)



Zu viel Tagesgeschäft Lange Genehmigungsverfahren (Tests, Zulassungen…



14%



7%



Mangelnde Qualität von externen Zuarbeiten bzw.… 1%6% Probleme beim internen Projektmanagement Probleme bei der Erschließung des Marktpotenzials Fehleinschätzung des Marktpotenzials Zu eng gesetzter zeitlicher Rahmen



1% 7%



1%



9%



Fehleinschätzung zu lösender technischer Aufgaben



2%



8%



0%



45% 31%



26%



41%



39%



29%



30%



18%



17%



Fehlendes Know-how im eigenen Unternehmen



trifft zu



23%



16%



3%



53% 26%



12%



15% 8%



22%



21%



51%



21%



ja, aber nicht wesentlich



22%



21%



23%



20%



7%



35%



27%



17%



12%



27%



21%



4%



25%



17%



13%



1% 7%



Fehlendes Kapital



trifft voll und ganz zu



35%



21%



60%



40%



60%



eher nicht



80%



100%



trifft gar nicht zu



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 53



Probleme bereiten weniger die Beherrschung der technischen Risiken und fehlendes Knowhow. Auch das eigene Management in Bezug auf Innovationsprojekte wird weniger als hemmender Faktor gesehen. Da die Beratungsprojekte eher Projekte vorbereiten, spielen Genehmigungsverfahren bzw. Zulassungen und Tests oder mangelnde Zuarbeit von Lieferanten kaum eine Rolle.



Kooperationen und Fördermittel in der Umsetzung Wir haben ja bereits festgestellt, dass die Unternehmen ihr Kooperationsverhalten auf Grund der Beratung ändern und häufiger mit FuE-Einrichtungen und anderen Unternehmen gemeinsam forschen und entwickeln. Trotzdem: Die Umsetzung der Beratungsergebnisse erfolgt zu 60 Prozent nur im eigenen Unternehmen bzw. in Kooperation mit dem go-InnoBerater. Dies ist ein Zeichen, dass die kleinen Unternehmen in diesem Stadium vorsichtig sind, mit wem sie wettbewerbsrelevante Informationen zu geplanten Innovationsaktivitäten teilen (vgl. Abbildung 2.3.29).



Abb. 2.3.29: Partner bei Umsetzung der Beratungsergebnisse (n=415)
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Beim Modul „go-innovativ“ handelt es sich um ein Beratungsprogramm zur Vorbereitung von FuE- bzw. Innovationsprojekten. Aus diesem Grund und weil, wie bereits dargelegt, die kleinen Unternehmen fehlende Zeit und fehlendes Kapital als wesentliche Hemmnisse angeben, ist die Beobachtung von Interesse, ob und welche öffentlichen Fördermittel für die Umsetzung und gegebenenfalls Markteinführung in Anspruch genommen wurden. Die Abbildung 2.3.30 zeigt ein deutliches Ergebnis: Erstens: Knapp 50 Prozent der beratenen Unternehmen nehmen eine Förderung durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi in Anspruch. Zweitens: Weitere Förderprogramme des Bundes, zum Beispiel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), und der Europäischen Union (EU) werden von den antwortenden Unternehmen kaum genutzt. Drittens: Lediglich etwa 1/3 der Unternehmen beantragen zur Umsetzung der Projekte keine weiteren Fördermittel.
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Das zeigt die hohe Dependenz des Moduls „go-innovativ“ der „BMWi-Innovationsgutscheine“ und des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). Abb. 2.3.30: Fördermittel zur Umsetzung von go-Inno-Projekten (n=398)
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Die ökonomische Situation der Unternehmen Bevor wir auf die ökonomischen Wirkungen der Förderung durch das Modul „go-innovativ“ eingehen, seien an dieser Stelle noch einige Fakten zum Datensatz erläutert. Die Abbildung 2.3.31 zeigt die Verteilung der Unternehmen nach der Anzahl der Beschäftigten. Den größten Anteil hat mit 53 Prozent die Unternehmensklasse mit 10 bis 50 Beschäftigen, gefolgt von den kleineren Unternehmen mit 38 Prozent. Die aktuelle Förderrichtlinie erweiterte im August 2011 den Kreis der begünstigten Unternehmen auf solche mit weniger als 100 Mitarbeitenden (Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme jeweils maximal 20 Mio. Euro). Diese Klasse macht im Datensatz jedoch nur neun Prozent aus. Das heißt: Weniger als jedes zehnte beratene Unternehmen hat mehr als 50 Beschäftigte. Abb. 2.3.31: Unternehmensgröße nach Beschäftigte (n=470)
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Die Abbildung 2.3.32 zeigt die Unternehmensgröße bezogen auf den jeweils im Jahr 2011 erzielten Umsatz. 65 Prozent der Unternehmen fallen in die Kategorie „Kleinste Unternehmen“ bis 2 Mio. Euro Umsatz und 33 Prozent in die Kategorie „Kleine Unternehmen“ mit bis 10 Mio. Euro Umsatz. Lediglich zwei Prozent weisen einen höheren Umsatz als 10 Mio. Euro auf.



Abb. 2.3.32: Unternehmensgröße nach Umsatz (n=452)
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Ein relevanter Aspekt ist zudem das Lebensalter der Unternehmen. Die Abbildung 2.3.33 zeigt die Verteilung auf die abgefragten „Altersstufen“. Zu erkennen ist, dass über 70 Prozent der Unternehmen mindestens zehn Jahre alt ist, 41 Prozent sogar über 20 Jahre. Nur 11 Prozent sind jünger als fünf Jahre. Das Modul „go-innovativ“ erreicht also den „alteingesessenen, kleinen Mittelstand“, der neue, innovative Produkte entwickeln will.



Abb. 2.3.33: Lebensalter der Unternehmen (n=485)
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Auch wenn die Beratungsinhalte des Moduls „go-innovativ“ eher auf die Vorbereitung von FuE-Projekten abzielen und damit qualitative Effekte im Vordergrund stehen, sind für die
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Bewertung des Programms die Wirkungen auf die ökonomische Situation der beratenen und begünstigten Unternehmen relevant. Daher haben wir die Unternehmen um eine Einschätzung mit dem einleitenden Satz „Die Umsetzung der Beratungsergebnisse ermöglicht uns…“ gebeten. Abb. 2.3.34: Ökonomische Situation der Unternehmen (n=558, Mehrfachnennungen möglich)



70% 60%



66%



63%



58% 61%



49%



50% 40% 30% 20% 10%



27% 22%



19% 14% 12%



21% 7% 3%



0%



Die Abbildung 2.3.34 zeigt:        



2/3 der Unternehmen bejahen, dass das Beratungsprojekt sie befähigt, ein innovatives Projekt zu starten (follow-up additionality). 63 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie dadurch Arbeitsplätze sichern konnten. 61 Prozent der Unternehmen konnten neue Produktmärkte erschließen oder erwarten dies. 58 Prozent der Unternehmen konnten ihre bisherige Marktposition sichern. Knapp die Hälfte der Unternehmen konnte ihren Umsatz steigern. Immerhin 22 Prozent der Unternehmen hat schon in diesem frühen Stadium Neueinstellungen vornehmen können. 21 Prozent der Unternehmen konnte die Produktivität im Unternehmen steigern, 14 Prozent ihre Kosten senken und immerhin 12 Prozent den Export verbessern. Lediglich drei Prozent der Unternehmen verneinen jeglichen der zur Auswahl gestellten positiven Effekte.



Neben diesen eher qualitativen Angaben konnten auch folgende quantitative ökonomische Effekte gemessen werden: a) Die Beschäftigung: Auf Basis von n=470 Angaben konnte die Wachstumsrate für die Anzahl der Beschäftigten über die Jahre 2011 bis 2013 berechnet werden. Sie beträgt im Durchschnitt über zwei Jahre 16,35 Prozent, also jährlich etwa 8 Prozent.
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Bezüglich der Beschäftigten in der FuE liegt diese Rate deutlich höher. Sie beträgt über die beiden Jahre durchschnittlich 45 Prozent. b) Die Jahresumsätze: Auf der Basis von n=425 Angaben beträgt die durchschnittliche Wachstumsrate der Umsätze über die Jahre 2011 bis 2013 zusammen für beide Jahre 27 Prozent. c) Die Exporte: Die durchschnittliche Exportquote stieg (auf der Basis von n=257) von 14,44 auf 16,31 Prozent vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2013. Die für die Vergangenheit zu beobachtende Entwicklung führt bei den beratenen Unternehmen zu positiven Zukunftserwartungen. Bezüglich der Entwicklung ihres Unternehmens in den kommenden drei Jahren erhielten wir die in Abbildung 2.3.35 dargestellten Einschätzungen:



Abb. 2.3.35: Abschätzung der zukünftigen ökonomischen Situation der Unternehmen (n=556)
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81 Prozent der Unternehmen gehen von weiteren Steigerungen ihres Umsatzes aus. 60 Prozent der Unternehmen gehen von einer Zunahme der Anzahl ihrer Beschäftigten aus. 49 Prozent der Unternehmen wollen ihre Aufwendungen für FuE erhöhen. 40 Prozent der Unternehmen erwarten weitere Steigerungen ihres Exportes.



Weitere Wirkungen Neben den beschriebenen ökonomischen Wirkungen ist festzustellen, dass sich nach der Selbsteinschätzung der Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit deutlich verbessert hat (vgl. Abbildung 2.3.36). 84 Prozent (folgend jeweils summiert über „trifft voll und ganz zu“ und „trifft zu“) stellen eine deutliche Verbesserung ihrer technologischen Basis fest (cognitive capacity additionality), 77 Prozent attestieren sich eine zielgenauere Vorgehensweise bei der Lösung von Innovationsaufgaben (management additionality), 60 Prozent geben an, häufiger
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zu kooperieren (network additionality) und erfreuliche 54 Prozent nehmen sich vor, zukünftig Innovationsprojekte häufiger durchzuführen (follow-up additionality). Abb. 2.3.36: Weitere Wirkungen in den Unternehmen (n=557)
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Zukünftiger Beratungsbedarf Die Zufriedenheit der beratenen Unternehmen ist unter anderem an den Planungen der Unternehmen für die Zukunft ablesbar. Nur 38 der 558 antwortenden Unternehmen, also etwa sieben Prozent, wollen das Modul „go-innovativ“ zukünftig nicht mehr in Anspruch nehmen. Wesentliche Gründe hierfür sind, dass keine weiteren Innovationsprojekte in Planung sind und, zu über 50 Prozent, dass hierfür keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Die verbleibenden 93 Prozent der kleinen Unternehmen stehen einer wiederholten Nutzung eines Innovationsgutscheins im Modul „go-innovativ“ positiv gegenüber. Die Abbildung 2.3.37 zeigt, wofür die Unternehmen einen Innovationsgutschein einsetzen würden: Abb. 2.3.37: Zukünftiger Einsatz der Innovationsgutscheine (n=1.021, Mehrfachnennungen möglich)
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58 Prozent der Unternehmen würden den Innovationsgutschein wieder zur Präzisierung konkreter Projektideen und 47 Prozent bei der Auswahl realisierbarer Vorhaben einsetzen, zum Beispiel für die Erstellung eines Pflichtenhefts. Dies entspricht der am häufigsten genutzten Leistungsstufe, dem Realisierungskonzept. 20 Prozent der Unternehmen würden den Gutschein gerne für ein externes Projektmanagement einsetzen. Dies übersteigt deutlich den in der Grundgesamtheit festzustellenden Anteil dieser Leistungsstufe und spricht dafür, sie nach Möglichkeit trotz geringer Nutzung in der Vergangenheit beizubehalten.



Die Marke „go-Inno“ Mit der Förderrichtlinie wurde im August 2011 die Dachmarke „go-Inno“ eingeführt. 70 Prozent der beratenen Unternehmen nehmen sie positiv wahr, 58 Prozent assoziieren sie mit den Innovationsgutscheinen des BMWi und 39 Prozent mit einer Förderung durch das BMWi (vgl. Abbildung 2.3.38). Trotzdem fänden es immerhin 45 Prozent der Unternehmen für sinnvoll, diese Marke noch bekannter zu machen. Lediglich ein Prozent der Unternehmen ist die Marke unbekannt und vier Prozent können mit dem Begriff nichts anfangen.



Abb. 2.3.38: Die Marke „go-Inno“ (n=1.211, Mehrfachnennungen möglich)
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Den vorliegenden Abschnitt abschließend sei noch die Auswertung der Frage dargestellt, wie die beratenen Unternehmen auf das Förderprogramm aufmerksam wurden. Das in Abbildung 2.3.39 visualisierte Ergebnis zeigt klar die dominante Rolle der autorisierten go-InnoBerater, die die tatsächlichen Promotoren für das Förderprogramm sind und es in die kleinen Unternehmen tragen. 98 Prozent der Unternehmen geben an, direkt von zumindest einem von ihnen angesprochen worden zu sein, und 31 Prozent benennen die Internetseite des Beratungsunternehmens als relevante Quelle. Mit 25 Prozent folgt die Internetseite des
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BMWi und mit 21 Prozent die bekannten Informationsveranstaltungen zum Förderprogramm. Der go-Inno-Newsletter erreichte im Unterschied dazu die Unternehmen nicht.



Abb. 2.3.39: Ansprache für das Programm „go-innovativ“ (n=648, Mehrfachnennungen möglich)
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2.3.3 BEFRAGUNG DER AUTORISIERTEN BERATUNGSUNTERNEHMEN In den vorangegangenen Abschnitten wurde bereits mehrfach die wichtige Rolle der autorisierten Beratungsunternehmen für das Förderprogramm BMWi-Innovationsgutscheine (goInno) angeführt. Die neue Förderrichtlinie vereinheitlichte mit ihrem Inkrafttreten die Autorisierungskriterien für die beiden Module „go-innovativ“ und „go-effizient“, wobei überwiegend die Regelungen und die Logik aus dem Vorläuferprogramm des Moduls „go-innovativ“ übernommen wurden. In der Anlage zur Förderrichtlinie der BMWi-Innovationsgutscheine werden sieben Kriterien verbindlich festgelegt (hier verkürzt dargestellt): 1. Kritische Größe: Die zu autorisierenden Beratungsunternehmen müssen eine personelle Mindestgröße von drei fest angestellten Beratern haben. Die Berater sollen über umfassende Kompetenzen verfügen, um die in dem jeweiligen Modul begünstigten bzw. zuwendungsfähigen Beratungsinhalte leisten zu können. 2. Die Beratungsunternehmen müssen ihre wirtschaftliche Stabilität für die vergangenen zwei Jahre nachweisen und eine wettbewerbsneutrale Beratung gewährleisten können. 3. Fachliche Expertise je nach Modul: Im Modul „go-innovativ“ wird Methodenkenntnis zum Innovationsmanagement vorausgesetzt, eine breite technologische und betriebswirtschaftliche Kompetenz sowie umfassende Branchenkenntnisse. Im Modul „goeffizient“ werden im Prinzip gleichartige, auf das Thema des Moduls bezogene Beratungskompetenzen erwartet, also auf das Erkennen und die Beseitigung von Verlustquellen (in der Regel durch eine Stoffstromanalyse) und die ressourceneffiziente Produktgestaltung und -herstellung. 4. Der Bezug zu der Zielgruppe des Programms muss gegeben sein, also Erfahrung in der Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit weniger als 100 bzw. 250 Beschäftigten. 5. Ein wesentliches Merkmal ist die Möglichkeit der Einbindung externer Expertise in die FuE-Projekte und Innovationsprozesse. Daher müssen die autorisierten Beratungsunternehmen umfangreiche Erfahrungen in der Kooperation mit (Fach-)Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben. 6. Da die Information über weiterführende Förderprogramme in den einführenden Leistungsstufen ein wichtiger Bestandteil der Beratungen ist, müssen die Beratungsunternehmen über umfangreiche Kenntnisse der öffentlichen Förderung von FuE-Projekten verfügen. 7. Die für das Förderprogramm vereinbarten Qualitätsstandards müssen von den autorisierten Beratungsunternehmen anerkannt und eingehalten werden. Von den Projektträgern angebotene Informations- und Schulungsmaßnahmen sind wahrzunehmen. Während die damit einhergehenden Veränderungen für die im Modul „go-innovativ“ tätigen Beratungsunternehmen eher geringfügig waren, bedeutete die Vereinheitlichung für die zuvor im Programm „Verbesserung zur Materialeffizienz“ (VerMat) tätigen Berater deutliche Veränderungen, weil die Autorisierung von der Ebene der Person des Beraters auf die Ebene des Beratungsunternehmens verlagert und die Mindestgröße von drei Beratern eingeführt wurde. Die (Neu-)Autorisierung von Einzelberatern war danach nur noch in begründeten Ausnahmefällen möglich, um zum Beispiel eine besondere thematische oder regionale Lücke im Beratungsangebot zu schließen. Bereits autorisierte und bewährte Einzelberater konnten allerdings in das neue System überführt werden.
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Der Projektträger EuroNorm stellte dem RKW Kompetenzzentrum als Evaluator 81 Adressen der zum Stichtag 31. Juli 2014 im Modul „go-innovativ“ aktiven, endgültig autorisierten Beratungsunternehmen für eine Onlinebefragung zur Verfügung.8 In den folgenden Abschnitten werden die Entwicklung und Einschätzungen seitens der autorisierten Beratungsunternehmen dargestellt.



Rücklauf und Datengrundlage Von den 81 angeschriebenen Beratungsunternehmen gingen bis Mitte Dezember 2014 insgesamt 55 auswertbar beantwortete Fragebögen ein. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 68 Prozent. Im Unterschied zu früheren Jahren bilden die Beratungsunternehmen in den alten Bundesländern mittlerweile mit 63 Prozent die Mehrheit der autorisierten Beratungsunternehmen in der Grundgesamtheit, wie Abbildung 2.3.40 zeigt.



Abb. 2.3.40: Grundgesamt Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ (n=81)
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in den neuen Bundesländern in den alten Bundesländern



Die Abbildung 2.3.41 stellt ergänzend die regionale Verteilung der autorisierten Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ zum Stichtag 31.07.2014 dar. Da der Rücklauf der autorisierten Beratungsunternehmen in den neuen Bundesländern und Berlin mit 80 Prozent deutlich höher war als der der autorisierten Beratungsunternehmen in den alten Bundesländern mit knapp 61 Prozent, ist der Anteil der letztgenannten in dem analysierten Datensatz auf 56 Prozent gesunken. Dies führt für die abgeleiteten Aussagen jedoch zu keinen zu beachtenden Einschränkungen. Wichtiger ist in Hinsicht auf die Aussagefähigkeit die Anzahl der Innovationsgutscheine, die die antwortenden Beratungsunternehmen repräsentieren. Auf der Basis ihrer Angaben ist ermittelbar, dass sie 1.271 der 1.431 Projekte der Grundgesamtheit bearbeitet haben. Dies entspricht 89 Prozent der Grundgesamtheit. Es bedeutet, dass jene autorisierten Beratungsunternehmen geantwortet haben, die überdurchschnittlich viele Beratungsprojekte akquiriert und durchgeführt haben (vgl. Abbildung 2.3.42).



8



Zur Datengrundlage vgl. auch Abschnitt 5.1.1.
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Abb. 2.3.41: Regionale Verteilung der Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ (und Label)



Quelle: EuroNorm/VDI-VDE-IT, Jahresbericht zu go-Inno 2014, Stand Oktober 2014, S. 9



Abb. 2.3.42: Rücklauf gemessen anhand der Beratungsprojekte (n=55)



11% im Rücklauf einbezogene Projekte nicht einbezogene Projekte 89%



Von Interesse ist zudem die Information, wie lange die autorisierten Beratungsunternehmen bereits im aktuellen Förderprogramm und dessen Vorläufern aktiv sind. Wie Abbildung 2.3.43 zeigt, liegt im Datensatz eine gute Mischung vor von a) in diesem Sinne „Anfängern“, die gerade erst dazu gekommen sind (7 Prozent) b) solchen, die im Laufe der aktuellen Förderrichtlinie endgültig autorisiert wurden (35 Prozent), c) diejenigen, die bereits im Vorläuferprogramm dabei waren (31 Prozent) und d) den „Alteingesessenen“ Beratungsunternehmen (27 Prozent), die schon in den „Vorvorläuferprogrammen“ tätig waren.
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Abb. 2.3.43: „Lebensalter“ der Beratungsunternehmen (n=55) weniger als einem Jahr 7%



seit mehr als fünf Jahren 27% zwischen ein und drei Jahren 35%



zwischen drei und fünf Jahren 31%



Die Abbildung 2.3.44 ergänzt, dass 58 Prozent der Beratungsunternehmen aus eigenem Antrieb einen Autorisierungsantrag gestellt haben, 22 Prozent vom Projektträger EuroNorm bzw. vom BMWi angesprochen wurden und dass 20 Prozent durch die Mitgliedschaft in einer Organisation, wie zum Beispiel dem Deutschen Verband für Technologietransfer und Innovation e. V. (DTI), oder einem Fachverband in Kontakt mit dem Förderprogramm kamen.



Abb. 2.3.44: Impuls für die Autorisierung (n=55)



22%



Ansprache seitens EuroNorm/BMWi



Mitgliedschaft in Organisation



58% 20%



Eigeninitiative



Es bleibt festzustellen, dass kein autorisiertes Beratungsunternehmen angibt, auf Grund der Aktivitäten des Programmbotschafters „Gesellschaft für Bildung und Beruf (GBB)“ eine Autorisierung angestrebt zu haben.



Die Autorisierungskriterien Die zu diesem Kapitel einführend erklärten Autorisierungskriterien werden im Wesentlichen von den autorisierten Beratungsunternehmen als angemessen empfunden. Auffällig ist in
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Abbildung 2.3.45, dass die Größe von mindestens drei fest angestellten Beratern mit 15 Prozent (die Kategorien „eher nicht“ und „trifft gar nicht zu“ zusammengefasst) als „nicht angemessen“ empfunden wird. Diese Regelung wird also zumindest von einem Teil der Berater als eine selektierende Hürde wahrgenommen.



Abb. 2.3.45: Die Autorisierungskriterien (n=55)
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Im Vorläuferprogramm und in der allerersten Fassung der aktuellen Förderrichtlinie, die am 9. August 2011 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, war vorgesehen, dass die autorisierten Beratungsunternehmen bis zum 1. November des jeweils laufenden Jahres für das Folgejahr ein „Beratungsbudget“ für die geplanten Beratungsprojekte beim Projektträger beantragen. Das heißt, sie mussten im Vorjahr abschätzen, welchen „Umsatz“ sie in etwa mit dem Programm im jeweils kommenden Jahr generieren wollen. Dies diente ursprünglich einer Optimierung der Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Fördermittel. Diese Regelung ist mit der ersten Bekanntmachung zur Änderung der Richtlinie „BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno)“ am 19. Dezember 2011 vollständig entfallen. Daher wurden die Beratungsunternehmen um eine Einschätzung gebeten, ob der Wegfall einer verbindlichen Angabe für sie eine Erleichterung darstellt, was 85 Prozent bejahten. Daraus sind die Schlussfolgerungen zu ziehen, dass a) eine „Kontingentierung“ der Fördermittel in der früher praktizierten, beschriebenen Art und Weise nicht wieder eingeführt werden sollte und dass b) das aktuelle „Windhundverfahren“, bei dem die Fördermittel an denjenigen gehen, der rechtzeitig akquiriert und abrechnet, von den autorisierten Beratungsunternehmen nicht als störend empfunden wird. Wobei man allerdings an dieser Stelle insoweit einschränken muss, dass bislang (nach unserer Kenntnis) kein Förderfall auf Grund fehlender Haushaltsmittel seitens des BMWi oder des Projektträgers ablehnend beschieden werden musste. Da in den vergangenen drei Jahren eine Vielzahl neuer Beratungsunternehmen autorisiert wurde, haben wir untersucht, wie sich diese Gruppe durch die Nutzung des Förderprogramms entwickeln konnte. Die Abbildung 2.3.46 visualisiert:
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Abb. 2.3.46: Entwicklung der „jungen“ Beratungsunternehmen (n=29)
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90 Prozent der in den vergangenen drei Jahren autorisierten Beratungsunternehmen wollen ihr Engagement im Modul „go-innovativ“ fortsetzen. 86 Prozent von ihnen konnten ihr Beratungsportfolio durch die Autorisierung erweitern und 55 Prozent konnten dadurch ein neues Geschäftsfeld aufbauen. Immerhin 41 Prozent von ihnen bejahen, dass sie durch „go-Inno“ ihre Existenz sichern konnten. Aber: Lediglich 10 Prozent von ihnen waren bereits in der Lage, neue Berater einzustellen.



Stärken der autorisierten Beratungsunternehmen Die autorisierten Beratungsunternehmen wurden von uns um eine Selbsteinschätzung ihrer Stärken gebeten. Sicherlich sind solche Einschätzungen immer auch mit Vorsicht zu interpretieren. Der Abbildung 2.3.47 ist zu entnehmen, dass die Eigenwahrnehmung ziemlich genau den Autorisierungskriterien entspricht, nämlich     



sehr gute Kenntnis aktueller Fördermöglichkeiten von FuE-Projekten, zahlreiche gute Kontakte zu Hochschulen etc., eine breite technologische Kenntnis und branchenübergreifendes Wissen, eine breite Methodenkenntnis zur Steuerung von betrieblichen Innovationsprozessen und einen guten Bezug zu vielen kleinen innovativen Unternehmen.



Ein besonders relevantes Ergebnis ist, dass von den in den alten Bundesländern autorisierten Beratungsunternehmen lediglich neun Prozent zuvor nicht in öffentlichen Förderprogrammen aktiv waren. Dies bestätigt die These, dass Erfahrungen im Umgang mit öffentlichen Förderprogrammen eine gute Voraussetzung für ein erfolgreiches Agieren in „go-Inno“ ist.
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Abb. 2.3.47: Stärken der Beratungsunternehmen (n=55)
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Die Schulungen Die Teilnahme an den von den Projektträgern angebotenen Schulungen gehört zu den bereits dargelegten Autorisierungskriterien. Die Resonanz seitens der Berater ist recht positiv. Über 95 Prozent empfinden die Schulungen in Hinsicht auf die Vermittlung von Kenntnissen zur Abwicklung der Förderung als gut bzw. sehr hilfreich. Bezüglich der Vermittlung von Fachwissen sehen aber über 30 Prozent Verbesserungsbedarf (siehe Abbildung 2.3.48). Bedarf wird zum Beispiel in Hinsicht auf die Präsentation von mehr Praxisbeispielen und die Kundenakquise signalisiert. Vereinzelt wird geäußert, dass die fachliche Schulung nicht in der Verantwortlichkeit des Projektträgers liegt bzw. liegen sollte. 47 Prozent der Beratungsunternehmen denken jedoch, dass die Schulungen für die Berater kostenfrei sein müssten, 36 Prozent finden einen Beitrag von aktuell 100 Euro als angemessen. Niemand votiert (erwartungsgemäß) für einen höheren Beitrag und 16 Prozent fänden einen gestaffelten Beitrag für den Fall sinnvoll, dass mehrere Berater aus dem gleichen Beratungsunternehmen an der Schulung teilnehmen.
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Abb. 2.3.48: Schulungen der Projektträger (n=55)
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Anbahnung neuer Beratungsverträge Die Akquisition neuer Beratungskunden ist für neu autorisierte Beratungsunternehmen auf Grund fehlender Stammkundschaft nicht leicht. 71 Prozent der Beratungsunternehmen empfinden die Innovationsgutscheine als eine Unterstützung bei der Akquise von Kunden für die Innovationsberatung. 55 Prozent meinen aber, dass sich solche Projekte nur dann lohnen, wenn sie im Anschluss zu weiteren Projekten führen. Mit 49 Prozent empfindet weniger als die Hälfte der Beratungsunternehmen den Aufwand für die Akquise als angemessen (vgl. Abbildung 2.3.49). Abb. 2.3.49: Akquisition neuer Beratungsverträge (n=55)
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Bevorzugte Instrumente zur Akquise von Beratungskunden sind (vgl. Abbildung 2.3.50) die eigene Internetpräsentation (94 Prozent), Vorträge auf Informationsveranstaltungen (84 Prozent), die direkte Ansprache von Multiplikatoren und Intermediären (84 Prozent) sowie potenzieller Beratungskunden (58 bzw. 62 Prozent). Auf Grund des hohen Aufwandes kommen eigene Informationsveranstaltungen nicht für alle Beratungsunternehmen in Frage, in noch deutlicherem Maß gilt dies für einen Newsletter.
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Abb. 2.3.50: Instrumente zur Akquise von Beratungskunden (n=55, Mehrfachnennungen möglich)
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In diesem Zusammenhang haben wir nach den Hilfen und Hemmnissen bei der Akquise aus der Sicht der Beratungsunternehmen gefragt. Die Abbildung 2.3.51 illustriert folgendes Ergebnis: Abb. 2.3.51: Hilfen und Hemmnisse bei der Akquise von Beratungskunden (n=54)
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An erster Stelle steht mit 67 Prozent „sehr hilfreich“ die mit der neuen Richtlinie erfolgte Ausweitung der Förderung bzw. Begünstigung auf Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitenden (von zuvor mit weniger als 50 Mitarbeitenden).9 An zweiter Stelle folgt mit 61 Prozent „sehr hilfreich“ die Möglichkeit, nun bundesweit tätig sein zu können. Bei der Beschreibung der Grundgesamtheit haben wir bereits darauf hingewiesen, dass doch ein wahrnehmbarer Teil der Fördermittel von den autorisierten Beratungsunternehmen nicht in demjenigen Bundesland eingesetzt wird, in dem sie selbst beheimatet sind. An dritter Stelle steht mit 54 Prozent „sehr hilfreich“ die Möglichkeit, die Leistungsstufe frei zu wählen. Mit 48 Prozent liegt an vierter Stelle die Möglichkeit der Vorabprüfung, so dass man sicherer in das Beratungsprojekt gehen kann. Erst an fünfter und sechster Stelle folgen das „Instrument“ Gutschein und das Label „in go-innovativ autorisierter Berater“. Und: In der Kategorie „sehr hilfreich“ stehen die Informationsmaterialien des Projektträgers an letzter Stelle. Die geringste Unterstützung bieten die Zusammenfassung der Module „go-innovativ“ und „go-effizient“ zur Dachmarke „go-Inno“ und die Möglichkeit, bis zu fünf Innovationsgutscheine in einem Unternehmen einsetzen zu können.



Durchschnittlich beträgt der Anteil der Kunden, die von den autorisierten Beratungsunternehmen aktiv akquiriert werden, knapp 80 Prozent. 14 Prozent der Beratungskunden fragen auf Grund der eingesetzten Akquiseinstrumente aktiv bei den Beratern nach, lediglich sieben Prozent finden über die Multiplikatoren bzw. Intermediäre (IHKs, HWKs, Wirtschaftsfördergesellschaften) ihren Weg zu einem Innovationsgutschein im Modul „go-innovativ“. Abb. 2.3.52: Akquise der Beratungskunden (n=55)
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Durchschnittlich sind aus der Sicht der BMWi-Innovationsgutscheine 77 Prozent der Beratungskunden „Neukunden“. Da 32 Prozent zuvor von den autorisierten Beratungsunternehmen in anderen Förderprogrammen begleitet wurden, beträgt die „echte“ Neukundenrate durchschnittlich erfreuliche 45 Prozent. Lediglich 23 Prozent sind „Stammkunden“, die mehrfach einen Innovationsgutschein im Modul „go-innovativ“ oder eine Fördermöglichkeit in einem der Vorgängerprogramme nutzten.



9



In dieser Frage wurde nach dem Effekt der mit der neuen Richtlinie tatsächlich erfolgten Ausweitung des Kreises der begünstigten Unternehmen auf solche in der Kategorie „50 aber weniger als 100 Mitarbeitende“ gefragt, und nicht nach dem erwarteten Effekt einer oftmals geforderten Ausweitung der Begünstigten auf Unternehmen in der Kategorie „100 aber weniger als 250 Mitarbeitende“.
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Größe der beratenen Unternehmen Wir hatten bereits für den vorliegenden Datensatz die Verteilung der beratenen Unternehmen nach der Unternehmensgröße beschrieben (vgl. Abbildung 2.3.31). In der Abbildung 2.3.53 ist die durchschnittliche Verteilung der beratenen Unternehmen aus der Sicht der autorisierten Beratungsunternehmen dargestellt. Auffallend sind dabei die Abweichungen von jeweils circa 10 Prozentpunkten in den beiden Klassen 1 bis 10 Beschäftigte und 50 bis 100 Beschäftigte. Dies bedeutet, dass tendenziell der Rücklauf bei den sehr kleinen Unternehmen höher ist als bei den größeren Unternehmen. Es erklärt auch, warum die Ausweitung der Förderung auf Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten eine sehr hohe Bewertung bei den „hilfreichen Faktoren“ (vgl. Abbildung. 2.3.51) hat.



Abb. 2.3.53: Unternehmensgröße der Beratungskunden (nach Beschäftigte, n=53)
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Markt- und Innovationsbezug der Projekte Beratungen im Modul „go-innovativ“ bereiten neue, konkrete FuE- und Innovationsprojekte vor. Davon dienen nach Einschätzung der Berater etwas über 1/3 Neuentwicklungen, die das Unternehmen als Pionier im Markt platzieren können. Bei durchschnittlich 46 Prozent handelt es sich um die Entwicklung von Produkten und Verfahren, die das vorhandene Portfolio ergänzen. Den hohen Neuheitsgrad belegt die Tatsache, dass weniger als 18 Prozent der Projekte inkrementelle Verbesserungen zum Gegenstand haben (vgl. Abbildung 2.3.54). Abb. 2.3.54: Marktbezug der Innovationprojekte (n=55)
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Aus der Sicht der autorisierten Beratungsunternehmen zielt mit 46 Prozent knapp die Hälfte der Projekte auf die Entwicklung neuer Produkte und 26 Prozent auf neue Verfahren. Mit 19 Prozent ist die Entwicklungskombination Produkt / Dienstleistung aus der Sicht der Berater vertreten. Der Aspekt der Nachhaltigkeit wird in etwa jedem zehnten Projekt verfolgt (vgl. Abbildung 2.3.55). Damit zeichnen sich leichte Differenzen in der Wahrnehmung zu der Sicht der beratenen Unternehmen ab (vgl. Abbildung 2.3.11), die die Kombination aus Produkt / Dienstleistung häufiger den Kategorien Produkt oder Verfahren zuordnen.



Abb. 2.3.55: Innovationsbezug der Innovationprojekte (n=55)
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Das Netzwerk der „go-innovativ“-Berater In den vergangenen Jahren haben sowohl die Projektträger als auch das BMWi durch verschiedene Maßnahmen dahin gewirkt, dass zwischen den autorisierten Beratungsunternehmen und Beratern ein kooperatives Netzwerk entsteht. Ein wesentlicher Bestandteil war zum Beispiel die zum Teil finanziell unterstützte Bildung der Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung (AG QS). Daher analysieren wir im Folgenden wie dieses Netzwerk von den Beratern wahrgenommen wird. Im Schnitt kennen die Berater acht Prozent ihrer Kollegen so gut, dass sie deren BeratungsKnow-how einschätzen können. Bei ungefähr 400 in den autorisierten Beratungsunternehmen tätigen Beratern sind das hochgerechnet 32 Personen. 74 Prozent der Berater kennen die AG QS, obwohl nur 19 Prozent der antwortenden Beratungsunternehmen darin mitgewirkt haben. Mit den Ergebnissen (vgl. Abbildung 2.3.56) kann man bestätigen, dass die Entwicklung und Umsetzung eines einheitlichen Qualitätskodex für die Durchführung der Beratung im Modul „go-innovativ“ gelungen ist. Bei der Ausweitung des Programms auf die alten Bundesländer mit der der aktuellen Förderrichtlinie vorangegangenen Richtlinie war die AG QS bei der Durchführung der Schulungen für die neuen (in den alten Bundesländern) autorisierten Beratungsunternehmen beteiligt. Dies wird auch heute noch von 63 Prozent der antwortenden Beratungsunternehmen (das entspricht in etwa dem Anteil der Beratungsunternehmen, die länger als drei Jahre autorisiert sind) anerkannt. Ein Beitrag der AG QS zur Netzwerkbildung unter den autorisierten Beratungsunternehmen wird von 23 Prozent nicht bestätigt.
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Abb. 2.3.56: Wirkungen der AG QS (n=40)
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Den größten Nutzen gewinnen die Berater durch den gegenseitigen Erfahrungsaustausch und bei der Suche nach Kooperationspartnern. Eine gemeinsame inhaltliche Projektbearbeitung (87 Prozent) oder eine Kooperation bei der Projektakquise (93 Prozent) findet wohl nur sehr vereinzelt statt (vgl. Abbildung 2.3.57).



Abb. 2.3.57: Nutzen aus den Kontakten zu anderen Beratern (n=51)
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Eine besondere Kommunikationsmaßnahme ist der jährlich vom Projektträger und BMWi organisierte Erfahrungsaustausch der autorisierten Beratungsunternehmen, der in der Regel in Berlin stattfand bzw. stattfindet. Die Bewertung dieses Events durch die Berater ist eindeutig positiv (vgl. Abbildung 2.3.58):  



87 Prozent (summiert über „trifft voll und ganz zu“ und „trifft zu“) der Berater votieren für eine Fortsetzung des Erfahrungsaustauschs. Sogar 92 Prozent von ihnen äußern sich positiv zu der Möglichkeit, mit den beim Projektträger handelnden Personen persönlich in Kontakt zu kommen.
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Sowohl die Aufmerksamkeit der Politik für „go-Inno“ als auch der Informationsgehalt der Veranstaltung werden sehr positiv bewertet. Lediglich 19 Prozent der antwortenden Beratungsunternehmen verneinen, regelmäßig an dem Event teilgenommen zu haben bzw. dass ihr Beratungsunternehmen dort vertreten war.



Abb. 2.3.58: Bewertung des Erfahrungsaustauschs (n=55)
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Einsatz sachverständiger Dritter Die neue Förderrichtlinie setzt die Regelung fort, in limitiertem Umfang externe Experten in den Projekten (außer in der Leistungsstufe „Projektmanagement“) einzusetzen. Knapp 90 Prozent der Beratungsunternehmen bestätigen, dass sich diesbezüglich ihr Verhalten nicht verändert hat. Eine Differenzierung der Häufigkeit des Einsatzes externer Experten nach der Leistungsstufe lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten. Falls externe Experten



Abb. 2.3.59: Herkunft sachverständiger Dritter (n=42)
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eingesetzt werden, dann kommen sie nur vereinzelt aus anderen autorisierten Beratungsunternehmen, was die obigen Ergebnisse zum Netzwerk der Beratungsunternehmen bestätigt. Am häufigsten kommen externe Experten wie erwartet aus Universitäten und Fachhochschulen oder sind selbstständige Sachverständige (vgl. Abbildung 2.3.59). Entscheidendes Kriterium für die Wahl des eingesetzten externen Experten ist mit 98 Prozent (summiert über „sehr häufig“ und „häufig“) die Kenntnis der relevanten Technologie, gefolgt von der Markt- und Branchenkenntnis, die damit zusammenhängt. Von untergeordneter Bedeutung sind die Kosten für deren Einsatz und angesichts der guten (digitalen) Kommunikationsmöglichkeiten und wohl auch wegen der Zunahme der Spezifität des Wissens die regionale Nähe (vgl. Abbildung 2.3.60). Dieser Faktor nimmt auch auf Grund dessen ab, dass einige Beratungsunternehmen ihren Aktionsradius auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt haben.



Abb. 2.3.60: Kriterien für den Einsatz externer Experten (n=42)
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Fazit: Der Einsatz sachverständiger Dritter (externer Experten) wird von den autorisierten Beratungsunternehmen offensichtlich in einem sinnvollen Rahmen genutzt. Daher sollten die vorhandenen Regelungen beibehalten werden.



Der Beratungsprozess Die Vorgehensweise der Berater hat entscheidenden Einfluss auf die realisierte Beratungsqualität. Aus diesem Grund haben wir mit vier Fragen analysiert, wie der Beratungsprozess abläuft, welche Instrumente eingesetzt werden und wie die Beratungsqualität aus der Sicht der Leistungserbringer noch weiter verbessert werden kann. Anhand folgender Ergebnisse zu der Frage, welche Aspekte zu Beginn eines Beratungsprojektes gemeinsam mit den Kunden besprochen werden, können wir den Beratern ein professionelles Vorgehen bei der Anbahnung neuer Projekte bestätigen (vgl. Abbildung 2.3.61): 



Mit 97 Prozent (jeweils summiert über „sehr häufig“ und „häufig“) steht der inhaltliche Ablauf des Projektes an erster Stelle bei der Beauftragung der Beratung.
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An zweiter Stelle folgt mit 93 Prozent das Gesamtvolumen des Beratungsauftrages. Knapp dahinter folgt bereits die Festlegung des Zeitablaufs und die Definition der Meilensteine und hohe Priorität genießt auch die Festlegung der Verantwortlichkeiten beim Kunden.



Abb. 2.3.61: Aspekte zu Beginn eines Beratungsauftrags (n=55)
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Ein wichtiger Faktor sind die Instrumente und Methoden, die von den Beratern in den Beratungsprojekten eingesetzt werden. Häufig eingesetzte Methoden sind (vgl. Abbildung 2.3.62) die Nutzwertanalyse, Investitionsrechnungen, Markt- und Bedarfsanalysen sowie ein standardisierter Innovationsprozess. Weniger verbreitet sind Scoring-Modelle und das problemorientierte Erfinden (TRIZ). Knapp ¼ der Berater verneinen, einen standardisierten Innovationsaudit einzusetzen und fast die Hälfte (46 Prozent) ein Benchmarkingsystem anzuwenden. Letztere eignen sich offenbar nicht, um die in der Praxis anzutreffenden Aufgaben zu lösen. Abb. 2.3.62: Instrumente und Methoden in go-innovativ-Beratungen (n=52)
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Falls ein standardisierter Innovationsaudit eingesetzt wird, dann haben in durchschnittlich 59 Prozent der Fälle die Berater ihn selbst entwickelt. In den restlichen Fällen wird ein frei verfügbarer Audit angewendet. Lizenzierte Audits spielen keine Rolle. Bei den Ansätzen für eine weitere Verbesserung der Beratungsqualität halten 3/4 der Berater Weiterbildungsangebote für sinnvoll. Den Ausbau der Nutzung standardisierter Tools findet knapp die Hälfte der Berater für geeignet. Regelmäßige Peer-Reviews mit anderen autorisierten Beratungsunternehmen fänden 66 Prozent mindestens für „o.k.“, aber sicherlich ist es nicht (wie die obigen Ergebnisse zur Vernetzung der Berater untereinander zeigen) das Mittel der ersten Wahl (vgl. Abbildung 2.3.63).



Abb. 2.3.63: Ansätze zur Verbesserung der Beratungsqualität (n=53)
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Ziele der Beratungen Wir haben die autorisierten Beratungsunternehmen um Angaben zu den von Ihnen mit den Beratungsprojekten verfolgten Zielen gebeten. Auch bei den Ergebnissen zu dieser Frage spiegelt sich der vorbereitende Charakter der Beratungsprojekte wider (vgl. Abbildung 2.3.64): 







 



88 Prozent (jeweils summiert über „sehr häufig“ und „häufig“) der autorisierten Beratungsunternehmen bestätigen, dass die Projekte weitere Förderanträge ermöglichen sollen. 74 Prozent von ihnen bestätigen, dass sie mit den Projekten Zukunftsinvestitionen bei den Kunden mobilisieren wollen. 66 Prozent wollen Fehlinvestitionen in diesem Sinne vermeiden. Mit 57 Prozent stehen bei ihnen (durchaus auch förderpolitisch gewollte) Folgeprojekte im Modul „go-innovativ“ im Zielkatalog. Die Fortsetzung des Beratungsverhältnisse mit nicht geförderten Projekten rangiert im vorgegebenen Zielkatalog an letzter Stelle.
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Abb. 2.3.64: Ziele der go-Inno-Projekte (n=52)
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Wirksamkeit und Administration Die Einführung des Systems der Innovationsgutscheine war mit der Erwartung verbunden, dass der administrative Aufwand für die Durchführung der Beratungsprojekte sowohl beim Projektträger EuroNorm (und der entsprechenden Nachfolger) als auch bei den Beratungsunternehmen als Zuwendungsempfänger (die beratenen Unternehmen sind die Begünstigten) deutlich sinkt. Die Abbildung 2.3.65 visualisiert das Ergebnis der Einschätzung des Verwaltungsaufwandes durch die Berater. Lediglich 22 Prozent bewerten den Aufwand für die Projektdokumentation als zu hoch. Mit neun Prozent bzw. sieben Prozent gibt jeweils ein geringer Anteil der Berater dieses Urteil bezüglich der Autorisierung bzw. der Vorabprüfung der Förderfähigkeit von Beratungsprojekten ab.



Abb. 2.3.65: Administrativer Aufwand aus der Sicht der Beratungsunternehmen (n=55)
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Zum Zeitpunkt der Befragung der autorisierten Beratungsunternehmen wurde die Projektträgerschaft sukzessive an den neuen Projektträger übergeben. Von den Veränderungen war auch das Hosting und die Gestaltung der Internetseite www.inno-beratung.de betroffen. Trotzdem findet die Website bei den Beratern, die sicherlich zu einem großen Teil vor Beantwortung der Frage noch einmal die Website angeschaut haben, eine positive Bewertung So wird sie von 95 Prozent der Berater als übersichtlich und verständlich empfunden und regelmäßig besucht. Die Praxisbeispiele finden 91 Prozent der Berater gut aufbereitet und für kleine und mittlere Unternehmen motivierend (vgl. Abbildung 2.3.66).



Abb. 2.3.66: Die Internetseite aus der Sicht der Beratungsunternehmen (n=55)
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Verbesserungspotenziale Wir haben die Beratungsunternehmen um die Einschätzung mehrerer häufig angesprochener Verbesserungsvorschläge gebeten. Mit wirklich null Prozent findet der Vorschlag, die Autorisierungspflicht für die im Modul „go-innovativ“ tätigen Beratungsunternehmen aufzuheben, keinen einzigen Fürsprecher. Lediglich 1/3 der Berater würde eine Verlängerung der Bearbeitungszeiten einzelner Leistungsstufen als Verbesserung empfinden. Hierbei handelt es sich nach den in den Punkten 7.2.1 und 7.2.2 der aktuellen Förderrichtlinie vorgesehenen Regelungen um „soll“-Vorschriften und nicht um „darf nicht überschreiten“-Vorschriften. Die Ausweitung der Anzahl der geförderten Tagewerke fände mit 47 Prozent weniger als die Hälfte der Berater für sinnvoll. Höher bewertet sind mit jeweils über 60 Prozent die Vorschläge, auch nicht technisch orientierte Beratungsinhalte zu fördern, die aktuelle Förderquote von 50 Prozent zu erhöhen und (mit 67 Prozent Zustimmung) die Ausweitung der Förderung auf Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten (vgl. Abbildung 2.3.67).



Zufriedenheit der Berater mit dem Programm Bei der Bewertung des Förderprogramms durch die Berater sind nur wenige Schwächen erkennbar. So findet sich an dieser Stelle auch ein wichtiger Punkt wieder: 1/3 der Berater ist unzufrieden mit der Beschränkung der Förderung auf technisch orientierte Beratungsinhalte.
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Bezüglich des zu diesem Zeitpunkt verantwortlichen Projektträgers finden sich ausschließlich sehr gute und gute „Noten“, wie Abbildung 2.3.67 zeigt: Abb. 2.3.67: Verbesserungspotenziale (n=55, Mehrfachnennungen möglich)
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82 Prozent der Berater sind mit dessen Auskünften sehr zufrieden. 78 Prozent der Berater sind mit dessen Erreichbarkeit sehr zufrieden. 73 Prozent der Berater sind mit den Auskünften sehr zufrieden.



Kritik gab es bezüglich PROTON®, dem webbasierten System zur Abwicklung der Förderung, die anfänglich nach bekannten Informationen nicht reibungslos lief. Kritik gibt es auch an der Begründung falls eine Förderung abgelehnt werden muss. Dies kongruiert mit der Eingrenzung der Förderung auf technisch orientierte Beratungsinhalte, die häufiger ursächlich für ablehnende Bescheide war (vgl. Abbildung 2.3.68). Abb. 2.3.68: Zufriedenheit der Berater (n=55)
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Obwohl 64 Prozent der Berater eine Verbesserung darin sähen, die Förderquote bei der Leistungsstufe „Potenzialanalyse“ zu erhöhen, geben in einer weiteren Frage dazu 62 Prozent an, die aktuelle Förderhöhe von 5.500 Euro sei angemessen (vgl. Abbildung 2.3.69). Immerhin halten 31 Prozent der Berater die Förderhöhe für zu gering. Für die Leistungsstufe „Realisierungskonzept“ fällt die Beurteilung noch deutlicher aus: Knapp ¾ der Berater empfinden die maximale Förderhöhe von 13.750 Euro für angemessen (vgl. Abbildung 2.3.70). Bei der Leistungsstufe „Projektmanagement“ wird die aktuell maximal mögliche Förderung von 8.250 Euro von (dazu) relativ wenigen Beratern, nämlich 55 Prozent als angemessen empfunden. 43 Prozent empfinden sie als zu gering (vgl. Abbildung 2.3.71).



Abb. 2.3.69: Förderhöhe der Potenzialanalyse (n=52)
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Abb. 2.3.70: Förderhöhe des Realisierungskonzepts (n=53)
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Abb. 2.3.71: Förderhöhe für das Projektmanagement (n=49)
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Projektadditionalität Zum Abschluss interessierte uns die Sicht der Berater zur Projektadditionalität der „BMWiInnovationsgutscheine“ (vgl. Abbildung 2.3.72). Nur zwei Prozent geben an, dass das Beratungsprojekt in gleicher Weise realisiert worden wäre. 31 Prozent bescheinigen den Innovationsgutscheinen eine Beschleunigung der FuEbzw. Innovationsprojekte. 60 Prozent der Berater sehen eine „scale additionality“, das heißt dass die Förderung einen größeren Umfang des Projektes ermöglichte. 74 Prozent und damit knapp ¾ der Berater sagen, dass das Projekt bzw. die Projekte nur auf Grund der BMWiInnovationsgutscheine zu Stande kamen, was eine reine Projektadditionalität bedeutet.



Abb. 2.3.72: Projektadditionalität (n=49, Mehrfachnennungen möglich)
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3



Modul Rohstoff- und Materialeffizienz (go-effizient)



3.1



EINFÜHRUNG



Jedes Unternehmen setzt neben den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital Materialien im Wertschöpfungsprozess ein. Unter Materialien sind hierbei nicht nur Rohstoffe im geologischen Sinne zu verstehen, also die jährlich in Deutschland verbrauchten 1,4 Mrd. Tonnen abiotischen Primärmaterialien, sondern auch alle Zuliefer- bzw. Zwischenprodukte und Fertigwaren. Für die Unternehmen des produzierenden Gewerbes beziffert das Statistische Bundesamt den durchschnittlichen Materialkostenanteil seit vielen Jahren mit rund 45 Prozent (und den durchschnittlichen Energiekostenanteil mit 2,4 Prozent). Hierin sind allerdings nicht nur jeweils die reinen Materialkosten, sondern auch alle anderen Kostenarten aus den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen enthalten. In Abbildung 3.1.1 wird die durchschnittliche Kostenstruktur eines Unternehmens im produzierenden Gewerbe anschaulich dargestellt. Abb. 3.1.1: Kostenstruktur im produzierenden Gewerbe
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Quelle: Statistisches Bundesamt, 2013



Laut einer Studie des VDI - Zentrum für Ressourceneffizienz (VDI - ZRE) aus dem Jahr 2011, also zu der Zeit als die „BMWi-Innovationsgutscheine“ in der heutigen Form starteten, gingen lediglich 16 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass in ihrer Branche alle Ressourceneffizienzpotenziale bereits vollständig ausgeschöpft sind (vgl. Abbildung 3.1.2). Experten des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (FhG ISI) haben in einer für das BMWi erstellten Expertise ermittelt, dass die Unternehmen im produzierenden Gewerbe im Durchschnitt ihr Materialeinsparpotenzial auf sieben Prozent schätzen. Daraus errechnen sie für den Sektor ein Einsparpotenzial von mindestens 48 Mrd. Euro. Und dies sind nur die bereits erkannten Potenziale (vgl. Schröter et. al. 2011).



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 84



Abb. 3.1.2: Ressourceneffizienzpotenziale



Quelle: VDI - ZRE, 2011



Das Modul „go-effizient“ der „BMWi-Innovationsgutscheine“ Ziel des Moduls „go-effizient“ ist, dass Unternehmen des produzierenden Gewerbes und des Handwerks ihre eigenen, individuellen Möglichkeiten zur Einsparung von Rohstoffen und Materialien erkennen, sie genau lokalisieren und Maßnahmen zu ihrer Nutzung ergreifen und darüber hinaus den Verbesserungsprozess verstetigen. Dabei setzt die Förderung generell an allen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rohstoff- und Materialeffizienz an. Im Unterschied zum Modul „go-innovativ“ schreibt sie jedoch in der Leistungsstufe „Potenzialanalyse“ den autorisierten Beratern die Anwendung einer konkreten Methode vor: die sogenannte verfahrenstechnische Stoffstromanalyse. Sie erfasst systematisch detaillierte Informationen über die Herkunft und den Verbleib von Materialien, Stoffen und Vorprodukten. Als Bezugsobjekt eignen sich nicht nur das Unternehmen als Ganzes, sondern beispielsweise auch einzelne Produktionsstandorte, Produktionsanlagen, Prozesse oder auch Dienstleistungen. Die Stoffstromanalyse berücksichtigt zudem thermodynamische und chemische Aspekte und ist damit ein gutes Instrument zur Prozesssteuerung und Prozessplanung. Die Abbildung 3.1.3 visualisiert den Bilanzrahmen der Stoffstromanalyse (vgl. dazu auch M. Schmidt 2011) Abb. 3.1.3: Typischer Bilanzrahmen von Energie- und Stoffstromanalysen



Quelle: Schmidt, 2011
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Im Ergebnis erhält das beratene Unternehmen eine tabellarische Übersicht mit zwei Spalten. Auf der Inputseite werden alle in das System eingehenden Stoffe und Energien erfasst und auf der Outputseite alle Produkte, Stoffe und Energien, die das System verlassen. Mit den Angaben kann man die betriebliche Materialeffizienz sowie deren Veränderung messen. Die in diesem Kapitel dargelegte Analyse der Förderfälle im Modul „go-effizient“ basiert auf einer Vollerhebung der begünstigten Unternehmen und einer Onlinebefragung der aktiven autorisierten Beratungsunternehmen. Die Darstellung erfolgt analog zum Modul „go-innovativ“. Zunächst wird die Leistungsstufe „Potenzialanalyse“ und im Anschluss die Leistungsstufe „Vertiefungsberatungen“ behandelt. Ein längerer Abschnitt mit den Ergebnissen der Befragung der autorisierten Beratungsunternehmen folgt. Allerdings erst abschließend gehen wir auf die bereits angesprochene Kritik des Bundesrechnungshofes ein und geben Handlungsempfehlungen. Beginnend sind für den eiligen Leser die zentralen Ergebnisse zusammengefasst.



3.2



KERNERGEBNISSE DER EVALUATION



Analog zum Abschnitt 2.2 fassen wir zu Beginn die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse des Programmmoduls „go-effizient“ zusammen, die mit den verschiedenen Schritten der Datenerhebung und -auswertung in den dann folgenden Abschnitten detailliert dargelegt wird. Auf die Ergebnisse, Konsequenzen und Handlungsempfehlungen, die sich durch die Prüfung des Programms seitens des Bundesrechnungshofes ergeben, gehen wir in Abschnitt 3.3.4 ein, weil wir dazu auf die in den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 eruierten Daten zurückgreifen müssen. Wir gehen nun den ersten beiden der die Untersuchung leitenden Fragen nach, die wir an dieser Stelle wiederholen: 1. Mit welchen Fördermitteln wurde welche Zielgruppe mit Wirkungen welcher Art erreicht? 2. Entsprachen die festzustellenden Entwicklungen den Erwartungen?



Fakten zu den Fördermitteln Zu Beginn wieder einige Fakten zur Höhe und Verwendung der Fördermittel: Basierend auf den von uns vor Ort beim Projektträger VDI/VDE-IT durch ein Studium der Förderakten gewonnenen Daten konnten wir ermitteln, dass in den drei Jahren des Betrachtungszeitraums, der in vier Kalenderjahren liegt, finanzielle Mittel in Höhe von rund 3,9 Mio. Euro an die im Modul „go-effizient“ autorisierten Beratungsunternehmen als Zuwendungsempfänger und die von ihnen beratenen, kleinen Unternehmen als Begünstigte ausgezahlt wurden. 53 Prozent dieser Mittel wurden für 185 Potenzialanalysen verwendet, 47 Prozent für 101 Vertiefungsberatungen. Im Unterschied zum Modul „go-innovativ“ ist die Leistungsstufe im Modul „goeffizient“ nicht frei wählbar, sondern Vertiefungsberatungen müssen abgeschlossene Potenzialanalysen vorausgehen. Vertiefungsberatungen dienen oft der konkreten Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen bzw. deren Begleitung.



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 86



Im Modul „go-effizient“ wurde in den fünf relevanten Monaten des Jahres 2011 kein einziger Innovationsgutschein abgerechnet, im Betrachtungszeitraum 286. In den Jahresberichten zu go-Inno für die Jahre 2012, 2013 und 2014 gibt VDI/VDE-IT insgesamt 344 abgerechnete Innovationsgutscheine mit einem Volumen von insgesamt 4.488.811 Euro für den Zeitraum bis Ende Oktober 2014 an. Dies bedeutet, dass im August, September und Oktober des Jahres 2014 noch 58 Innovationsgutscheine im Wert von 582.056 Euro von VDI-VDE/IT abgerechnet wurden. Dies entspricht einem Überhang von 20 Prozent der bis dahin abgerechneten Gutscheine.10



Die Potenzialanalyse: Bei den Potenzialanalysen betrug der durchschnittliche Wert eines Innovationsgutscheins 11.092 Euro. Das durchschnittliche Beratungsvolumen war mit 24.080 Euro etwa neun Prozent höher als es sich bei einer 50-prozentigen Förderung rechnerisch ergeben würde. Die Ursache liegt darin, dass in 27 Fällen ein höherer BTW-Satz als der maximal förderfähige (1.100 Euro) vereinbart wurde. Es bleibt aber festzustellen, dass die Anzahl der Innovationsgutscheine für die Potenzialanalysen zum Teil sehr deutlich hinter den Erwartungen zurück blieb, die man an das Programmmodul für diesen Zeitraum stellte. Im Kontrast zum Modul „go-innovativ“ ist im Modul „go-effizient“ eine Konzentration der Fördermittel auf vier westliche Regionen, nämlich Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen sowie auf das Bundesland Sachsen festzustellen. Im Ergebnis lagen 77 Prozent der Förderfälle (und flossen 73 Prozent der Fördermittel) in den (die) westlichen Bundesländer(n). 23 Prozent der Förderfälle waren in den neuen Bundesländern und Berlin verortet, wobei hier (um es wiederholt zu sagen) eine Konzentration auf Sachsen zu erkennen ist. Damit kann man festhalten, dass der „Osten“ zwar aufholt, aber noch nicht auf einem zufriedenstellenden Niveau angekommen ist. Der Aufholprozess sollte weiter forciert werden, mit einem Schwerpunkt auf die anderen vier neuen Bundesländer. Ziel für eine mehrjährige Periode einer neuen Förderrichtlinie könnte es auch für das Modul „go-effizient“ sein, dass sich die Zuwendungen in etwa hälftig auf „Ost“ und „West“ verteilen. Fakten zur Zielgruppe Zielgruppe des Programmmoduls „go-effizient“ sind wie in den Vorläuferprogrammen kleine und mittlere Unternehmen nach der EU-Definition. Nur bei besonders risikoreichen Vorhaben können Unternehmen mit weniger als 1.000 Beschäftigten gefördert werden. Den größten Anteil machten mit einem Anteil von 67 Prozent jedoch Unternehmen aus, die zwischen 10 und 100 Mitarbeitende haben. Lediglich 28 Prozent der in der Leistungsstufe 1 begünstigten Unternehmen haben mehr als 100 Beschäftigte. Aber: Tendenziell erreicht das Modul „goeffizient“ größere Unternehmen als das Modul „go-innovativ“. Der Anteil der Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden ist deutlich höher. Dies macht sich auch in den Umsatzklassen bemerkbar. Bei den Potenzialanalysen im Modul „go-effizient“ haben 89 Prozent der Unternehmen einen Umsatz von mehr als 2 Mio. Euro, davon 35 Prozent mehr als 10 Mio. Euro. Auch wenn die Beratungsunternehmen zum Teil eine Ausweitung der regulären Förderfähigkeit auf Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten als hilfreich empfinden, empfehlen wir dies aktuell nicht. Denn die Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten machten bislang lediglich ein Prozent aus und der Anteil der Unternehmen mit mehr als 100 Beschäf-



10



Dies wird in Abschnitt 3.3.3 bei der Berechnung der Rücklaufquote relevant.
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tigten indiziert mit 27 Prozent auch keine besonders starke Orientierung zu noch größeren Unternehmen. Die beratenen Unternehmen kommen aus den typischen Branchen des produzierenden Gewerbes, mit Schwerpunkten auf die Metallerzeugung und -verarbeitung (30 Prozent), der Chemie und Kunststoffbranche (15 Prozent) sowie dem Maschinen- und Anlagenbau (11 Prozent). Hervorzuheben sind zwei Ergebnisse: 1. Die regionale Verteilung der Förderfälle folgt dem Aktivitätsradius der erfolgreich tätigen Beratungsunternehmen bzw. Einzelberatern und ist kein Abbild der Unternehmenslandschaft in Deutschland. 2. Zum Teil sind Branchen, auf die einzelne sehr erfolgreiche Berater spezialisiert sind, überproportional vertreten, wie zum Beispiel der Fensterbau und das Druckgewerbe. Zwischenfazit: Das Programm erreicht die kleinen und mittleren Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Es ist aber mit einem Anteil von 77 Prozent noch zu sehr auf Westdeutschland konzentriert. Wofür wurden die Mittel verwendet? Der Schwerpunkt der Beratungsprojekte liegt eindeutig auf der effizienteren Gestaltung der Produktionsprozesse. Dies widerspricht der Hoffnung, die mit der neuen Richtlinie verbunden war, nämlich dass die begünstigten Unternehmen bereit sind, auch die Produktgestaltung in Richtung Ressourceneffizienz zu verändern und sich dem (neu aufgenommenen) Thema Recycling zu stellen. Die Produktgestaltung war aber lediglich bei 28 Prozent der Förderfälle (und zu einem großen Teil neben der Prozessoptimierung) ein Thema im Beratungsprojekt. Lediglich bei jeder zehnten Beratung spielte die Prozessoptimierung keine Rolle, und wiederum nur bei 10 Prozent wurde das Thema Recycling (zumindest mit-) adressiert. Die ökonomischen Wirkungen Die Potenzialanalysen dienen der kurzfristigen Prozessoptimierung. Die beratenen Unternehmen tätigen vorwiegend einmalige Investitionen, die sich möglichst schnell amortisieren. Für die Potenzialanalysen können wir folgende prägnante Ergebnisse (deren Herleitung in Abschnitt 3.3.1 detailliert erfolgt) angeben:    



   



50 Prozent der empfohlenen Investitionen amortisieren sich innerhalb eines halben Jahres. 67 Prozent der empfohlenen Investitionen amortisieren sich innerhalb eines Jahres. In 98,92 Prozent der Fälle haben die Unternehmen von der begünstigten Potenzialanalyse nach einem Jahr finanziell profitiert. In 95 Prozent der Fälle wäre dies auch dann der Fall gewesen, wenn sie die Zuwendung, die das Beratungsunternehmen für ihre Beratung erhalten hat, nach einem Jahr dem BMWi hätten erstatten müssen. Letzteres reduziert sich auf 77 Prozent, wenn die notwendigen einmaligen Investitionen berücksichtigt werden. 23 Prozent der Unternehmen konnte eine Steigerung des Umsatzes erzielen. 33 Prozent der beratenen Unternehmen konnte den Gewinn verbessern. Das durchschnittliche jährliche Einsparpotenzial betrug 145.141 Euro.
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Die Vertiefungsberatung: Bei den Vertiefungsberatungen betrug der durchschnittliche Wert eines Innovationsgutscheins 18.364 Euro. Das durchschnittliche Beratungsvolumen war mit 37.700 Euro etwa drei Prozent höher als es sich bei einer 50-prozentigen Förderung rechnerisch ergeben würde. Die Ursache liegt darin, dass in 12 Fällen ein höherer BTW-Satz als der maximal förderfähige (1.100 Euro) vereinbart wurde. Es bleibt aber ebenso wie bei der Potenzialanalyse festzustellen, dass die Anzahl der Innovationsgutscheine zum Teil sehr deutlich hinter den Erwartungen zurück blieb, die man an das Programmmodul für diesen Zeitraum stellte. Die für die Potenzialanalyse festzustellende Konzentration auf die westlichen Bundesländer fällt bei der Vertiefungsberatung mit 80 Prozent sogar noch etwas stärker aus. Da die Vertiefungsberatung auf die Potenzialanalyse folgt, ist dieses Faktum ebenso zu erwarten wie die regionale Konzentration auf die bereits genannten fünf Regionen und die oben aufgeführten Branchen. Tendenziell nutzen die in Hinsicht auf Beschäftigung und Umsatz stärkeren Unternehmen die Vertiefungsberatung. Im Vergleich zur Potenzialanalyse (42 Prozent) beträgt der Anteil der Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten zum Beispiel vier Prozentpunkte weniger. Damit ziehen wir auch bezüglich der Vertiefungsberatung das Fazit, dass das Programm die kleinen und mittleren Unternehmen im produzierenden Gewerbe erreicht, jedoch noch zu sehr auf Westdeutschland und einzelne Spezialgebiete konzentriert ist. Dabei liegt der Schwerpunkt der Beratungsprojekte ebenso wie bei der Potenzialanalyse auf der effizienteren Gestaltung der Prozesse. Die ökonomischen Wirkungen Die Vertiefungsberatungen dienen der Erschließung der festgestellten „Ressourceneffizienzpotenziale“. Die beratenen Unternehmen nehmen wiederum einmalige Investitionen vor, die sich möglichst schnell amortisieren. Für die Vertiefungsberatungen können wir folgende prägnante Ergebnisse (deren Herleitung in Abschnitt 3.3.2 detailliert erfolgt) aufzeichnen:    



   



47 Prozent der empfohlenen Investitionen amortisieren sich innerhalb eines halben Jahres. 67 Prozent der empfohlenen Investitionen amortisieren sich innerhalb eines Jahres. In 99,92 Prozent der Fälle haben die Unternehmen von der begünstigten Vertiefungsberatung nach einem Jahr finanziell profitiert. In 87 Prozent der Fälle wäre dies auch dann der Fall gewesen, wenn sie die Zuwendung, die das Beratungsunternehmen für ihre Beratung erhalten hat, nach einem Jahr dem BMWi hätten erstatten müssen. Letzteres reduziert sich auf 72 Prozent, wenn die notwendigen einmaligen Investitionen berücksichtigt werden. 25 Prozent der Unternehmen konnte eine Steigerung des Umsatzes erzielen. 62 Prozent der beratenen Unternehmen konnte den Gewinn verbessern. Das durchschnittliche jährliche Einsparpotenzial betrug 152.678 Euro.



Fazit: Die Innovationsgutscheine führen zu erfolgreichen, wirkungsvollen Beratungsprojekten, die sich größtenteils auch bei einem rückzahlbaren Zuschuss für die beratenen Unternehmen „gerechnet“ hätten. Im Betrachtungszeitraum konnte mit einem Zuschussvolumen von insgesamt 3,9 Mio. Euro ein Einsparvolumen von 42.271.563 Euro eruiert bzw. erschlossen
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werden. Es wurden Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 30.738.110 Euro empfohlen. Die autorisierten Beratungsunternehmen Die autorisierten Beratungsunternehmen sind der Transmissionsriemen zwischen dem BMWi als Zuwendungsgeber und den beratenen Unternehmen als Begünstigte. Im Modul „goeffizient“ akquirierten sie 87 Prozent der Beratungsprojekte. Sie tragen als Zuwendungsempfänger sowohl die Last der Verwaltungsakte als auch das Risiko der Förderfähigkeit des Vorhabens, auch wenn sich letzteres durch eine Vorabprüfung reduzieren lässt. Beim Modul „go-effizient“ ergab sich auf Grund abweichender Regelungen in den Vorläuferprogrammen, dass die Ebene der Autorisierung vom Einzelberater auf die Beratungsunternehmen verlagert wurde. Trotz oder zum Teil auch wegen der Überführung der aktiven Berater in das neue System ergaben sich mehrere umfangreiche Auslistungswellen und eine zu berücksichtigende Fluktuation. Die je Beratungsunternehmen bearbeitete Anzahl an Innovationsgutscheinen pro Kalenderjahr ist sehr gering, liegt manchmal sogar nur bei eins. Es ist auch keine Seltenheit, dass Beratungsunternehmen lediglich ein Projekt bearbeiten und danach nicht mehr im Förderprogramm aktiv werden. Da dazu jedoch keine detaillierten Adressdaten vorlagen, konnten wir die Gründe nicht abfragen. Der Rücklauf einer solchen Befragung wäre wahrscheinlich ohnehin sehr gering und die Ergebnisse nicht repräsentativ. Trotzdem: Es gibt einen Kern an sehr guten, aktiven und erfolgreichen Beratern und Beratungsunternehmen, die teilweise seit mehr als fünf Jahren in den relevanten Programmen des BMWi tätig sind. Sicherlich ist die starke regionale Fokussierung der Förderfälle auf den Aktivitätsradius der autorisierten Beratungsunternehmen zurückzuführen. Trotzdem wurde prinzipiell eine hinreichende deutschlandweite Abdeckung erreicht. Falls sich Beratungsunternehmen neu autorisieren lassen, dann geht dies überwiegend auf Eigeninitiative von ihnen zurück. Eine Besonderheit ist die Autorisierung von Beraternetzwerken über ausgewählte RKW-Landesgesellschaften und die Effizienzagentur NRW (Anteil von 14 Prozent). Das praktizierte Autorisierungssystem ist nach unserer Einschätzung trotz der zu beobachtenden Fluktuation sehr erfolgreich. Es wird von den autorisierten Beratern und Beratungsunternehmen akzeptiert. Einschränkend wird aber in Folge der Umstellung der Autorisierungskriterien die kritische Größe von drei Beratern und damit der Ausschluss von Einzelberatern von einem Teil der Beratungsunternehmen moniert. Die durch das Autorisierungssystem gestellten Anforderungen gewährleisten aber die hervorragende Beratungsqualität, die seitens der Unternehmerschaft in den Feedback-Bögen zum Ausdruck kommt. Daher sollte es nach unserer Auffassung in der praktizierten Form fortgesetzt werden. Die neu autorisierten Beratungsunternehmen wollen zukünftig größtenteils ihr Engagement in „go-Inno“ fortsetzen. Das Engagement führt zu einer Erweiterung des Beratungsportfolios und teilweise zum Aufbau neuer Geschäftsfelder. Letzteres verneinen allerdings über 40 Prozent. Zudem führte die Neu-Autorisierung auch im Modul „go-effizient“ nur bei einer Minderheit dazu, dass neue Berater eingestellt werden konnten oder die Existenz des Beratungsunternehmens hierdurch gesichert werden konnte. Lediglich 21 Prozent der Beratungsunternehmen bewerten den Akquiseaufwand für die Beratungsprojekte als unangemessen. Beachtenswert ist, dass nur die Hälfte der Beratungsunternehmen bejaht, dass „go-Inno“ ihnen dabei hilft, neue Kunden zu akquirieren! So empfinden auch nur 31 Prozent die Zusam-
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menfassung zur Dachmarke „go-Inno“ als hilfreich! Das Label „in go-effizient“ autorisierter Berater“ empfinden im Gegensatz dazu 90 Prozent der Berater als hilfreich“. Ganz ohne Widersprüche sind diese Aussagen nicht. Das Instrument „Gutschein“ hat sich zwischenzeitlich etabliert und die aktuellen Förderkonditionen werden als angemessen empfunden. Allerdings verneinen 25 Prozent der im Modul „go-effizient“ autorisierten Beratungsunternehmen die Umsetzung des Qualitätskodex. Dies sollte sich zukünftig deutlich ändern. Die autorisierten Beratungsunternehmen im Modul „go-effizient“ haben zudem noch Nachholbedarf bei der Netzwerkbildung. So nutzen sie den Kontakt zu anderen autorisierten Beratungsunternehmen noch recht wenig bei der inhaltlichen Projektbearbeitung, der Suche nach Sachverständigen und der Akquisition von neuen Projekten. Der vom BMWi bzw. Projektträger organisierte Erfahrungsaustausch wird durchgehend positiv bewertet. Nach den Selbsteinschätzungen und den Antworten zu den abgefragten Aspekten des Beratungsprozesses kann man den Beratern ein professionelles Vorgehen bescheinigen. Sie arbeiten in der Regel sehr systematisch, nutzen klassische Methoden und Instrumente und greifen auf die vom BMWi zur Verfügung gestellte Methodenmatrix zurück. Weiterbildungsangeboten stehen sie ebenfalls offen gegenüber. Projektadditionalität Aus den Förderakten lässt sich leider keine Einschätzung der beratenen Unternehmen in Hinsicht auf die sehr wichtige Frage der Projektadditionalität ableiten. Daher haben wir die autorisierten Beratungsunternehmen befragt: 57 Prozent von ihnen sagen, dass die Beratungsprojekte ohne die Möglichkeit der „BMWi-Innovationsgutscheine“ nicht beauftragt worden wären und 55 Prozent, dass sie einen geringeren Umfang gehabt hätten. Damit ist zumindest in über der Hälfte der Fälle eine Projektadditionalität indiziert. Die Berater attestieren den beratenen Unternehmen zudem Verhaltensänderungen im Sinne des von uns zu Grunde gelegten Reifegradmodells. Mehr als die Hälfte der Unternehmen befindet sich nach der Beratung nicht mehr auf der Eingangsstufe, sondern hat ein strukturiertes Ressourcenmanagement zumindest begonnen. Es erfolgt also wie beabsichtigt eine Hilfe zur Selbsthilfe.



Der Projektträger VDI/VDE-IT bzw. die „Deutsche Materialeffizienzagentur“ erhält seitens der Berater in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Auskünfte und die Erreichbarkeit sehr gute bzw. gute Bewertungen. Von der Beraterseite her wird aber der mit der Förderung verbundene administrative Aufwand kritisiert. Gleiches gilt für die Dauer der Bearbeitung der Verwendungsnachweise und die Dauer bis zur Auszahlung des Gutscheinwertes.



Wie bereits eingangs geschildert, gehen wir auf die abzuleitenden Handlungsempfehlungen in Abschnitt 3.3.4 abschließend ein. Zuvor folgt in den nächsten Abschnitten die Darstellung der Datenanalyse zu den Potenzialberatungen, den Vertiefungsberatungen und den autorisierten Beratungsunternehmen.
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3.3



EVALUATIONSERGEBNISSE IM DETAIL



3.3.1 DIE POTENZIALANALYSE Für den Zeitraum August 2011 bis 31. Juli 2014 lagen zum Zeitpunkt der Datenerfassung per Aktenstudium vor Ort beim Projektträger VDI/VDE-IT insgesamt 185 abgerechnete und ausgezahlte Verwendungsnachweise vor. Aus den Akten war ersichtlich, dass die Abrechnung von mindestens drei eingereichten Innovationsgutscheinen seitens des Projektträgers wegen fehlender Förderfähigkeit abgelehnt wurde. Die gesamte Fördersumme für die erfassten 185 Gutscheine betrug 2.051.989 Euro. Für die durchschnittliche Fördersumme je Gutschein ergibt sich gerundet ein Wert von 11.100 Euro. Der maximale Wert eines Innovationsgutscheins im Modul „go-effizient“ beträgt nach der Förderrichtlinie für die Leistungsstufe „Potenzialanalyse“ 17.000 Euro. Wenn man Fördersummen ab 16.500 Euro berücksichtigt, dann wurde die maximal mögliche Förderung in fünfzig Fällen (nahezu) voll ausgeschöpft. Die kleinste ausgezahlte Fördersumme betrug lediglich 2.200 Euro für vier Tagewerke mit einem Tagewerksatz von 1.100 Euro. Derartig kleine Fördersummen sind aber eher die Ausnahmen. So überschreiten zum Beispiel 87,5 Prozent der Förderfälle eine Förderhöhe von 5.500 Euro. Im Fokus der Diskussionen über die Veränderungen bei den Innovationsgutscheinen stand immer wieder die Höhe des förderfähigen Tagewerksatzes. Daher an dieser Stelle einige Kennzahlen: In 85 (46 Prozent der) Förderfälle(n) wurde mit dem tätigen Beratungsunternehmen ein Honorar in Höhe von 1.100 Euro je Tagewerk (TW) vereinbart, die der maximal förderfähigen Höhe entspricht. In 27 Förderfällen überschritt das Tageshonorar die maximal förderfähige Höhe von 1.100 Euro. In 73 Förderfällen war das Gegenteil der Fall. Letzteres tritt tendenziell bei Projekten mit einem hohen Umfang an Tagewerken, in kleineren Unternehmen, in den neuen Bundesländern oder bei Kombinationen dieser Faktoren auf. Die Differenz zwischen dem geringsten TW-Satz in Höhe von 650 Euro und dem höchsten TW-Satz mit einem Wert von 1.500 Euro machte bemerkenswerte 850 Euro aus. Der Durchschnitt des TW-Satzes beträgt 1.071 Euro. Das durchschnittliche Beratungsvolumen betrug 24.080 Euro. Das maximale Volumen liegt mit 52.400 Euro mehr als doppelt so hoch, wogegen das minimale Volumen mit 4.400 Euro nur einen kleinen Bruchteil davon ausmacht. Durchschnittlich umfasste die Potenzialanalyse 21,38 TW, im Maximum 50 TW und im Minimum 4 TW. Lediglich in zwei Förderfällen wurden in sehr geringem Umfang externe Sachverständige einbezogen.11 Im Modul „go-innovativ“ haben wir ein Gefälle der Aufteilung der Förderfälle zwischen „Ost“ und „West“ deutlich zu „Gunsten“ der neuen Bundesländer und Berlin feststellen können. Im Modul „go-effizient“ ist dies umgekehrt. Über 83 Prozent der begünstigten Unternehmen befinden sich in fünf Bundesländern bzw. Regionen. Dies sind: Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, die Region Nord und Sachsen. Unter der Region Nord sind Niedersachsen mit dem größten Anteil und mit kleinen Anteilen Bremen, Hamburg, SchleswigHolstein und Mecklenburg-Vorpommern zusammengefasst. 77 Prozent der Förderfälle liegen in den westlichen Bundesländern, 23 Prozent in den neuen Bundesländern und Berlin. Eine



11



Rechnerisch ergäbe sich aus den Werten ein durchschnittliches Beratungsvolumen von circa 22.900 Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Beratungsvolumen auch andere Kosten als die TW-Kosten enthalten sind.
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Betrachtung der Werte der Innovationsgutscheine, also der Fördersummen, führt zu einem davon leicht abweichenden Ergebnis: Demnach entfallen 73 Prozent der Fördermittel auf den „Westen“ und 27 Prozent auf den „Osten“. Der Abbildung 3.3.1 sind die jeweiligen Anteile der Regionen an den Förderfällen (also an der Anzahl der Innovationsgutscheine) zu entnehmen.



Abb. 3.3.1: Regionale Verteilung der Innovationsgutscheine (n=185)
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Legende: Nord steht für Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern



Die Größe der Unternehmen Das Modul „go-effizient“ ermöglicht abweichend vom Modul „go-innovativ“ die Begünstigung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nach der EU-Definition mit weniger als 250 Beschäftigten und in Ausnahmefällen sogar mit weniger als 1.000 Beschäftigten. Letztere machen bei den vorliegenden Förderfällen jedoch lediglich ein Prozent aus. Die Klasse von 100 bis 250 Beschäftigten ist mit 27 Prozent recht deutlich vertreten. Die kleinsten Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigen sind mit fünf Prozent der begünstigten Unternehmen eine Gruppe mit sehr geringem Umfang. Die jeweiligen größten Anteile haben mit 37 Prozent bzw. 30 Prozent die Unternehmen mit bis zu 50 bzw. 100 Beschäftigten (vgl. Abbildung 3.3.2). 72 Prozent der Unternehmen haben also maximal 100 Beschäftigte, lediglich 28 Prozent sind größer. Abb. 3.3.2: Verteilung der Förderfälle nach Unternehmensgröße (Beschäftigte, n=184)
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Die Analyse der Unternehmensgröße der begünstigten Unternehmen nach dem Kriterium Jahresumsatz zeigt ein von der vorhergehenden Betrachtung nur leicht abweichendes Bild. Danach haben die beiden Randkategorien zwar jeweils einen höheren Anteil. Das Gros der Unternehmen wird aber wiederum von den mittleren Kategorien dominiert. So fallen 65 Prozent der Unternehmen in die Kategorie bis 10 Mio. Euro Umsatz. Da in der Klasse bis 50 Mio. Euro Umsatz die Hälfte der Unternehmen maximal 20 Mio. Euro Umsatz aufweist, fallen insgesamt 81 Prozent der Unternehmen in die Kategorie bis 20 Mio. Euro Umsatz. Lediglich 19 Prozent der Unternehmen hat einen höheren Umsatz. Abb. 3.3.3: Verteilung der Förderfälle nach Unternehmensgröße (Umsatz, n=185)



3% 11%



bis 2 Mio. 2 bis 10 Mio.



32%



10 bis 50 Mio.



54% über 50 Mio.



Die Branchen Aus der Aktenlage ließ sich die Verteilung der Unternehmen auf die wichtigsten Branchen ableiten. Die Abbildung 3.3.4 enthält Angaben zu denjenigen Branchen, die einen Anteil von mehr als fünf Prozent haben. Hier finden sich die typischen Sektoren des produzierenden Gewerbes wieder, wobei ein deutlicher Einfluss der Spezialisierung einiger Berater erkennbar ist, wie zum Beispiel der jeweils hohe Anteil der Möbelhersteller, der Fensterbauer und der Hersteller von Textilien zeigt. Abb. 3.3.4: Verteilung der Förderfälle nach Branchen (n=185)
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Neben der Verteilung auf die Regionen und Sektoren lassen sich drei Arten von Projekten unterscheiden, wenn auch nicht „sortenrein“. So haben 90 Prozent der Potenzialanalysen im Modul „go-effizient“ zumindest zum Teil die effizientere Gestaltung von Prozessen zum Gegenstand. Mit 28 Prozent widmen sich erfreulich viele Fälle der Produktoptimierung und zehn Prozent dem Recycling (vgl. Abbildung 3.3.5).



Abb. 3.3.5: Verteilung der Förderfälle nach Art des Projektes (n=185, Mehrfachnennungen möglich)
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Die Wirkungen in den Unternehmen Zur Messung der Wirkungen (Input- und Output-Additionalität) standen in den zugänglichen Berichten folgende Indikatoren zur Verfügung:     



Jährliches Einsparpotenzial bei Rohstoffen und Materialien Einmaliges Einsparpotenzial bei Rohstoffen und Materialien Erforderliche einmalige Investitionen Erforderliche jährliche Investitionen Amortisationszeitraum der Investitionen



Die Tabelle 3.3.1 gibt Auskunft über den jeweiligen Durchschnitt, das Maximum und das Minimum der genannten Werte. Nicht in allen Förderfällen liegen Angaben zu allen Kennzahlen vor bzw. es gab nicht immer eine einmalige Ersparnis oder die Empfehlung zu einer jährlichen Investition. So wurden lediglich in 42 Förderfällen Werte für eine einmalige Ersparnis und in 28 Förderfällen Werte für eine jährliche Investition angegeben. Das typische Handlungsmuster ist: Die Unternehmen investieren einmalig, um eine jährliche Ersparnis zu erzielen. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu der Kennzahl Amortisationszeit: Investitionen sind häufig sehr komplexe Maßnahmen, die sich aus vielen einzelnen Aktivitäten zusammensetzen. Daher haben die Berater Schwierigkeiten, zur Amortisationszeit zutreffende Informationen zu liefern. In einigen Fällen wurden mehrere Amortisationszeiten für die unterschiedlichen Investitionsaktivitäten angegeben. Für die Datenerfassung haben wir daraus jeweils Mittelwerte bestimmt. Da die Amortisationszeit von vielen schlecht abschätzbaren Faktoren abhängt, ist diese Kennzahl ohnehin sehr vorsichtig zu interpretieren.
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Tab. 3.3.1: Wirkungen der Potenzialanalyse: Kennzahlen



Kennzahl Wert Durchschnitt



jährl. Einsparpotenzial in €



einmal. Einsparpotenzial in €



einmal. Investition in €



Amortisationszeit in Monaten



145.141



74.246



117.299



16,27



Maximum



1.354.000



1.790.299



2.000.000



174



Minimum



4.036



1.542



109



1



n=…



185



42



124



113



Quote



100%



22,7%



67%



61%



Quelle: Eigene Berechnungen



Der Durchschnitt der jährlichen Ersparnis liegt bei erfreulichen 145.141 Euro. Das Maximum beträgt nahezu das Zehnfache, das Minimum lediglich drei Prozent davon. Diese für die Bewertung der Wirkungen fundamentale Kenngröße unterliegt also einer großen Streuung.12 Die Ausreißer haben wir auf Grund der Tatsache, dass es sich um offiziell vorgelegte Berichte handelt, nicht aus dem Datensatz ausschließen können. Der Median der jährlichen Ersparnis liegt bei 91.353 Euro. Der Durchschnitt bei der einmaligen Ersparnis liegt bei 74.246 Euro, das Maximum bei knapp 1,8 Mio. Euro und das Minimum bei 1.542 Euro. Der Median gibt mit 22.060 Euro ein realistischeres Bild, denn auch hier befinden sich Ausreißer im Datensatz. Eine starke Streuung finden wir ebenso bei den einmaligen Investitionen mit einem Maximum von 2 Mio. Euro und einem Minimum von 109 Euro (nein, dies ist kein Tippfehler, wirklich einhundertneun Euro laut dem betreffenden Sachbericht). Der Median liegt bei 40.000 Euro. In der Konsequenz streut die Amortisationszeit zwischen einem Monat und knapp 15 Jahren. Auch dies zeigt, dass die Beratungen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen in Hinsicht auf die empfohlenen Maßnahmen kommen. Der Median der Amortisationszeit liegt bei 6 Monaten. Aufschlussreicher als diese Werte sind folgende ableitbare Aussagen: a) 50 Prozent der Investitionsmaßnahmen amortisieren sich innerhalb eines halben Jahres. b) 67 Prozent der Investitionsmaßnahmen amortisieren sich innerhalb eines Jahres. Aus den angegebenen Werten lassen sich folgende für die Diskussion der Wirkungen wichtigen Kennzahlen errechnen, die wir im Folgenden ausführlich diskutieren.



12



Die Varianz beträgt über 27 Mrd.
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Die Deckungsbeiträge Bei den nun definierten Kenngrößen handelt es sich nicht exakt um die aus der Kosten- und Leistungsrechnung bekannten Begrifflichkeiten. Es werden lediglich die Logik der Deckungsbeitragsrechnung auf das Beratungsgeschehen angewendet und vier Deckungsbeiträge definiert. Der Deckungsbeitrag 1 (DB1) = Jährliche Ersparnis – Eigenbeteiligung gibt ein erstes Indiz, ob das Unternehmen nach dem ersten Jahr finanziell ein positives Ergebnis aus der Potenzialanalyse erzielt hat. Im Deckungsbeitrag 2 (DB2) = Jährliche Ersparnis + einmalige Ersparnis – Eigenbeteiligung wird zudem bei den betreffenden 42 Fällen die einmalige Ersparnis mit berücksichtigt. Für die Beurteilung der Förderung ist zudem wichtig, welches finanzielle Ergebnis sich bei den Unternehmen ergeben hätte, wenn sie die gesamten Beratungskosten hätten selbst tragen oder den realisierten Gutscheinwert nach einem Jahr dem Zuwendungsgeber (BMWi) hätten erstatten müssen. Daher definieren wir den Deckungsbeitrag ohne Förderung 1 (DBoF1) = Jährliche Ersparnis – Beratungsvolumen und den Deckungsbeitrag ohne Förderung 2 (DBoF2) = Jährliche Ersparnis + einmalige Ersparnis – Beratungsvolumen



Die Tabelle 3.3.2 gibt für den vorliegenden Datensatz Auskunft über den Durchschnitt, den Median, das Maximum und das Minimum dieser Werte. Es ist zu erkennen, dass die Unternehmen im Durchschnitt (der Median ist die bessere Orientierung) nach einem Jahr mit und auch ohne die Begünstigung bzw. den Zuschuss einen positiven Deckungsbeitrag erzielt hätten.



Tab. 3.3.2: Deckungsbeitrag aus der Potenzialanalyse: Kennzahlen



DB1 in €



DB2 in €



DBoF1 in €



DBoF2 in €



Durchschnitt



132.153



149.008



121.060



137.916



Median



77.900



91.357



70.900



78.030



Maximum



1.337.500



1.820.139



1.321.000



1.809.139



Minimum



-3.562



-3.562



-20.562



-20.562



Kennzahl Wert
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Wichtig sind folgende ableitbare Aussagen: a) Lediglich in zwei von 185 Fällen ist der DB1 negativ, das heißt, dass der „BMWiInnovationsgutschein“ sich trotz der Förderung nicht gerechnet hat. Oder anders gesagt: In 98,92 Prozent der Fälle haben die beratenen Unternehmen von der geförderten Potenzialanalyse nach einem Jahr finanziell profitiert. Dies gilt auch, wenn man den DB2 zugrunde legt. b) Lediglich in zehn (neun) von 185 Fällen ist der DBoF1 (DBoF2) negativ. Das heißt, in 94,59 (95,14) Prozent der Förderfälle hätten die Unternehmen von der Potenzialanalyse auch dann nach einem Jahr finanziell profitiert, wenn sie das Beratungsvolumen hätten vollständig selbst tragen müssen. Die Abbildung 3.3.6 stellt den DBoF2 (aus Gründen der Übersichtlichkeit nur) für diejenigen Förderfälle dar, bei denen die Ersparnis 250.000 Euro nicht überschreitet. Auf der x-Achse ist das Beratungsvolumen und auf der y-Achse ist die Ersparnis nach einem Jahr, also die einmalige Ersparnis addiert mit der einmal erzielten jährlichen Ersparnis, abgetragen. Die neun Punkte unterhalb der Trennlinie markieren diejenigen Förderfälle, in denen sich die Beratung nach einem Jahr noch nicht gerechnet hätte unter der Bedingung, dass die Förderung hätte zurückgezahlt werden müssen. In Abschnitt 3.3.4, der Bezug auf die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2014 nimmt, wird die Betrachtung des DBoF1 relevant sein.



Abb. 3.3.6: Der Deckungsbeitrag DBoF2 (n=159)
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Die Gewinne Die Kennzahl „Deckungsbeiträge“ berücksichtigt nicht, dass die Unternehmen die (einmaligen und/oder jährlichen) Einsparungen nur erzielen können, wenn sie die im Ergebnis der Potenzialanalyse empfohlenen Maßnahmen umsetzen und investieren. Die finanziellen Investitionen werden in den analog zu den vier Deckungsbeiträgen definierten Gewinnkategorien berücksichtigt. Der Gewinn 1 (G1) = DB1 – einmalige Investition ergibt sich aus dem Deckungsbeitrag 1 und berücksichtigt zusätzlich die einmaligen Investitionen. Der Gewinn 2 (G2) = DB2 – einmalige Investition bezieht für die betreffenden 42 Fälle die einmalige Ersparnis ein. Die beiden folgenden Gewinnkategorien Gewinn ohne Förderung 1 (GoF1) = DBoF1 – einmalige Investition Gewinn ohne Förderung 2 (GoF2) = DBoF2 – einmalige Investition geben über die Höhe des Gewinns Auskunft, den die beratenen Unternehmen bei einem rückzahlbaren Zuschuss realisiert hätten. Die Tabelle 3.3.3 gibt Auskunft über den Durchschnitt, den Median, das Maximum und das Minimum dieser Werte. Es ist zu erkennen, dass die Unternehmen auch bei Berücksichtigung der einmaligen Investitionen im Durchschnitt nach einem Jahr mit und ohne die Begünstigung einen positiven Gewinn erzielt hätten.



Tab. 3.3.3: Gewinn aus der Potenzialanalyse: Kennzahlen



G1 in €



G2 in €



GoF1 in €



GoF2 in €



Durchschnitt



53.530



70.386



42.439



59.294



Median



50.516



54.750



39.300



41.464



Maximum



837.500



1.695.139



821.000



1.684.139



Minimum



-1.491.000



-1.491.000



-1.502.000



-1.502.000



Kennzahl Wert



Wichtig sind folgende ableitbare Aussagen: a) In 41 Fällen (22 Prozent) ist der Gewinn G1 negativ. b) In 35 Fällen (19 Prozent) ist der Gewinn G2 negativ. c) In 48 Fällen (25,95 Prozent) ist der Gewinn GoF1 negativ. d) In 42 Fällen (23 Prozent) ist der Gewinn GoF2 negativ. Dies bedeutet, dass sich das Bild bei Berücksichtigung der Investitionen verändert. Denn berechnet man sie mit ein, dann hätten nach dem ersten Jahr nur noch 77 Prozent der Un-
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ternehmen ein positives finanzielles Ergebnis aus der Beratung unter der Voraussetzung erzielt, dass sie das Beratungsvolumen hätten selbst vollständig tragen müssen. Die Abbildung 3.3.7 stellt den GoF2 (aus Gründen der Übersichtlichkeit nur) für diejenigen Förderfälle dar, bei denen die Ersparnis und/oder das Investment 250.000 Euro nicht überschreiten. Auf der x-Achse ist das Beratungsvolumen addiert mit den Investitionskosten und auf der y-Achse die Ersparnis nach einem Jahr, also die einmalige Ersparnis addiert mit der einmal eingehenden jährlichen Ersparnis, abgetragen. Die Punkte unterhalb der Trennlinie markieren diejenigen Förderfälle, in denen sich die Beratung nach einem Jahr noch nicht gerechnet hätte. Hier finden sich nur 28 Förderfälle unterhalb der eingetragenen Diagonalen wieder, da in 14 Fällen mit negativem GoF2 die Ersparnis und/oder das Investment höher sind als 250.000 Euro.



Abb. 3.3.7: Der Gewinn GoF2 (n=152)
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Die tangierten Bereiche Neben den monetären Wirkungen wurden in den Sachberichten die sogenannten „tangierten Bereiche und Prozesse“ sowie die Nebeneffekte der Beratungen erfasst. Bei den tangierten Bereichen können die Berater im Sachbericht neun Kategorien wählen, wobei die Frage Mehrfachantworten beabsichtigt. In 96 Prozent der Fälle wird wenig überraschend die „Produktion“ benannt, denn dort vollziehen sich ja die material- und rohstoffverbrauchenden Prozesse, die Gegenstand der Optimierung sind. Es folgen sortiert nach ihrem prozentualen Anteil an den Nennungen die „Arbeitsvorbereitung“, der „Wareneingang“, die „Qualitätssicherung“ und die „Verpackung“. Erfreulich ist die Beobachtung, dass auch die weniger produktionsnahen Bereiche wie die „Konstruktion“, der „Vertrieb“ und die „Produktentwicklung“ angesprochen werden. Denn insbesondere die Produktgestaltung und deren
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Verwirklichung sind wichtige Stellhebel der Material- und Ressourceneffizienz (vgl. Abbildung 3.3.8).



Abb. 3.3.8: Tangierte Bereiche (n=185, Mehrfachnennungen möglich)
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Bei den betroffenen Prozessen rundet sich das Bild ab. 97 Prozent nennen den „Produktionsprozess“, 74 Prozent die „Lagerung“ und 69 Prozent den „internen Transport“. Bei knapp 1/3 spielen „Reinigungsprozesse“ eine Rolle (und damit vermutlich auch Abwässer, vgl. Abbildung 3.3.9).



Die Nebeneffekte In Hinsicht auf die wirtschaftlichen Wirkungen (Output-Additionalität) sind die erfassten Nebeneffekte von hoher Bedeutung. Auf Grund der Tatsache, dass die begünstigten Unternehmen nicht direkt befragt wurden, können wir lediglich die qualitativen Angaben und Selbsteinschätzungen auswerten. Die Abbildung 3.3.10 liefert weitere Indizien dafür, dass die Potenzialanalyse im Modul „go-effizient“ überwiegend der kurzfristigen Optimierung der Produktionsabläufe dient. So nennt niemand die Erzielung von „Wettbewerbsvorteilen“ und die „Sicherung von Arbeitsplätzen“ als Nebeneffekt. Im Widerspruch dazu steht ein Anteil von neun Prozent, die „Neueinstellungen“ als Nebeneffekt melden. Wenn man den Angaben vertrauen kann, dann sind zusammengerechnet über alle 185 Potenzialanalysen im Betrachtungszeitraum 21 neue Arbeitsplätze entstanden.
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Abb. 3.3.9: Tangierte Prozesse (n=185, Mehrfachnennungen möglich)
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Abb. 3.3.10: Nebeneffekte (n=185, Mehrfachnennungen möglich)
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Das Thema „Material- und Rohstoffeffizienz“ ist eine Seite der Medaille „Ressourceneffizienz“. Auf der anderen Seite steht das Thema „Energieeffizienz“. Die Erhöhung der Energieeffizienz benennen 1/3 der begünstigten Unternehmen als Nebeneffekt. Sie liegt damit gleichauf mit der „Verbesserung der Produktqualität“ und sogar der „Gewinnverbesserung“. Bedeutender sind dann wieder die „Reduzierung der Kundenreklamationen“, die „Reduzierung des Ausschusses“ und die „Erhöhung der Produktivität“. Leider können diese Effekte auf Grund sehr unvollständiger Angaben in den Sachberichten nicht sinnvoll quantifiziert werden.
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3.3.2 DIE VERTIEFUNGSBERATUNGEN Für den Betrachtungszeitraum August 2011 bis 31. Juli 2014 lagen Ende Oktober 2014 insgesamt 101 abgerechnete und ausgezahlte Verwendungsnachweise für Vertiefungsberatungen im Modul „go-effizient“ vor. Zu beachten ist, dass zum einen auf Anregung des Projektträgers und zum anderen auch zum Teil auf Wunsch der Unternehmen Vertiefungsberatungen auf mehrere Innovationsgutscheine verteilt wurden. Davon sind wiederum nicht alle im Datensatz enthalten, da die zweite (dritte etc.) Vertiefungsberatung erst später begonnen oder abgerechnet wurde. Insgesamt betrifft dies aber weniger als zehn Prozent der Beratungsfälle. Daher wurden alle Auswertungen auf der Basis der erfassten 101 Innovationsgutscheine für Vertiefungsberatungen vorgenommen. Die gesamte Fördersumme der 101 Gutscheine betrug 1.854.766 Euro. Für die durchschnittliche Fördersumme je Gutschein ergibt sich damit ein gerundeter Wert von 18.364 Euro. Die durchschnittliche Eigenbeteiligung machte 19.344 Euro aus, womit sich für das durchschnittliche Beratungsvolumen gerundet 37.700 Euro ergeben. Die „Durchschnittsberatung“ hatte einen Umfang von 35 Tagewerken (TW) mit einem durchschnittlichen Tagewerksatz (TWSatz) von 1.077 Euro. In 47 Förderfällen wurde der maximal geförderte TW-Satz von 1.100 Euro vereinbart, in 12 Förderfällen wurde er überschritten, wobei er maximal 1.400 Euro betrug, und in 42 Förderfällen wurde er unterschritten. Die geringste vereinbarte Höhe für den TW-Satz betrug 750 Euro. Die Spreizung macht also 650 Euro aus, was im Vergleich zu den Potenzialanalysen um 200 Euro geringer ausfällt. Der TW-Umfang hatte bei den Vertiefungsberatungen maximal 146 TW und minimal 4 TW. Die Vertiefungsberatungen haben also erwartungsgemäß einen deutlich höheren Umfang als die Potenzialanalysen. Tendenziell begleiten Sie die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen. Der maximale Wert eines Innovationsgutscheins im Modul „go-effizient“ beträgt nach der aktuellen Förderrichtlinie für die Leistungsstufe „Vertiefungsberatung“ 80.000 Euro. Wenn man eine Fördersumme von maximal 17.000 Euro für die Potenzialanalyse berücksichtigt, dann wurde die maximale Förderung in vier Fällen (in etwa) vollständig ausgeschöpft (mit einer Fördersumme für den Innovationsgutschein für die Vertiefungsberatung von über 60.000 Euro). Die kleinste ausgezahlte Fördersumme betrug erstaunliche 1.575 Euro, für die sich der damit verbundene Abwicklungsaufwand wohl kaum rentiert haben kann. Bei der Vertiefungsberatung finden wir in Bezug auf die räumliche Verteilung ein analoges Bild zur Potenzialanalyse. Über 81 Prozent der begünstigten Unternehmen befinden sich in fünf Bundesländern bzw. Regionen. Dies sind wiederum: Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, die Region Nord und Sachsen. Unter der Region Nord sind Niedersachsen mit dem größten Anteil und mit kleinen Anteilen Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zusammengefasst. 80 Prozent der Förderfälle liegen in den westlichen Bundesländern und 20 Prozent in den neuen Bundesländern und Berlin. Der Abbildung 3.3.11 sind die jeweiligen Anteile der Regionen an den Förderfällen (also an der Anzahl der Innovationsgutscheine) zu entnehmen.
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Abb. 3.3.11: Regionale Verteilung der Innovationsgutscheine (n=101)
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Legende: Nord steht für Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern



Die Größe der Unternehmen Die Verteilung nach der Unternehmensgröße weist in der Leistungsstufe „Vertiefungsberatung“ keine allzu großen Abweichungen von der in der Leistungsstufe „Potenzialanalyse“ auf (vgl. Abbildung 3.3.2 und 3.3.12), wenn auch eine leichte Tendenz zu den „größeren“ KMU auszumachen ist.



Abb. 3.3.12: Verteilung der Förderfälle nach Unternehmensgröße (Beschäftigte, n=101)
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Da für alle Innovationsgutscheine Angaben zu der Umsatzhöhe der Unternehmen vorlagen, kann die Verteilung der Größe der Unternehmen auch wiederum nach diesem Kriterium ermittelt werden. Die Abbildung 3.3.13 bestätigt, dass die Unternehmen in den „Mittelklassen“ dominieren und die sehr kleinen Unternehmen und die „größeren KMU“ Gruppen von gerin-
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gem Umfang sind. Insgesamt ergibt sich in diesem Vergleich das gleiche Ergebnis wie beim Kriterium „Beschäftigung“.



Abb. 3.3.13: Verteilung der Förderfälle nach Unternehmensgröße (Umsatz, n=101)
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Die Branchen Auch bei den Vertiefungsberatungen ließ sich aus der Aktenlage die Verteilung der Unternehmen auf die wichtigsten Sektoren ableiten. Die Abbildung 3.3.14 enthält analog zur Abbildung 3.3.4 Angaben zu den Branchen, die einen Anteil von mehr als fünf Prozent haben. Bei den Branchen mit den drei größten Anteilen zeigen sich keine Unterschiede zur Potenzialanalyse. Dies sind wiederum die Metallerzeugung und -verarbeitung, Chemie und Kunststoffe inklusive Fensterbau, der auf Grund der Spezialisierung eines sehr aktiven Beratungsunternehmens an dieser Stelle wieder besondere Erwähnung findet, und der Maschinen- und Anlagenbau. In den nachfolgenden Branchen finden wir jedoch veränderte Anteile. Die Herstellung von Möbeln, Nahrungsmitteln und Textilien haben jeweils einen Anteil von unter fünf Prozent, während Branchen wie Papier, Holz, Glas und Keramik höhere Anteile aufweisen. Abb. 3.3.14: Verteilung der Förderfälle nach Branchen (n=101)
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Neben der Verteilung auf die Regionen und Sektoren unterscheiden wir drei Arten von Projekten, wenn auch nicht „sortenrein“. So haben 92 Prozent der „go-effizient“-Beratungsfälle in der Vertiefungsberatung zum größten Teil die effizientere Gestaltung von Prozessen zum Gegenstand. Mit 23 Prozent widmen sich relativ wenige Fälle der Produktoptimierung und wiederum mit zehn Prozent (und das eben auch nur teilweise) immer noch recht wenige Projekte dem Recycling (vgl. Abbildung 3.3.15). Ursache dafür könnte sein, dass die Unternehmen in festen Zulieferbeziehungen stehen und sich die Produktoptimierung nur durch die Einbeziehung der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen bewältigen lässt. Dies könnte man bei einer neuen Ausgestaltung der Richtlinie zukünftig berücksichtigen.



Abb. 3.3.15: Verteilung der Förderfälle nach Art des Projektes (n=101, Mehrfachnennungen möglich)
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Die Wirkungen in den Unternehmen Zur Messung der Wirkungen (Input- und Output-Additionalität) standen für die Vertiefungsberatungen analog zu den Potenzialanalysen in den Sachberichten folgende Indikatoren zur Verfügung:     



Jährliches Einsparpotenzial bei Rohstoffen und Materialien Einmaliges Einsparpotenzial bei Rohstoffen und Materialien Erforderliche einmalige Investitionen Erforderliche jährliche Investitionen Amortisationszeitraum der Investitionen



Die Tabelle 3.3.4 gibt Auskunft über den jeweiligen Durchschnitt, das Maximum und das Minimum dieser Werte. Nicht in allen Förderfällen liegen Angaben zu allen Kennzahlen vor bzw. es gab nicht immer eine einmalige Ersparnis oder die Empfehlung zu einer jährlichen Investition. So wurden lediglich in 11 Förderfällen Werte für eine einmalige Ersparnis und in vier Förderfällen Werte für jährliche Investitionen (in der Regel mit weniger als 5.000 Euro) angegeben. Das typische Handlungsmuster ist ebenso wie bei der Potenzialanalyse, dass die Unternehmen einmalig investieren, um eine jährliche Ersparnis zu erzielen. Der Durchschnitt der jährlichen Ersparnis liegt bei erfreulichen 152.678 Euro. Das Maximum beträgt in etwa das Achtfache, das Minimum lediglich sechs Prozent davon. Dies bedeutet, dass auch bei der Vertiefungsberatung die für die Bewertung der Wirkungen fundamentale Kenngröße einer großen Streuung unterliegt.13 Die Ausreißer nach oben haben wir auf



13



Die Varianz beträgt über 35 Mrd.
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Grund der Tatsache, dass es sich um offiziell vorgelegte Berichte handelt, nicht aus dem Datensatz ausschließen können. Der Median der jährlichen Ersparnis liegt bei 90.997 Euro. Der Durchschnitt der einmaligen Ersparnis beträgt 68.185 Euro, das Maximum 376.123 Euro und das Minimum 2.500 Euro. Der Median gibt mit 16.400 Euro ein realistischeres Bild. Eine starke Streuung finden wir ebenso bei den einmaligen Investitionen mit einem Maximum von 2,5 Mio. Euro und einem Minimum von 500 Euro (nein, auch dies ist kein Tippfehler, wirklich fünfhundert Euro laut dem relevanten Sachbericht). In 30 Förderfällen (29,7 Prozent) wird sogar ein einmaliger Investitionsbedarf von Null Euro angegeben (die wir bei den Berechnungen von Durchschnitt und Median nicht berücksichtigt haben). Der Median liegt mit 27.500 Euro deutlich niedriger als bei der Potenzialanalyse. Tab. 3.3.4: Wirkungen der Vertiefungsberatung: Kennzahlen



Kennzahl Wert



jährl. Einsparpotenzial in €



Durchschnitt



einmal. Einsparpotenzial in €



einmal. Investition in €



Amortisationszeit in Monaten



152.678



68.185



241.687



16,82



Maximum



1.251.000



376.123



2.525.000



120



Minimum



9.039



2.500



500



1



101



11



67



54



100%



11%



66%



53%



n= Quote



Die Vertiefungsberatungen kommen also auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen in Hinsicht auf die empfohlenen Maßnahmen. In der Konsequenz streut die Amortisationszeit zwischen einem Monat und sechs Jahren. Der Median der Amortisationszeit liegt bei fünf Monaten. Aufschlussreicher als diese Werte sind folgende ableitbare Aussagen: a) 47 Prozent der Investitionsmaßnahmen amortisieren sich innerhalb eines halben Jahres. b) 67 Prozent der Investitionsmaßnahmen amortisieren sich innerhalb eines Jahres. Analog zur Potenzialanalyse können aus den angegebenen Werten folgende für die Diskussion der Wirkungen wichtigen Kennzahlen errechnet werden:



Die Deckungsbeiträge Der Deckungsbeitrag 1 (DB1) = Jährliche Ersparnis – Eigenbeteiligung gibt ein erstes Indiz, ob das Unternehmen nach dem ersten Jahr finanziell ein positives Ergebnis erzielt hat. Im Deckungsbeitrag 2 (DB2) = Jährliche Ersparnis + einmalige Ersparnis – Eigenbeteiligung
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wird zudem bei den betreffenden 11 Fällen die einmalige Ersparnis berücksichtigt.



Der Deckungsbeitrag ohne Förderung 1 (DBoF1) = Jährliche Ersparnis – Beratungsvolumen und der Deckungsbeitrag ohne Förderung 2 (DBoF2) = Jährliche Ersparnis + einmalige Ersparnis – Beratungsvolumen fragen nach dem finanziellen Effekt der Beratung unter der Annahme, dass es sich um einen vom beratenen Unternehmen zurückzuzahlenden Zuschuss gehandelt hat. Die Tabelle 3.3.5 gibt Auskunft über den Durchschnitt, den Median, das Maximum und das Minimum dieser Werte.



Tab. 3.3.5: Deckungsbeitrag aus der Vertiefungsberatung: Kennzahlen



DB1 in €



DB2 in €



DBoF1 in €



DBoF2 in €



Durchschnitt



133.334



140.760



114.956



122.382



Median



71.549



74.650



54.500



60.055



Maximum



1.227.000



1.227.000



1.203.000



1.203.000



Minimum



-974



-974



-42.160



-42.160



Kennzahl Wert



Es ist zu erkennen, dass die Unternehmen im Durchschnitt (der Median ist die bessere Orientierung) nach einem Jahr mit und auch ohne die Begünstigung einen positiven Deckungsbeitrag erzielt hätten. Wichtig sind hierzu folgende ableitbare Aussagen: a) Lediglich in einem von 101 Fällen ist der DB1 negativ, das heißt der BMWi-Innovationsgutschein hat sich trotz der Förderung nicht gerechnet. Oder anders gesagt: In 99 Prozent der Fälle haben die Unternehmen davon nach einem Jahr finanziell profitiert. Gleiches gilt wenn man den DB2 zugrunde legt. b) Lediglich in dreizehn (zwölf) von 101 Fällen ist der DBoF1 (DBoF2) negativ. Das heißt, in 87 (88) Prozent der Fälle hätten die Unternehmen von der Beratung auch dann nach einem Jahr finanziell profitiert, wenn sie das Beratungsvolumen hätten vollständig selbst tragen müssen. Die Abbildung 3.3.16 stellt den DBoF2 (aus Gründen der Übersichtlichkeit nur) für diejenigen Förderfälle dar, bei denen die Ersparnis 250.000 Euro nicht überschritt. Auf der x-Achse ist das Beratungsvolumen und auf der y-Achse die Ersparnis nach einem Jahr, also die einmalige Ersparnis addiert mit der einmal erzielten jährlichen Ersparnis, abgetragen. Die zwölf Punkte unterhalb der Trennlinie markieren die Förderfälle, in denen sich die Beratung nach



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 108



einem Jahr noch nicht gerechnet hätte unter der Bedingung, dass die Förderung vom beratenen Unternehmen hätte zurückgezahlt werden müssen.



Abb. 3.3.16: Der Deckungsbeitrag DBoF2 (n=84)
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Die Gewinne Die Kennzahl „Deckungsbeiträge“ berücksichtigt nicht, wie oben bereits beschrieben, dass die Unternehmen die (einmaligen und/oder jährlichen) Einsparungen nur erzielen können, wenn sie investieren. Die finanziellen Investitionen werden in den analog zu den vier Deckungsbeiträgen definierten Gewinnkategorien (siehe Abschnitt 3.3.1) berücksichtigt. Hier noch einmal die Definitionen: Der Gewinn 1 (G1) = DB1 – einmalige Investition ergibt sich aus dem Deckungsbeitrag 1 und berücksichtigt zusätzlich die einmaligen Investitionen. Der Gewinn 2 (G2) = DB2 – einmalige Investition bezieht für die genannten 11 Fälle die einmalige Ersparnis mit ein. Die beiden Gewinnkategorien Gewinn ohne Förderung 1 (GoF1) = DBoF1 – einmalige Investition Gewinn ohne Förderung 2 (GoF2) = DBoF2 – einmalige Investition
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geben über die Höhe des Gewinns Auskunft, den die beratenen Unternehmen bei einem von ihnen zurückzuzahlenden Zuschuss realisiert hätten. Die Tabelle 3.3.6 gibt Auskunft über den Durchschnitt, den Median, das Maximum und das Minimum dieser Werte.



Tab. 3.3.6: Gewinn aus der Vertiefungsberatung: Kennzahlen



G1 in €



G2 in €



GoF1 in €



GoF2 in €



Durchschnitt



-26.993



-19.567



-45.371



-37.945



Median



39.725



41.101



23.260



23.260



Maximum



757.000



757.000



733.000



733.000



Minimum



-2.401.000



-2.401.000



-2.464.000



-2.464.000



Kennzahl Wert



Wichtiger sind folgende ableitbare Aussagen: a) In 20 Fällen (20 Prozent) ist der Gewinn G1 negativ. b) In den gleichen 20 Fällen (20 Prozent) ist der Gewinn G2 negativ. c) In 28 Fällen (27,72 Prozent) ist der Gewinn GoF1 negativ. d) In den gleichen 28 Fällen (27,72 Prozent) ist der Gewinn GoF2 negativ. Dies bedeutet, dass sich bei den Vertiefungsberatungen ebenfalls das Bild bei Berücksichtigung der notwenigen einmaligen Investitionen verändert. Denn rechnet man sie mit ein, dann hätten nach dem ersten Jahr nur noch 72 Prozent der Unternehmen ein positives finanzielles Ergebnis aus der Vertiefungsberatung unter der Voraussetzung erzielt, dass sie den Gutscheinwert dem BMWi hätten erstatten müssen.



Die Abbildung 3.3.17 stellt den GoF2 (aus Gründen der Übersichtlichkeit nur) für diejenigen Förderfälle dar, bei denen die Ersparnis und/oder das Investment 250.000 Euro nicht überschreiten. Auf der x-Achse ist das Beratungsvolumen addiert mit den Investitionskosten und auf der y-Achse die Ersparnis nach einem Jahr, also die einmalige Ersparnis addiert mit der einmal eingehenden jährlichen Ersparnis, abgetragen. Die Punkte unterhalb der Trennlinie markieren diejenigen Förderfälle, in denen sich die Beratung nach einem Jahr noch nicht gerechnet hätte. Hier finden sich 17 Förderfälle unterhalb der eingetragenen Diagonalen wieder, da in elf Fällen mit negativem GoF2 die Ersparnis und/oder das Investment höher waren als 250.000 Euro.
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Abb. 3.3.17: Der Gewinn GoF2 (n=77)
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Die tangierten Bereiche Analog zu der Erfassung der Wirkungen der Potenzialanalysen werden auch bei den Vertiefungsberatungen neben den finanziellen Auswirkungen die sogenannten „tangierten Abb. 3.3.18: Tangierte Bereiche (n=101, Mehrfachnennungen möglich)
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Bereiche und Prozesse“ sowie die Nebeneffekte in den Sachberichten erfasst. Bei den tangierten Bereichen sind wiederum neun Kategorien vorgegeben. Die Informationen der Berater sind in Abbildung 3.3.18 erfasst. Im Vergleich zu den Potenzialanalysen wird die „Produktion“ mit 98 Prozent noch um zwei Prozentpunkte häufiger angegeben. Die Vertiefungsberatungen widmen sich überwiegend also auch den material- und rohstoffverbrauchenden Prozessen. Der „Wareneingang“ steht überraschend mit 20 Prozentpunkten mehr offensichtlich noch häufiger im Mittelpunkt der Beratungen. Erfreulich ist, dass in den Vertiefungsberatungen die „Konstruktion“ mit 18 Prozentpunkten über dem Anteil bei den Potenzialanalysen ein deutlich höheres Gewicht hat. Wünschenswert wäre aber, dass die „Produktgestaltung“ sehr viel häufiger in den Mittelpunkt gestellt würde, denn nur in jeder vierter Vertiefungsberatung wird sie „tangiert“. Mit den Informationen zu den betroffenen Prozessen rundet sich das Bild ab. 93 Prozent nennen den „Produktionsprozess“, 77 Prozent die „Lagerung“ und 68 Prozent den „internen Transport“. Bei knapp ¼ spielen „Reinigungsprozesse“ eine Rolle (und damit vermutlich auch Abwässer). An dieser Stelle zeigen sich nur geringe Abweichungen zu den Potenzialanalysen (vgl. Abbildung 3.3.19).



Abb. 3.3.19: Tangierte Prozesse (n=101, Mehrfachnennungen möglich)
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Die Nebeneffekte In Hinsicht auf die wirtschaftlichen Wirkungen (Output-Additionalität) sind die erfassten Nebeneffekte von großer Bedeutung. Die Auswertung der qualitativen Angaben und Selbsteinschätzungen liefert das in Abbildung 3.3.20 angegebene Ergebnis, in dem sich schon deutliche Unterschiede zu den Potenzialanalysen zeigen. So stehen zum Beispiel die Erzielung von „Wettbewerbsvorteilen“ und die „Sicherung von Arbeitsplätzen“ nun mit 38 bzw. 50 Prozent an fünfter bzw. sechster Stelle. Die Verbesserung des Gewinns hat mit 62 Prozent einen fast doppelt so hohen Prozentanteil. „Neueinstellungen“ und „Umsatzsteigerungen“ melden ¼ der Unternehmen als Nebeneffekt. Wenn man den Angaben vertrauen kann, dann sind summiert über alle Vertiefungsberatungen im Be-
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trachtungszeitraum 45 neue Arbeitsplätze entstanden. Das Thema „Energieeffizienz“ hat etwas an Gewicht verloren und interessiert nur noch in 20 Prozent der Fälle.



Abb. 3.3.20 Nebeneffekte (n=101, Mehrfachnennungen möglich)
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3.3.3 BEFRAGUNG DER AUTORISIERTEN BERATUNGSUNTERNEHMEN Nachdem in den beiden vorangegangenen Abschnitten die Beratungen analysiert wurden, folgen im vorliegenden Abschnitt die Ergebnisse der Onlinebefragung der 83 vom Projektträger übermittelten autorisierten und aktiven Beratungsunternehmen (Stichtag 31.07.2014). In Abschnitt 2.3.3 haben wir die aktuellen Autorisierungskriterien erläutert, so dass sie an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Zum Vorläuferprogramm trat damit für die Autorisierung als Beratungsunternehmen im Modul „go-effizient“ eine wesentliche Änderung ein, nämlich die „Kritische Größe“ und damit die Autorisierung auf der Ebene des Beratungsunternehmens. Demnach ist es nicht mehr möglich, wie zuvor Einzelberater zu autorisieren. Mit Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinie wurden allerdings bereits autorisierte und erfolgreiche Einzelberater in das neue System überführt. Im Vergleich zum Modul „go-innovativ“ ist die durchschnittliche Anzahl der von den im Modul „go-effizient“ autorisierten Beratungsunternehmen generierten und abgerechneten Innovationsgutscheine deutlich geringer. Es stellt keine Ausnahme dar, dass ein autorisiertes Beratungsunternehmen nur einmalig ein „go-effizient“-Projekt durchgeführt hat.



Rücklauf und Datengrundlage Von den 83 angeschriebenen Beratungsunternehmen gingen bis Mitte Dezember 2014 insgesamt 49 auswertbar beantwortete Fragebögen ein. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 59 Prozent. Begründbar aus der Programmhistorie bilden die Beratungsunternehmen in den alten Bundesländern mit 88 Prozent die Mehrheit der im Modul „go-effizient“ autorisierten Beratungsunternehmen (vgl. Abbildung 3.3.21). Die Abbildung 3.3.22 stellt ergänzend die regionale Verteilung der Beratungsunternehmen zum Stichtag 31. Juli 2014 dar. Da der Rücklauf der autorisierten Beratungsunternehmen in den neuen Bundesländern und Berlin mit 100 Prozent deutlich höher war als der der autorisierten Beratungsunternehmen in den alten Bundesländern mit circa 53 Prozent, ist der Anteil der letztgenannten in dem analysierten Datensatz auf knapp 80 Prozent gesunken. Dies führt für die abgeleiteten Aussagen jedoch zu keinen zu beachtenden Einschränkungen.



Abb. 3.3.21: Grundgesamt Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ (n=83)



12% in den neuen Bundesländern in den alten Bundesländern 88%
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Abb. 3.3.22: Regionale Verteilung der Beratungsunternehmen im Modul „go-effizient“ (und Label)



Quelle: EuroNorm/VDI-VDE-IT, Jahresbericht zu go-Inno 2014, Stand Oktober 2014, S. 9



Analog zu den im Modul „go-innovativ“ autorisierten Beratungsunternehmen stellen wir beim Rücklauf zudem auf die Anzahl der Innovationsgutscheine ab, die die antwortenden Beratungsunternehmen repräsentieren. Auf der Basis der von ihnen gelieferten Angaben ist ermittelbar, dass sie 316 Projekte bearbeitet haben. Da die Grundgesamtheit lediglich 286 Innovationsgutscheine enthält, läge eine Rücklaufquote von über 100 Prozent vor. Die Angaben der Beratungsunternehmen enthalten also offensichtlich zum Stichtag noch nicht abgerechnete Beratungen, die wir anhand der Aktenansicht vor Ort und der Angaben seitens des Projektträgers auf etwa 20 Prozent schätzen. Damit erhalten wir im Ergebnis, dass sich die Antworten der Beratungsunternehmen auf 88 Prozent der abgerechneten Projekte beziehen (vgl. Abbildung 3.3.23). Das Fazit ist das gleiche wie im Modul „go-innovativ“: Es haben jene autorisierten Beratungsunternehmen geantwortet, die überdurchschnittlich viele Beratungsprojekte akquiriert und durchgeführt haben.



Abb. 3.3.23: Rücklauf gemessen anhand der Beratungsprojekte (n=49)
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Auf Grund der beschriebenen Veränderung der Autorisierungskriterien ist von Interesse, wie lange die autorisierten Beratungsunternehmen bereits im aktuellen Förderprogramm und dessen Vorläufern aktiv sind. Wie Abbildung 3.3.24 zeigt, liegt im Datensatz eine gute Mischung vor von    



in diesem Sinne „Anfängern“, die gerade erst dazu gekommen sind (4 Prozent), solchen, die im Laufe der aktuellen Förderrichtlinie endgültig autorisiert wurden (43 Prozent), diejenigen, die bereits im Vorläuferprogramm dabei waren (24 Prozent) und den „Alteingesessenen“ Beratungsunternehmen (29 Prozent), die schon in den „Vorvorläuferprogrammen“ tätig waren.



Abb. 3.3.24: „Lebensalter“ der Beratungsunternehmen (n=49) weniger als einem Jahr 4% seit mehr als fünf Jahren 29%



zwischen einem und drei Jahren 43%



zwischen drei und fünf Jahren 24%



Die Abbildung 3.3.25 verdeutlicht, dass 70 Prozent der Beratungsunternehmen aus eigenem Antrieb einen Autorisierungsantrag gestellt haben, 12 Prozent vom Projektträger VDI/VDE-IT bzw. vom BMWi angesprochen wurden, 4 Prozent durch die Mitgliedschaft in einer Organisation wie zum Beispiel dem DTi oder einem Fachverband in Kontakt mit dem Förderprogramm kamen und 12 Prozent über RKW-Landesgesellschaften oder die Effizienzagentur NRW (EFA NRW) im Modul „go-effizient“ aktiv werden konnten. Es bleibt auch hier festzustellen, dass kein autorisiertes Beratungsunternehmen angibt, auf Grund der Aktivitäten des Programmbotschafters „Gesellschaft für Bildung und Beruf (GBB)“ eine Autorisierung angestrebt zu haben. Abb. 3.3.25: Impuls für die Autorisierung (n=49)
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Die Autorisierungskriterien Die Autorisierungskriterien werden von den im Modul „go-effizient“ autorisierten Beratungsunternehmen weitestgehend als angemessen empfunden (vgl. Abbildung 3.3.26). Abb. 3.3.26: Die Autorisierungskriterien (n=48)
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Auffällig ist aber der geringere Grad der Zustimmung im Vergleich zum Modul „go-innovativ“. So lehnen 31 Prozent der Beratungsunternehmen das Kriterium „Kritische Größe“ in der aktuellen Form ab. Da in den vergangenen drei Jahren knapp die Hälfte der im Datensatz enthaltenen Beratungsunternehmen unter Anwendung der neuen Kriterien autorisiert wurde, ergab sich die Frage, wie sich diese Gruppe durch die Nutzung des Förderprogramms entwickeln konnte. Die Abbildung 3.3.27 visualisiert:



Abb. 3.3.27: Entwicklung der „jungen“ Beratungsunternehmen (n=34)
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94 Prozent der in den vergangenen drei Jahren autorisierten Beratungsunternehmen wollen ihr Engagement im Modul „go-effizient“ fortsetzen. 76 Prozent von ihnen konnten ihr Beratungsportfolio durch die Autorisierung erweitern und 36 Prozent konnten dadurch ein neues Geschäftsfeld aufbauen. 12 Prozent von ihnen bejahen, dass sie durch „go-effizient“ ihre Existenz sichern konnten. Dies kann positiv bewertet werden, da sich Beratungsunternehmen nicht auf die Umsetzung von Förderprogrammen fokussieren sollten, deren Laufzeit in der Regel begrenzt ist. Und: 62 Prozent weisen die Möglichkeit der Neueinstellung von Beratern durch ihr Engagement in „go-effizient“ zurück.



Es bleibt festzustellen: Das Stimmungsbild bei den seit dem Inkrafttreten der Förderrichtlinie neu autorisierten Beratungsunternehmen ist im Modul „go-effizient“ schon spürbar schlechter als bei den im Modul „go-innovativ“ autorisierten Beratungsunternehmen.



Stärken der autorisierten Beratungsunternehmen In beiden Modulen wurden die autorisierten Beratungsunternehmen von uns um eine Selbsteinschätzung ihrer Stärken gebeten. Sicherlich sind solche Einschätzungen immer auch mit Vorsicht zu interpretieren. Der Abbildung 3.3.28 ist zu entnehmen, dass die Eigenwahrnehmung den Autorisierungskriterien in etwa entspricht. Es ist aber festzustellen, dass im Vergleich zu den Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ die Kenntnis der aktuellen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten von FuE-Projekten jeweils etwas schwächer eingeschätzt wird. Im Vordergrund stehen, wie in der Förderrichtlinie vorgesehen, die konkrete technische Beratung anhand von Methoden und Instrumenten sowie die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen, wie zum Beispiel der konkreten Investitionsmaßnahmen.



Abb. 3.3.28: Stärken der Beratungsunternehmen (n=48)
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Die Schulungen Die Teilnahme an den von den Projektträgern angebotenen Schulungen gehört in beiden Modulen zu den bereits dargelegten Autorisierungskriterien. Die Resonanz seitens der Bera-
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ter ist durchgehend positiv. Über 97 Prozent empfinden die Schulungen in Hinsicht auf die Vermittlung von Kenntnissen zur Abwicklung der Förderung als gut bzw. sehr hilfreich. In diesem Modul sehen aber noch mehr Berater, nämlich 55 Prozent, in Hinsicht auf die Vermittlung von Fachwissen Verbesserungsbedarf (siehe Abbildung 3.3.29). Bedarf wird immer wieder in Hinsicht auf die Präsentation von mehr Praxisbeispielen und fachlichen Inhalten geäußert. Abb. 3.3.29: Schulungen der Projektträger (n=49)
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53 Prozent der Beratungsunternehmen meinen, dass die Schulungen kostenfrei sein sollten. 35 Prozent empfinden den aktuellen Beitrag in Höhe von 100 Euro angemessen. Vier Prozent wären sogar bereit, einen höheren Beitrag zu entrichten, und acht Prozent fänden eine degressive Staffelung für Berater aus einem Beratungshaus für sinnvoll.



Anbahnung neuer Beratungsverträge Betrachtet man die Relation von Beratungsfällen und die Anzahl der Beratungsunternehmen, dann erhält man einen Schnitt von 1,15 Innovationsgutscheinen pro Jahr je Beratungsunternehmen. Die Akquisition neuer Beratungsfälle ist im Modul „go-effizient“ also kein Selbstläufer. So empfindet lediglich die Hälfte (im Modul „go-innovativ“ sind es 71 Prozent, vgl. Abbildung 2.3.49) der autorisierten Beratungsunternehmen die Innovationsgutscheine als eine Unterstützung bei der Akquise von Kunden für die Beratung. Lediglich 31 Prozent vertreten die Meinung, dass sich solche Projekte nur dann lohnen, wenn sie im Anschluss zu weiteren Projekten führen. Dies sind 24 Prozentpunkte weniger als im Modul „go-innovativ“. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich im Modul „go-effizient“ eher um Projekte mit direkter Umsetzung als um Zukunftsprojekte handelt. Mit 41 Prozent (zum Vergleich: 49 Prozent im Modul „goinnovativ“) empfinden deutlich weniger als die Hälfte der Beratungsunternehmen den Akquiseaufwand als angemessen (vgl. Abbildung 3.3.30).
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Abb. 3.3.30: Akquisition neuer Beratungsverträge (n=48)
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Bevorzugte Instrumente zur Akquise von Beratungskunden sind (vgl. Abbildung 3.3.31) die direkte Ansprache von Multiplikatoren und Intermediären (89 Prozent), Vorträge (81 Prozent) auf und eigene Informationsveranstaltungen (64 Prozent) sowie die eigene Internetseite. 78 Prozent der Beratungsunternehmen sagen, dass Mailings gar keinen Erfolg haben und 64 Prozent bestätigen diese Einschätzung in Bezug auf Vorträge anlässlich von Informationsveranstaltungen (vgl. Abbildung 3.3.32). Auf Grund des hohen Aufwandes kommen eigene Informationsveranstaltungen nicht für alle Beratungsunternehmen in Frage, in noch deutlicherem Maß gilt dies wiederum für einen Newsletter. Abb. 3.3.31: Instrumente zur Akquise von Beratungskunden (n=47, Mehrfachnennungen möglich)
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Abb. 3.3.32: Erfolg der Akquiseinstrumente (n=47)
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In diesem Zusammenhang haben wir die Berater um Einschätzungen der Hilfen und Hemmnissen bei der Akquise gefragt. Die Abbildung 3.3.33 illustriert folgendes Ergebnis:



Abb. 3.3.33: Hilfen und Hemmnisse bei der Akquise von Beratungskunden (n=54)
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An erster Stelle steht mit 90 Prozent (addiert über die Kategorien „sehr hilfreich“ und „hilfreich“) das Label „in go-effizient autorisierter Berater“. An zweiter Stelle folgen mit 79 Prozent in den beiden Kategorien die Informationsmaterialien des Projektträgers/BMWi.
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Knapp dahinter folgen an dritter Stelle mit 77 Prozent das „Instrument“ Gutschein und an vierter Stelle mit 71 Prozent die Einheitlichkeit der Förderquote. Mit 54 Prozent liegt an fünfter Stelle die Möglichkeit der Vorabprüfung, so dass man sicherer in das Beratungsprojekt gehen kann. Aber: Die geringste Unterstützung bieten wiederum die Zusammenfassung der Module „go-innovativ“ und „go-effizient“ zur Dachmarke „go-Inno“!



Im Unterschied zum Modul „go-innovativ“ ist die Anzahl der Förderfälle je Beratungsunternehmen im Modul „go-effizient“ wie bereits geschildert eher gering. Nach den Informationen seitens der Beratungsunternehmen haben sie im Durchschnitt in den drei Jahren 61.750 Euro an Zuschüssen für Potenzialanalysen erhalten. Der maximale Wert beträgt 416.620 Euro, der minimale 5.000 Euro. Die Abbildung 3.3.34 visualisiert, dass 78 Prozent der Beratungsunternehmen in die Kategorie bis 5 Potenzialanalysen, 12 Prozent in die Kategorie bis 10 Potenzialanalysen und sich die restlichen 10 Prozent auf die beiden Kategorien bis 20 bzw. bis 30 Potenzialanalysen verteilen.



Abb. 3.3.34: Potenzialanalysen je Beratungsunternehmen (n=49)
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Bei den Vertiefungsberatungen ergibt sich folgendes Bild: 1/3 der Beratungsunternehmen hat bislang noch gar keine Vertiefungsberatung durchgeführt, 56 Prozent fallen in die Kategorie bis fünf Vertiefungsberatungen und die verbleibenden 11 Prozent fallen in die Kategorie bis 10 Vertiefungsberatungen. Dabei wurden die auf mehrere Innnovationsgutscheine aufgeteilten Vertiefungsberatungen mitgezählt. Die Anzahl der Kunden für diese Leistungsstufe fällt also noch geringer aus. Im Durchschnitt erhielten diejenigen Beratungsunternehmen, die Vertiefungsberatungen durchführten, Zuschüsse in Höhe von 58.500 Euro, maximal 306.437 Euro und im Minimum 8.000 Euro.



Beratungsklientel Durchschnittlich beträgt der Anteil der Kunden, die von den autorisierten Beratungsunternehmen aktiv akquiriert werden, über 87 Prozent. Von 27 Beratungsunternehmen erhielten wir die Antwort, dass sie ihre Kunden ausschließlich selbst akquirieren. Sechs Prozent (und damit 7 Prozentpunkte weniger als im Modul „go-innovativ“) der Beratungskunden fragen auf Grund der eingesetzten Akquiseinstrumente aktiv bei den Beratern nach, wiederum lediglich sieben Prozent finden über die Multiplikatoren (IHKs, HWKs, Wirtschaftsfördergesellschaf-
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ten) ihren Weg zu einem Innovationsgutschein im Modul „go-effizient“ (vgl. Abbildung 3.3.35). Abb. 3.3.35: Akquise der Beratungskunden (n=49)
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Durchschnittlich sind aus der Sicht der „BMWi-Innovationsgutscheine“ 70 Prozent der Beratungskunden „Neukunden“. Da sieben Prozent zuvor von den autorisierten Beratungsunternehmen in anderen Förderprogrammen begleitet wurden, beträgt die „echte“ Neukundenrate durchschnittlich erfreuliche 63 Prozent. Lediglich 23 Prozent sind „Stammkunden“, die mehrfach einen Innovationsgutschein im Modul „go-effizient“ oder eine Fördermöglichkeit in einem der Vorgängerprogramme nutzten.



Größe der beratenen Unternehmen Wir hatten in den beiden vorangegangenen Abschnitten für den vorliegenden Datensatz die Verteilung der beratenen Unternehmen nach der Unternehmensgröße beschrieben. In der Abbildung 3.3.36 ist die durchschnittliche Verteilung der beratenen Unternehmen aus der Sicht der autorisierten Beratungsunternehmen dargestellt. Hier sind nun beide Leistungsstufen zusammengefasst. Das Gros der Unternehmen liegt auch nach den Angaben der Berater in den Klassen bis 100 Mitarbeitern. Etwas über 1/3 der beratenen Unternehmen sind größere KMU und acht Prozent fallen in die Ausnahmefälle über 250 Mitarbeitende. Abb. 3.3.36: Unternehmensgröße der Beratungskunden (nach Beschäftigte, n=49)



5% 1 - 10



8%



10 - 50



27%



32%



50 - 100 100 - 250



28%



250 - 1.000



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 123



Inhalt der Beratungsprojekte Beratungen im Modul „go-effizient“ dienen der Ermittlung von Materialeffizienz- bzw. Rohstoffeffizienzpotenzialen und der direkten Umsetzung von Maßnahmen sowie der Veranlassung von Investitionen. Immerhin geben die Berater für 1/3 der Projekte zusätzliche Inhalte an, nämlich mit 11 Prozent die Optimierung der Nutzung der Produkte beim Kunden, mit 15 Prozent die Neugestaltung des Produktes und sieben Prozent neue Recycling-Aktivitäten (vgl. Abbildung 3.3.37).



Abb. 3.3.37: Inhalt der Beratungsprojekte (n=49)
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Rentable Steigerung der Rohstoff-/Materialeffizienz bei der Prozessgestaltung



15% Rentable Steigerung der Rohstoff-/Materialeffizienz bei der Nutzung der Produkte beim Kunden



11% 67%



Ermittlung des Rohstoff-/Materialeinsparpotenzials durch die Neugestaltung des Produktes Beratung zur Einführung neuer oder Verbesserung bestehender Recycling-Aktivitäten



Das Netzwerk der „go-effizient“-Berater In den vergangenen Jahren ist durch verschiedene Aktionen seitens der Projektträger und des BMWi zwischen den autorisierten Beratungsunternehmen und Beratern ein kooperatives Netzwerk entstanden. Es hat im Modul „go-effizient“ jedoch nicht die gleiche „Dichte“ wie im Modul „go-innovativ“. So kennen die Berater im Durchschnitt lediglich vier Prozent ihrer Kollegen so gut, dass sie deren Beratungs-Know-how einschätzen können. Bei ungefähr 300 in den autorisierten Beratungsunternehmen tätigen Beratern sind das hochgerechnet 12 Personen. Lediglich knapp 37 Prozent (im Modul „go-innovativ“ sind es 74 Prozent) der Berater kennen die Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung (AG QS). 16 Prozent der antwortenden Beratungsunternehmen haben darin mitgewirkt. Für das Modul „go-effizient“ kann man ableiten (vgl. Abbildung 3.3.38), dass die Entwicklung und Umsetzung eines einheitlichen Qualitätskodex für die Durchführung der Beratungen noch nicht vollständig erfolgreich war. 20 Prozent der antwortenden Beratungsunternehmen verneinen ganz klar den Einsatz im Beratungsalltag, obwohl sie nach den Autorisierungskriterien darauf verpflichtet werden. 50 Prozent und damit doppelt so viele wie im Modul „goinnovativ“ der Beratungsunternehmen sehen keinen Beitrag der AG QS zur Netzwerkbildung. Die AG QS wird also von den Beratern im Modul „go-effizient“ schon deutlich schlechter bewertet.
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Abb. 3.3.38: Wirkungen der AG QS (n=20)
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Den größten Nutzen gewinnen die Berater durch den gegenseitigen Erfahrungsaustausch und bei der Suche nach externen Sachverständigen. In den anderen Kategorien wird das Netzwerk eher als irrelevant oder unnötig empfunden (vgl. Abbildung 3.3.39).



Abb. 3.3.39: Nutzen aus den Kontakten zu anderen Beratern (n=46)
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Der jährlich vom Projektträger und BMWi organisierte Erfahrungsaustausch der autorisierten Beratungsunternehmen wird seitens der Berater (im Vergleich zum Modul „go-innovativ“ etwas schlechter, aber dennoch) positiv bewertet (vgl. Abbildung 3.3.40):    



74 Prozent (summiert über „trifft voll und ganz zu“ und „trifft zu“) der Berater votieren für eine Fortsetzung des Erfahrungsaustauschs. 72 Prozent von ihnen äußern sich positiv zu der Möglichkeit, mit den beim Projektträger handelnden Personen persönlich in Kontakt zu kommen. Die Aufmerksamkeit der Politik für „go-Inno“ sowie der Informationsgehalt der Veranstaltung wird allerdings von weniger als der Hälfte der Berater positiv bewertet. 28 Prozent der antwortenden Beratungsunternehmen verneinen, regelmäßig an dem Event teilgenommen zu haben bzw. dass ihr Beratungsunternehmen dort vertreten war.
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Abb. 3.3.40: Bewertung des Erfahrungsaustauschs (n=49)
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Der Beratungsprozess Wenn nicht alle Berater den Qualitätskodex aktiv umsetzen, dann stellt sich umso mehr die Frage, wie die Beratungsqualität gesichert wird. Mit vier Fragen haben wir analysiert, wie der Beratungsprozess in „go-Inno“ abläuft, welche Instrumente eingesetzt werden und wie die Beratungsqualität aus der Sicht der Leistungserbringer noch weiter verbessert werden kann. Anhand folgender Ergebnisse zu der Frage, welche Inhalte zu Beginn des Beratungsprojektes mit dem Beratungskunden festgelegt werden, bestätigen die Berater sich selbst ein professionelles Vorgehen (vgl. Abbildung 3.3.41):    



Mit 94 Prozent (jeweils summiert über „sehr häufig“ und „häufig“) steht der inhaltliche Ablauf des Projektes an erster Stelle bei der Beauftragung der Beratung. An zweiter Stelle folgt mit 92 Prozent der Zeitbedarf für die Beratung. Knapp dahinter folgt mit 86 Prozent das Gesamtvolumen des Beratungsprojektes. Hohe Priorität genießt auch die Festlegung der Verantwortlichkeiten beim Kunden mit 84 Prozent.



Abb. 3.3.41: Aspekte zu Beginn eines Beratungsauftrags (n=49)
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Ein wichtiger Faktor sind die Instrumente und Methoden, die von den Beratern in den Beratungsprojekten eingesetzt werden (vgl. Abbildung 3.3.42). Die Anwendung der Stoffstromanalyse wird in der Förderrichtlinie vorgeschrieben und daher fast immer eingesetzt. Da die Einsparpotenziale sehr häufig nur durch Investitionen erzielt werden können, spielt die Investitionsrechnung mit 70 Prozent (summiert über die Kategorien „sehr häufig“ und „häufig“ erwartungsgemäß eine große Rolle. Ein weiterer Ansatz, der Verwendung findet, ist „Design to cost“. Nicht durchgesetzt haben sich in den „go-effizient“-Beratungen bislang die Materialflusskostenrechnung und der PIUS-Check.



Abb. 3.3.42: Instrumente und Methoden in go-effizient-Beratungen (n=49)
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Seit Ende des Jahres 2012 stellt die FhG Projektgruppe Prozessinnovation an der Universität Bayreuth eine im Auftrag des BMWi entwickelte Methodenmatrix zur Ermittlung von Materialeffizienz- und Rohstoffeffizienzpotenzialen zur Verfügung. Daher haben wir die Berater gefragt, ob sie diese Matrix kennen und anwenden. Die Abbildung 3.3.43 visualisiert:    



84 Prozent der autorisierten Beratungsunternehmen haben Kenntnis von der Existenz der Methodenmatrix. 31 Prozent der autorisierten Beratungsunternehmen benutzen sie jedoch gar nicht. 59 Prozent empfinden die Methodenmatrix als gut und wenden gelegentlich Methoden daraus an. Lediglich 12 Prozent haben sie als Standard in ihren Beratungsprozess aufgenommen.
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Abb. 3.3.43: Die Methodenmatrix (n=49, Mehrfachnennungen möglich)
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Bei den Ansätzen für eine weitere Verbesserung der Beratungsqualität halten knapp 2/3 der Berater Weiterbildungsangebote für sinnvoll. Den Ausbau der Nutzung standardisierter Tools finden immerhin noch 47 Prozent der Berater für geeignet. Regelmäßige Peer-Reviews mit anderen autorisierten Beratungsunternehmen fänden 71 Prozent mindestens „o.k.“, aber sicherlich ist es nicht (wie wiederum die obigen Ergebnisse zur Vernetzung der Berater untereinander zeigen) das Mittel der ersten Wahl (vgl. Abbildung 3.3.44).



Abb. 3.3.44: Ansätze zur Verbesserung der Beratungsqualität (n=49)
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Wirksamkeit und Administration Da die beratenen Unternehmen im Modul „go-effizient“ nicht direkt befragt werden konnten, haben wir an ihrer Stelle die autorisierten Beratungsunternehmen nach den typischen Umsetzungshemmnissen befragt. Die Abbildung 3.3.45 gibt die Einschätzungen wider: 



  



An allererster Stelle steht mit 79 Prozent (jeweils summiert über „sehr häufig“ und „häufig“) das immer wieder genannte „Tagesgeschäft“ in den beratenen Firmen, das von der Durchführung strategisch wichtiger Maßnahmen abhält. Dazu ergänzend werden häufig Probleme beim internen Projektmanagement (54 Prozent) und ein hoher Organisationsaufwand (27 Prozent) gesehen. Mit 44 Prozent wird fehlendes Know-how bei den Unternehmen doch überraschend häufig als Umsetzungsproblem benannt. Die Erschließung des Marktpotenzials, zu lange Amortisationszeiten oder zu hohe Investitionskosten werden mit jeweils knapp 60 Prozent nicht als wesentliches Umsetzungshemmnis angegeben.



Das bestätigen die in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Berechnungen, nach denen sich für die Mehrheit der begünstigten Unternehmen der Innovationsgutschein nach einem Jahr finanziell positiv ausgewirkt hat.



Abb. 3.3.45: Hemmnisse bei der Umsetzung von Beratungsergebnissen (n=48) zu viel Tagesgeschäft beim beratenen Unternehmen Lange Genehmigungszeiten (Tests, Zulassungen)
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Neben den Umsetzungshemmnissen haben wir den Beratern einen umfassenden Zielkatalog vorgelegt und sie um Angaben gebeten, welche sie davon in den relevanten Beratungsprojekten in der Regel erreicht haben. Die Abbildung 3.3.46 visualisiert folgendes Ergebnis: 







An erster Stelle steht mit einem sehr hohen Prozentanteil, nämlich 98 Prozent (summiert wieder jeweils über die Kategorien „sehr häufig“ und „häufig“) die Realisierung von Kosteneinsparungen. Damit verbunden ist mit 96 Prozent die Erhöhung der Produktivität, mit 82 Prozent die Verbesserung der Ertragslage und mit 86 Prozent die Optimierung der Fertigungsqualität.
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Mit einem Wert von 61 Prozent folgt die Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens und mit knapp 60 Prozent die Vermeidung von Fehlinvestitionen und die Durchführung geeigneter Zukunftsinvestitionen. Mit knapp 50 Prozent spielt auch die Verbesserung der technologischen Wissensbasis eine nicht zu vernachlässigende Rolle. In weitaus weniger Fällen ist die Fortsetzung des Projektes relevant, weder in Form einer Vertiefungsberatung (38 Prozent) oder eines anderen geförderten (20 Prozent) oder ungeförderten Projektes (32 Prozent) oder auch in Eigenregie (32 Prozent). Während ein Umsatzwachstum bei 26 Prozent der Unternehmen erzielt wurde, konnte mit 14 Prozent ein Zuwachs der Beschäftigung wirklich nur in wenigen Fällen erreicht werden.



Abb. 3.3.46: Erreichte Ziele von go-effizient-Projekten (n=48) 14%
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Das KMU nimmt Zukunftsinvestitonen vor.
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Das KMU kann seine Fertigungsqualität verbessern.
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In den konzeptionellen Grundlagen (Kapitel 1, Abschnitt 1.1) hatten wir das Modell des Reifegrades formuliert, um die „management additionality“ geeignet erfassen zu können. Anhand der Einschätzung der Berater kommt man zu folgendem Ergebnis (vgl. Abbildung 3.3.47): Bei der Potenzialanalyse werden eher „Anfänger“ (44 Prozent) und „Fortgeschrittene“ (32 Prozent) beraten. „Routiniers“ und „Experten“ machen 24 Prozent aus.
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Abb. 3.3.47: Entwicklung des Reifegrads (n=49)



Mit der Potenzialanalyse hat sich das beratene Unternehmen erstmals mit seinen Einsparpotenzialen in Hinsicht auf Material und Rohstoffe befasst.
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Mit der Potenzialanalyse konnte das beratene Unternehmen erste Aktivitäten zum Aufbau eines strukturierten Ressourcenmanagements durchführen. Es hat die Notwendigkeit erkannt, dieses Thema permanent zu verfolgen. Es setzt die empfohlenen Maßnahmen um. Darüber hinaus konnten wir erreichen, dass Ressourcenmanagement nun fester Bestandteil der Unternehmenskultur auf allen Ebenen und im Bewusstsein aller Mitarbeitenden verankert ist. Vorhandene relevante Zertifizierungen werden gelebt und … In dem beratenen Unternehmen liegt nun ein unternehmensweites Ressourcenmanagement vor. Die Führung hat sich dazu eindeutig commitet. Es konnten relevante Zertifizierungen (EMAS, EcoStep, ISO 14001) erlangt werden. Die (neuen) VDI-Richtlinien …



Bei den Vertiefungsberatungen verschiebt sich dieses Verhältnis auf Grund der zwingend zuvor durchgeführten Potenzialanalyse und den daraus resultierenden Lerneffekten: „Anfänger“ haben dort nur noch einen Anteil von acht Prozent, „Fortgeschrittene“ von 31 Prozent, „Routiniers“ von 36 Prozent und „Experten“ von 26 Prozent. Die Einführung des Systems der Innovationsgutscheine war auch im Modul „go-effizient“ mit der Erwartung verbunden, dass der administrative Aufwand für die Durchführung der Beratungsprojekte sowohl beim Projektträger VDI/VDE-IT (und der entsprechenden Nachfolger) als auch bei den autorisierten Beratungsunternehmen als Zuwendungsempfänger (die beratenen Unternehmen sind die Begünstigten) deutlich sinkt. Die Abbildung 3.3.48 visualisiert das Ergebnis der Einschätzung des Verwaltungsaufwandes durch die Berater, der in einem wesentlichen Punkt von denen im Modul „go-innovativ“ abweicht. Mit 44 Prozent der Berater empfinden doppelt so viele den Aufwand für die Projektdokumentation bzw. den Verwendungsnachweis als zu hoch. Immerhin 23 Prozent kommen zu dieser Einschätzung bezüglich der Autorisierung. Den Aufwand für die Vorabprüfung der Förderfähigkeit wird von 11 Prozent der Berater als zu hoch empfunden.
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Abb. 3.3.48: Administrativer Aufwand aus der Sicht der Beratungsunternehmen (n=47)
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Die Internetseite www.innoberatung.de ist ein zentrales Kommunikationsinstrument für das Programm „go-Inno“. Bei den Beratern findet sie zum Teil eine positive Bewertung. So wird sie von 87 Prozent der Berater als übersichtlich und verständlich empfunden. Den Newsletter finden 83 Prozent für gut bzw. mindestens „o.k.“. Es gibt jedoch auch Kritik: 21 Prozent kritisieren die dort publizierten Praxisbeispiele, 19 Prozent meinen, dass potenzielle Beratungskunden dort nicht alle relevanten Informationen finden und mit 29 Prozent räumen doch recht viele ein, die Internetseite nicht regelmäßig zu nutzen.



Abb. 3.3.49: Die Internetseite www.inno-beratung.de aus der Sicht der Beratungsunternehmen (n=46)
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Zufriedenheit der Berater mit dem Programm In diesem Abschnitt stehen die autorisierten Beratungsunternehmen im Fokus. Wie zufrieden sind sie nun mit dem Modul „go-effizient“. Auf Grund der Befragung ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abbildung 3.3.50): 



Mit 98 Prozent findet die Regelung, Vertiefungsberatungen im mehreren Abschnitten durchführen zu können, sehr großen Zuspruch.
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 Mit 91 Prozent findet es eine überwältigende Mehrheit gut, dass man „go-effizient“ auch für das Thema Energieeffizienz einsetzen kann. Gleiches gilt für die Ausweitung auf das Thema Recycling.  Auch wenn externe Sachverständige kaum eingesetzt werden, begrüßen 80 Prozent diese Regelung.  86 Prozent der Berater sind mit den Auskünften und 79 Prozent mit der Erreichbarkeit des Projektträgers zufrieden.  Aber: Ernst zu nehmen ist die Kritik von knapp 50 Prozent der Berater, dass die Bearbeitung der Verwendungsnachweise und die Auszahlung der Zuwendungen seitens des Projektträgers einen zu langen Zeitraum in Anspruch nimmt.



Abb. 3.3.50: Zufriedenheit der Berater (n=48) Zuverlässigkeit der Auskünfte des PT VDI/VDE-IT
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96 Prozent der autorisierten Berater halten die Aufteilung auf die beiden Leistungsstufen „Potenzialanalyse“ und „Vertiefungsberatung“ für sinnvoll. Lediglich sechs Prozent empfinden die maximal mögliche Förderung in Höhe von 17.000 Euro als zu gering. Die maximal mögliche Förderung bei der Vertiefungsberatung ist mit 80.000 Euro im Vergleich zum Modul „go-innovativ“ sehr hoch, auch wenn man den jeweiligen Zuschuss für die Potenzialanalyse in Abzug bringen muss. Für knapp 69 Prozent der Berater ist diese Höhe angemessen. Immerhin 25 Prozent melden, dass diese Höhe oft nicht ausgeschöpft wird, lediglich sechs Prozent wünschen auch hier eine noch höhere Wertgrenze des Gutscheins.



Projektadditionalität Diesen Abschnitt abschließend wird die Projektadditionalität der go-effizient-Beratungen analysiert (vgl. Abbildung 3.3.51). Dafür haben wir um eine Einschätzung bezüglich der letzten von dem befragten autorisierten Beratungsunternehmen durchgeführten Potenzialanalyse gebeten. Lediglich sechs Prozent geben an, dass das Beratungsprojekt in gleicher Weise realisiert worden wäre. 14 Prozent bescheinigen den Innovationsgutscheinen eine Beschleunigung des Projektes. 55 Prozent der Berater sehen eine „scale additionality“, das heißt dass
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die Förderung einen größeren Umfang des Projektes ermöglichte und 57 Prozent der Berater sagen, dass das Projekt nur auf Grund des BMWi-Innovationsgutscheins beauftragt wurde, was eine reine Projektadditionalität bedeutet. Abb. 3.3.51: Projektadditionalität (n=49, Mehrfachnennungen möglich)
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3.3.4 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN Einführung Der Bundesrechnungshof (BRH) hat in seinen Bemerkungen 2014 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes (BT-Drucksache 18/3300, Randnummer 24) die Zuwendungen beim Fördermodul „go-effizient“ in der aktuellen Form als „nicht notwendig und nicht wirtschaftlich“ eingestuft. Es wird kritisiert, dass die erzielbaren Kostenvorteile in nahezu allen Fällen das gesamte Beratungshonorar (also die Summe aus Eigenbeteiligung und Zuwendung) übersteigen. Grundlage dieser Feststellung ist eine Erhebung von 94 Beratungsfällen durch den BRH, die im Zeitraum September 2011 bis Februar 2013 ausgezahlt wurden. Für diese Förderfälle hat der BRH den in den beiden vorangegangenen Abschnitten definierten DBoF1, also den Deckungsbeitrag ohne Förderung 1 (DBoF1) = Jährliche Ersparnis – Beratungsvolumen berechnet. Im Ergebnis war er in 91 Prozent der Fälle positiv. In dem von uns vor Ort im Rahmen einer Vollerhebung generiertem Datensatz für die von August 2011 bis Ende Juli 2014 ausgezahlten Gutscheine haben wir für diesen Wert berechnet:   



94,59 Prozent bei den Potenzialanalysen, 87 Prozent bei den Vertiefungsberatungen 91,96 Prozent aggregiert für beide Leistungsstufen



Das vom BRH festgestellte Ergebnis ist also keine Ausnahmeerscheinung, sondern findet sich fast identisch in dem um den Zeitraum März 2013 bis Juli 2014 (17 Monate) erweiterten Datensatz. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses des deutschen Bundestages hat sich im Februar 2015 der Sichtweise des BRH angeschlossen. Für die nun anstehenden Veränderungen haben wir daher einige Vorschläge entwickelt. Sie basieren zum Teil auf einer Expertenrunde, zu der das BMWi für den 12. Mai 2015 eingeladen hatte (Teilnehmer siehe Anhang G).



Handlungsempfehlungen



1. Das Programmmodul „go-effizient“ ist prinzipiell fortzusetzen: In den vergangenen Jahren hat das BMWi mit den Innovationsgutscheinen ein erfolgreiches Fördersystem etabliert, das sich an den Bedürfnissen der kleinen und mittleren Unternehmen orientiert und daher zunehmend erfolgreich wird. Die mit der Umstellung des Systems verbundenen Anlaufschwierigkeiten konnten zwischenzeitlich überwunden werden. Es fand ein zu beachtender Aufwuchs der Förderfälle statt. Es ist zum Ende des Betrachtungszeitraums gelungen, den bürokratischen Aufwand und die Projektträgerkosten (jedenfalls soweit uns Daten dazu zur Verfügung standen) nahezu auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Von Seiten der Beteiligten, nämlich den beratenen Unternehmen und den autorisierten Beratungsunternehmen, erfährt das Fördermodul eine gute Resonanz.
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Ein Kreditmodell (bedingt oder unbedingt vom beratenen Unternehmen rückzahlbarer Zuschuss) würde dieser Entwicklung zuwiderlaufen. Zum einen ist nicht zu erwarten, dass die beratenen Unternehmen daran Interesse hätten, und dass die autorisierten Beratungsunternehmen bereit sind, weitere Risiken aus den Beratungsfällen auf sich zu nehmen. Denn als Zuwendungsempfänger wären prinzipiell sie und nicht die begünstigten Unternehmen in der Erstattungspflicht einschließlich einer zu berücksichtigenden Verzinsung. Das Risiko der Erstattung seitens der begünstigten Unternehmen, also ihrer Kunden, trügen voraussichtlich sie. Zum anderen würden durch den zusätzlichen Verwaltungsprozess die Projektträgerkosten wieder deutlich ansteigen. Ein zu beachtender Aspekt ist auch folgendes: Die Einsparungen von Material und Rohstoffen sind nicht leicht zu erfassen. Denn dabei handelt es sich um eine Vielzahl unterschiedlichster Stoffe, die starken Preisschwankungen unterliegen. In der Konsequenz handelt es sich oft um grobe Schätzungen, die nach unserer Wahrnehmung der Beratungsberichte in den Förderakten durchaus recht unpräzise sein können. Die große Streuung der jährlichen Ersparnis und in Einzelfällen für kleine Unternehmen utopisch hohe Investitionssummen, die sich erst in 10 Jahren amortisieren würden, sind ein Indiz dafür. Insofern wäre damit zu rechnen, dass im Falle eines rückzahlbaren Zuschusses die erwartete jährliche Ersparnis von Seiten der Beratungsunternehmen und den begünstigten Unternehmen „unterschätzt“ würde, um eine Rückzahlung der Zuwendung zu reduzieren bzw. vollständig zu vermeiden. Das Tor für Mitnahmeeffekte könnte sich im Falle der vom BRH empfohlenen Regelung an dieser Stelle weit öffnen.



2. Das Autorisierungssystem für die Beratungsunternehmen ist beizubehalten: Wir können nur wiederholen: Das Autorisierungssystem für die im Programm tätigen Beratungsunternehmen ist erfolgreich und sollte daher in der heutigen Form beibehalten werden. Um die Handhabbarkeit für den / die Projektträger zu gewährleisten, schlagen wir für beide Module vor, die Anzahl der autorisierten Beratungsunternehmen auf eine angemessene Größe je Modul zu beschränken. „Angemessen“ bedeutet in diesem Zusammenhang analog zum Modul go-innovativ, dass die notwendige regionale Abdeckung und ein hinreichender Wettbewerb zwischen den autorisierten Beratungsunternehmen gewährleistet ist, es zugleich aber nach wie vor möglich sein sollte, e) ein Netzwerk der autorisierten Beratungsunternehmen zu pflegen, f) die Qualität der Beratungsleistungen zu sichern, g) bei begrenzter Fördersumme den autorisierten Beratungsunternehmen ein attraktives Geschäftsfeld zu bieten und h) die Exklusivität der Beratungsleistungen bzw. des Siegels „go-Inno-Berater“ zu erhalten. Bezüglich des Moduls „go-effizient“ empfehlen wir allerdings, die fachlichen Schulungen zu intensivieren und die autorisierten Beratungsunternehmen noch stärker als bislang auf die Einhaltung des Qualitätskodex zu verpflichten.
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3. Das Förderprogramm könnte im Handwerk noch stärker verbreitet werden: Analog zum Modul „go-innovativ“ empfehlen wir, Maßnahmen für eine stärkere Verbreitung des Fördermoduls „go-effizient“ im Handwerk zu ergreifen. Die schon angeführten BITs sind dazu aus unserer Sicht eine geeignete Zielgruppe.



4. Die Leistungsstufen im Modul „go-effizient“ sind zu modifizieren: Die Potenzialanalyse hat sich als Eingangsstufe in die Beratung zu Effizienzthemen in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen. Daher sollte sie als „Erst- bzw. Impulsberatung“ weiterhin angeboten werden. Es sollte sich dabei aber tatsächlich um eine Kurzberatung handeln mit einem von der Größe oder der absoluten Höhe der Materialkosten des zu beratenen Unternehmens abhängigem Umfang der förderfähigen Tagewerke (siehe Tabelle 3.3.7). Es sollte möglich sein, mehrere Kurzberatungen zu den unterschiedlichen Themen von „goeffizient“ (Prozesse, Produkte und Recycling) einzulösen. Über die Anzahl der förderfähigen Tagewerke wäre es möglich, bisher in geringerem Umfang aufgegriffene, politisch wichtige Themen wie die ressourceneffiziente Produktgestaltung und das Recycling mit stärkeren Anreizen zu versehen (vgl. Tabelle 3.3.7). Tab. 3.3.7: Vorschlag förderfähige Tagewerke in Potenzialanalyse „go-effizient“



Beschäftigte Förderfähige TW Themen Förderfähige TW



bis 10 3 Prozessoptimierung 5



10 bis 50 5



50 bis 100 7



Produktgestaltung 7



100 bis 250 9 Recycling 9



Die Leistungsstufe 2 (bislang Vertiefungsberatung) ist völlig neu zu gestalten. Eine über die Kurzberatung hinausgehende Beratung ist angesichts der vom BRH festgestellten Sachlage nur vertretbar, wenn darin besondere Aspekte und Elemente enthalten sind. Eine Möglichkeit wäre die Förderung von Gruppenberatungen kleiner und mittlerer Unternehmen auf gleicher Wertschöpfungsstufe, die besonders innovative und risikoreiche Projektinhalte aufgreifen und damit Modellcharakter haben. Eine ergänzende Form könnten Verbundberatungen von kleinen und mittleren Unternehmen sein, die in einer Wertschöpfungskette auf verschiedenen Stufen stehen (also in Zulieferbeziehungen). Das hätte per se schon Modellcharakter, da die Zusammenstellung eines solchen Verbunds komplex und recht aufwendig ist. Voraussetzung sollten in diesem Fall individuell bei den Verbundpartnern im Vorfeld durchgeführte Kurzberatungen (Potenzialanalysen) sein, durch die die Themen und Potenziale für eine Verbundberatung ausgelotet werden. Die Anzahl der Unternehmen sollte zwischen drei und fünf liegen. Eine größere Anzahl an Unternehmen wäre schon eher eine Netzwerkförderung, die bereits durch andere aktuelle Förderprogramme des BMWi bzw. BMUB adressiert wird. Zudem sollte der Zeitraum für Verbundberatungen auf 18 Monate (maximal 24 Monate) begrenzt sein. Sowohl für die Gruppenberatungen als auch die Verbundberatungen wäre eine Veröffentlichungspflicht geeignet, um andere Unternehmen zu animieren, sich an gleichartigen Projek-
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ten zu beteiligen und ggf. schon aus der Veröffentlichung bei sich selbst Einsparpotenziale zu entdecken. In beiden Beratungsarten hätte das tätige Beratungsunternehmen neben der fachlichen Aufgabe zusätzlich eine koordinierende Aufgabe, die bei der Anzahl der förderfähigen Tagewerke etc. zu berücksichtigen wäre. Charme hätte daher die Möglichkeit, wenn solche Beratungen von Teams aus Beratungsunternehmen durchgeführt werden könnten. Analog zum Beratungsinhalt „Projektmanagement“ im Modul „go-innovativ“ ist im Modul „goeffizient“ als „dritte“ Leistungsstufe denkbar, dass die demea-Berater als „Coach“ mit einigen Tagewerken pro Jahr für die zuvor „kurz“ beratenen Unternehmen tätig werden und diese langfristig über mehrere Jahre begleiten. Dann wäre gewährleistet, dass die in den Kurzberatungen erzielten Ergebnisse zur Umsetzung kommen und nicht durch das größte Hemmnis, das „Tagesgeschäft“, verloren gehen. Das Thema Energieeffizienz sollte im bisherigen Umfang (30 Prozent) förderfähig bleiben, weil es den Einstieg in die Ressourceneffizienzberatung erleichtert. Allerdings sollte der Anteil nicht weiter ausgedehnt werden, da das BMWi das Thema „Energieeffizienz“ bereits mit mehreren Förderprogrammen unterstützt. Der Tagewerksatz von 1.100 Euro sollte beibehalten werden. Die Förderung sollte wie bislang auf KMU nach der EU-Definition (weniger als 250 Beschäftigte) beschränkt bleiben. Wir empfehlen, die Neugestaltung der Förderung im Modul „go-effizient“ wegen der mit den vorgeschlagenen Handlungsoptionen verbundenen Unsicherheit durch eine geeignete Einrichtung wissenschaftlich begleiten zu lassen. Neben der systematischen Beobachtung und Erfassung der Wirkungen der Umstrukturierung wäre die Anfertigung der Veröffentlichungen der Ergebnisse aus den Gruppen- und Vertiefungsberatungen eine ergänzende Aufgabe. Dieses Vorgehen würde eine Objektivierung und zugleich eine einheitliche Form der Veröffentlichungen gewährleisten, ohne den beratenen Unternehmen und Beratungsunternehmen weitere Pflichtaufgaben aufzuerlegen. Die vom BRH vorgetragene Kritik und die Entscheidungen des Rechnungsprüfungsausschusses verlangen im Modul „go-effizient“ offensichtlich eine Anpassung des Fördersystems vor Auslauf der aktuellen Förderrichtlinie der „BMWi-Innovationsgutscheine“ im August 2016. Zu überlegen wäre aber, ob die anstehenden Veränderungen nicht besser mit einer umfassenden Neufassung der Richtlinie für beide Module gemeinsam im Sommer 2016 oder ggf. auch früher zu lösen sind, um letztlich die gleiche Laufzeit für beide Module zu erreichen. Ggf. besteht auch die Möglichkeit, die Ergebnisse des Modellversuchs „go-digital“ mit einfließen zu lassen, der die Nutzung von Beratungsgutscheinen für das Thema „Digitalisierung“ erprobt. Im Falle des Erfolgs des Modellversuchs wäre aus Sicht eines externen Evaluators (ohne Kenntnis ggf. vorhandener haushaltsrechtlicher oder anderer Limitierungen) eine neue umfassende Förderrichtlinie mit drei Modulen, nämlich „go-innovativ“, „go-effizient“ und „go-digital“ eine Überlegung wert.
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4



Programmbegleitende Maßnahmen



Das BMWi hat in den vergangenen Jahren mehrere Begleitmaßnahmen für „go-Inno“ bzw. die „BMWi-Innovationsgutscheine“ ins Leben gerufen und mit separaten Aufträgen finanziert. Im Folgenden greifen wir davon zwei relevante Aktivitäten auf. Dies ist zum einen die Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung (AG QS) und die Kommunikationskampagne der Gesellschaft für Bildung und Beruf. 4.1



DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT QUALITÄTSSICHERUNG



Zu Beginn der Förderrichtlinie im August 2011 gab es programmbedingt zwei getrennte Arbeitsgruppen zur Qualitätssicherung (AG QS), nämlich die „AG QS go-innovativ“ und die „AG QS go-effizient“. Anfang des Jahres 2013 wurden sie zu dem sogenannten „Quality Board“ zusammengeführt, in dem rund 40 Beratungsunternehmen ehrenamtlich mitwirkten. Die Abbildung 4.1.1 visualisiert das für das Quality Board entwickelte Modell.



Abb. 4.1.1: Das Quality Board in „go-Inno”



Gemeinsames Ziel aller Akteure war es, für die Beratungen in „go-Inno“ durchgängig einen hohen Qualitätsstandard zu realisieren und damit eine hohe Kundenzufriedenheit bei den beratenen Unternehmen zu erzielen. Zudem galt es, eine qualitativ ansprechende und zugleich praktikable Dokumentation der Beratungsergebnisse und des Beratungsverlaufs sicher zu stellen, so dass die bei den Projektträgern zur Verwendungsnachweisprüfung eingereichten Projektberichte und Unterlagen in geeigneter Art und Weise Auskunft über die Beratungsleistung und den Beratungserfolg geben sowie den administrativen Anforderungen entsprechen. Schwerpunkte der Aufgaben der AG QS waren daher:
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Überprüfung der Qualitätslage und Aufdeckung von Organisationsproblemen in den Beratungsunternehmen durch Audits und ggf. Crossaudits sowie die Entwicklung und den Einsatz von Kundenzufriedenheitsbögen Vermittlung von Erfahrungen in der Akquise von Beratungskunden für „go-Inno“ sowie Austausch von Methodenwissen im Beraternetzwerk Entwicklung, Umsetzung und ggf. Anpassung des Prozessmodells der Beratung an den Workflow der Projektträger sowie Ableitung von Empfehlungen an die Akteure im Programm zum Schwerpunkt Qualitätssicherung Entwicklung und Verabschiedung eines gemeinsamen Qualitätskodex für beide Module in „go-Inno“ Die Verfolgung der Qualitätslage über ein gemeinsam eingerichtetes Feedbacksystem. Die Ergebnisse wurden u. a. für die Argumentation gegenüber politischen Entscheidungsträgern und für die Erarbeitung von Empfehlungen gegenüber potenziellen Beratungskunden verwendet. Öffentlichkeitsarbeit durch die Programmpräsentation auf regionalen Veranstaltungen sowie generell die Unterstützung der Marktkommunikation



Die Kundenzufriedenheitsbögen Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit war im Vorläuferprogramm des Moduls „go-effizient“ schon ein im Beratungsverlauf standardisiert eingesetztes Instrument. Der eingesetzte Kundenzufriedenheitsbogen wies daher bereits in den Anfängen der BMWi-Innovationsgutscheine einen Rücklauf von 98 Prozent auf. Die Kundenzufriedenheitsbögen für das Modul „goinnovativ“ wurden erst im Jahr 2011 entwickelt und nach einer Testphase Anfang 2012 eingesetzt. Im sogenannten Qualitätsradar werden folgende vier Kategorien bzw. Fragekomplexe mit jeweils drei Unterfragen erfasst:    



Projektorganisation Projektbegleitende Kommunikation Externe Sicht und Ressourcenentlastung bzw. Kompetenz der Mitarbeitenden Gesamterfolg des Beratungsprojekts



In den von den Projektträgern für die Jahre 2012, 2013 und 2014 vorgelegten Jahresberichten zu den BMWi-Innovationsgutscheinen bestätigt die Analyse der Kundenzufriedenheitsbögen dem Programm eine sehr gute und stabile Qualitätslage. Die Rücklaufquoten der Kundenzufriedenheitsbögen weisen mit knapp 80 Prozent im Modul „go-innovativ“ bzw. sogar über 95 Prozent im Modul „go-effizient“ sehr hohe Werte auf. Im Modul „go-innovativ“ liegt der geringste Wert auf einer vierstufigen Skala mit dem Wert 4 für „sehr zufrieden“ bei 3,51 für die Kategorie „Gesamterfolg Beratungsprojekt“. Im Modul „go-effizient“ erreichen bis auf die Kategorie „Kompetenzgewinn“ alle Kategorien mit über 75 Prozent „sehr zufrieden“ ebenfalls beste Werte. Ein kleines Manko wird damit in beiden Modulen angesprochen: Der „Kompetenzgewinn der eigenen Mitarbeiterschaft“, damit sie zukünftig alleine und selbstständig Innovationsprojekte bzw. Projekte zur Verbesserung der Materialeffizienz durchführen können.
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Der Qualitätskodex Der gemeinsame Qualitätskodex bzw. die Vorgehensweise seiner Einführung wurde am 18./19. November 2013 auf der Jahresabschlussveranstaltung des Quality Boards in Gera einstimmig verabschiedet (zum Qualitätskodex siehe Anlage E). Die Arbeit der AG QS wurde im Jahr 2014 vom BMWi nicht mehr finanziert und daher nicht fortgesetzt. Die Projektträger EuroNorm, VDI/VDE-IT und DLR kommen im gemeinsamen Jahresbericht für das Jahr 2014 zu folgendem Ergebnis (Seite 23): „Die Zusammenführung der Qualitätssicherungsaspekte für beide Module ist gelungen und die wesentlichen Zielstellungen für die Arbeit der AG QS wurden vollumfänglich erfüllt“. 4.2



DIE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE EIB



Neben der Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung (AG QS) hat das BMWi eine zweite, die bundesweite Einführung der BMWi-Innovationsgutscheine unter der Dachmarke „go-Inno“ begleitende Maßnahme ergriffen. Hierbei handelte es sich um eine Kommunikationskampagne mit dem Ziel, „in den Regionen bei der mittelständischen Wirtschaft, relevanten Akteuren sowie Multiplikatoren zum einen das Bewusstsein für die Bedeutung von Innovationen und effizientem Umgang mit Ressourcen für ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit am Beispiel von Rohstoffen und Material zu schärfen und anhand praktischer Unternehmensbeispiele zu zeigen, wie dies im Unternehmensalltag umzusetzen ist“ (BMWi, 3/2012). Die Kampagne wurde als Dienstleistungsauftrag mit dem Titel „Effizienter und innovativer mit den Innovationsgutscheinen des BMWi (go-Inno)“ am 29. März 2012 ausgeschrieben. Im Ergebnis des Bieterverfahrens erhielt die Gesellschaft für Bildung und Beruf (GBB) den Auftrag zur Durchführung. In der Folge trug die Kampagne den Titel „EIB – Effizienz und Innovation im Betrieb – go-Inno“, abgekürzt EIB. Im vorliegenden Abschnitt beschreiben wir die Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete der Kommunikationskampagne auf Basis der Präsentation der GBB am 11. Dezember 2014 im BMWi sowie der von ihr dem BMWi vorgelegten Berichte (Zwischenbericht vom 30. April 2013 und Abschlussbericht vom 15. August 2014). Die GBB hat im Rahmen des Auftrags auch einzelne Medien und Instrumente entwickelt, deren Bewertung jedoch nicht Gegenstand des Evaluationsauftrags war. Letzteres trifft auch für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Kommunikationsmaßnahme zu, da sie nicht Teil des Projektträgerauftrags war. Die Gesellschaft für Bildung und Beruf Die GBB wurde bereits 1986 gegründet. Sie firmiert als eingetragener Verein (e. V.) und hat ihren Hauptsitz in Dortmund sowie weitere Niederlassungen in Berlin, Fröndenberg und Beijing (VR China). Ihre Aufgabe sieht die GBB in der „Gewährleistung praxisnaher und hoch qualifizierter Ausbildung in enger Kooperation mit Universitäten, berufsbildenden Einrichtungen und Unternehmen“. Sie ist zum einen ein „Full Service Dienstleister für das gesamte Spektrum der Aus- und Weiterbildung“ und bietet neben Workshops und Seminaren zu den Themen „Marketing/PR“, „Arbeitsmethoden und Arbeitstechniken“, „Gesundheit im Beruf“ und „Management“ individualisierte Qualifizierungskonzepte für Unternehmen an (vgl. dazu www.gbb-gruppe.de). Zum anderen ist die GBB in ihrem Geschäftsfeld „Forschung, Innovation und Kommunikation“ Projektnehmer von Landes- und Bundesministerien sowie von Projekten innerhalb der Programme der EU (z. B. Equal und Leonardo da Vinci). Seit über 20
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Jahren ist die GBB nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Eine Besonderheit ist ihre Spezialisierung auf den Asienpazifikraum, welche jedoch für die EIB-Kampagne nicht relevant war. Arbeitspaket Veranstaltungen „Effizienz und Innovation im Fokus der Regionen“ Das Arbeitspaket „Veranstaltungen“ beinhaltete die fachliche Konzeption eines die Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ansprechenden Veranstaltungsformats. Im Herbst 2012 fand zunächst ein Testlauf in sechs Veranstaltungen rund um den Stammsitz von GBB statt. Dazu wurde jeweils ein thematisch orientierter Vortrag inklusive einer Präsentation zu den BMWi-Innovationsgutscheinen in einer bereits „gesetzten Veranstaltungsreihe“ der GBB (vgl. Zwischenbericht, S. 3) platziert. Auf Grund der wohl positiven Resonanz wurde im Januar 2013 das sogenannte „Modul 55 Minuten“ entwickelt und getestet. Das „Modul 55 Minuten“ enthält Praxisbeispiele zu den beiden Programmmodulen von „go-Inno“ und bietet die direkte Kommunikation mit einem autorisierten Beratungsunternehmen. In der weiteren Folge wurde daraus das Konzept für EIB-Veranstaltungen als 2 bis 3-stündige Workshops entwickelt, das neben den Praxisbeispielen für beide Programmmodule ein Unternehmen oder einen Intermediär als Veranstaltungsort vorsieht und zudem eine „summative Evaluation“ am Veranstaltungsende, also letztlich eine Erfassung des Teilnehmerfeedbacks direkt vor Ort und im Nachgang per Onlinebefragung. Im Abschlussbericht unterscheidet die GBB jedoch drei Veranstaltungsformate: a) EIB-go-Inno-Veranstaltung in Kooperation mit einem go-Inno-Berater, die in einem Unternehmen, einem Verband oder bei einer IHK stattfindet. Vom 01.05.2013 bis 30.04.2014 initiierte die GBB 24 Veranstaltungen dieses Typs. b) GBB Veranstaltung in Kooperation mit einer Organisation bzw. einem Intermediär. Im bereits genannten Zeitraum führte die GBB 27 Veranstaltungen dieses Typs durch. c) GBB nahm an einer Veranstaltung aktiv oder passiv teil (Tagung, Messe, Kongress). Dies war 17 Mal der Fall. Für die Veranstaltungen wurden quantitative und qualitative Erfolgskriterien abgeleitet. In Kurzform sind dies:        



Anzahl der teilnehmenden KMU-Vertreter (und deren Position) Anzahl der teilnehmenden Vertreter von Intermediären (und deren Position) Bisheriger Bekanntheitsgrad der „BMWi-Innovationsgutscheine“ bei diesen Vertretern Akzeptanz der spezifischen Art der Veranstaltung bei diesen Vertretern Zukünftige Bearbeitung der Themen Innovation und Ressourceneffizienz bei diesen Vertretern Zukünftige Nutzung der „BMWi-Innovationsgutscheine“ durch die Vertreter der KMU Teilnehmerinteressen Gewünschte weitere Informationen zu den „BMWi-Innovationsgutscheinen“ seitens der Teilnehmenden



Insgesamt listet die GBB im Abschlussbericht 68 Veranstaltungen mit circa 3.300 Teilnehmenden auf und gibt an, dass über 37.000 Vertreter aus KMU und über 3.000 Multiplikatoren eingeladen worden seien (vgl. S. 14ff.). Dies beruht jedoch auf Hochrechnungen und nicht
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auf einer exakten Erfassung der Adressdaten. Von den 3.300 Teilnehmenden konnte bei knapp 1.000 per Onlinebefragung ein Feedback eingeholt werden. Dazu die Fakten in aller Kürze:     



80 Prozent hatten keine Vorkenntnisse der „BMWi-Innovationsgutscheine“ 85 Prozent bewerten die Veranstaltung mindestens mit „gut“ 50 Prozent werden die behandelten Themen weiter diskutieren 15 Prozent der Unternehmen wollten zeitnah einen Innovationsgutschein nutzen 80 Prozent benötigten keine weiteren Informationen, 20 Prozent dagegen schon



Würdigung: Die Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen der beschriebenen Art war sicherlich sinnvoll und hat zur Verbreitung der „BMWi-Innovationsgutscheine“ beigetragen. Die hohe Anzahl an Veranstaltungen ist angesichts des Aufwands, der für die Organisation und Durchführung üblicherweise zu bewältigen ist, und des relativ kurzen Zeitraums beeindruckend. Negativ fällt jedoch die starke regionale Konzentration der Veranstaltungsorte auf. So fanden 75 Prozent der Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen und davon wiederum etwa die Hälfte rund um den „Kirchturm“ von GBB statt. In vier Bundesländern (bzw. Stadtstaaten) fand keine einzige Veranstaltung statt, in einigen großen Bundesländern, wie zum Beispiel Bayern und Niedersachsen, jeweils nur eine. Damit kann man im Grunde nicht von einer adäquaten bundesweiten Abdeckung der Regionen sprechen. Arbeitspaket „Regionale Beraterworkshops“ Zielgruppe der beauftragten Beraterworkshops waren nicht nur die in den beiden Programmmodulen autorisierten Beratungsunternehmen, sondern auch die Innovationsberater der Kammern und Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Energieeffizienzberater, Firmenkundenbetreuer von Banken und Sparkassen sowie Steuerberater der jeweiligen Region. Um der Heterogenität dieser Zielgruppe gerecht zu werden, entwickelte die GBB einen Ablauf für einen circa vierstündigen Workshop mit folgenden Programmpunkten: einführender Kurzvortrag, World Cafés zu den Themen „Innovationsmanagement“, „Rohstoff- und Materialeffizienz“, „die mikropolitische Dimension“ und „Gestaltung und Umsetzung einer Akquisitionsstrategie“. Letzteres ist, so ein Ergebnis, insbesondere für die autorisierten Beratungsunternehmen ein sehr wichtiges Anliegen. Denn die Innovationsgutscheine sind ein stark erklärungsbedürftiges Angebot und es gilt, die administrativen und beratenden Leistungen der Beratungsunternehmen den KMU in ihrer Sprache nutzenorientiert zu vermitteln. Die GBB führte fünf Beraterworkshops durch Datum 28.09.2012 28.06.2013 12.12.2013 18.12.2013 24.02.2014



Ort Karlsruhe Leipzig Hannover Frankfurt am Main Fröndenberg



Teilnehmerzahl___________ 8 plus 3 Vertreter von GBB 12 plus 2 Vertreter von GBB 17 plus 2 Vertreter von GBB 9 plus 1 Vertreter von GBB 12 plus 3 Vertreter von GBB



Insgesamt haben also 58 Vertreter aus Beratungsunternehmen und von Multiplikatoren an den Beraterworkshops teilgenommen. Davon stammten 25 aus in „go-Inno“ autorisierten Be-
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ratungsunternehmen. Im Ergebnis der fünf Beraterworkshops wurde seitens GBB folgendes festgestellt bzw. in enger Abstimmung mit den Teilnehmenden entwickelt:  Für die autorisierten Beratungsunternehmen liegt eine große Herausforderung in der Akquisition der KMU als Beratungskunden.  Es wurde ein Kategoriensystem für die mikropolitischen Aspekte, das die Macht- und Vertrauensbeziehungen von Unternehmen und ihren Umweltsegmenten beschreibt, entwickelt.  Es liegt ein Methodenkoffer für das Thema „Innovationsmanagement“ und ein multimediales Lernprogramm für das Thema „Rohstoff- und Materialeffizienz“ vor.  Es liegt eine sogenannte Multiplikatorenmappe zum Programmmodul „go-effizient“ vor. Würdigung: Die Durchführung von fünf Beraterworkshops sowie die damit verbundene Einladung an 200 autorisierte Berater bzw. Beratungsunternehmen und 750 Multiplikatoren in etwa 18 Monaten war sicherlich ein positiver Impuls für die „BMWi-Innovationsgutscheine“ (zu den Daten vgl. den Abschlussbericht, S. 50). Es liegen nun fünf neue Medienprodukte für Berater vor, wovon wir eines kennen und als geeignet empfinden. Zukünftige Evaluationen der „BMWi-Innovationsgutscheine“ sollten die nachhaltige Nutzung der Produkte seitens der autorisierten Beratungsunternehmen prüfen. Der Test der neuen Medien und Instrumente auf ihre Praxistauglichkeit im Beratungsalltag war in der vorliegenden Zwischenevaluation noch nicht möglich, da sie zum Zeitpunkt der Befragung den autorisierten Beratungsunternehmen noch nicht zur Verfügung standen. Arbeitspaket „Visualisierung und Wissensvermittlung zu Rohstoff-/Materialeffizienz und Innovationsmanagement“ Neben den bereits aufgezählten Medien wurde eine sogenannte „Einspar-Galerie“ für das Modul „go-effizient“ entwickelt. Sie besteht aus acht Exponaten mit 16 Botschaften. Die Exponate haben das Maß 61 cm x 61 cm und können per Tragetasche (Gewicht von 6 kg) problemlos transportiert werden. Per Klebemasse können sie an jeder Oberfläche in beliebiger Reihenfolge angebracht werden. Jedes Exponat ist mit einem QR-Code versehen, der zu einem thematisch passenden Film auf YouTube führt. Die „Einspar-Galerie“ ist damit im Rahmen von Workshops und Informationsveranstaltungen gut nutzbar. Wettbewerb der „TOP 5 der innovativen und effizienten Regionen Deutschlands“ Der Startschuss zum „Wettbewerb TOP 5“ fiel am 2. Oktober 2013 mit der Pressemitteilung des BMWi (BMWi 10/2013). Durch den Wettbewerb beabsichtigte das BMWi, die Bedeutung regionaler Partnerschaften von öffentlichen und privaten Einrichtungen mit den Unternehmen zu würdigen. Einsendeschluss für den Wettbewerb war der 15. November 2013. Bewerbungsberechtigt waren alle Regionen Deutschlands, die erfolgreiche Netzwerkarbeit auf den Gebieten Innovation sowie Rohstoff- und Materialeffizienz betreiben. Die regionalen Aktivitäten sollten fokussiert sein auf:  



kleine und mittlere Produktionsunternehmen sowie technologieorientierte Handwerksunternehmen die aktive Begleitung innovativer Vorhaben sowie bei der Steigerung von Rohstoffund Materialeffizienz
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Wissensaustausch, Netzwerkbildung sowie Kooperationen mit Forschungseinrichtungen



Die GBB übernahm im Rahmen des Wettbewerbs folgende wichtige Aufgaben:          



Entwicklung eines Entwurfs für die Durchführung des Wettbewerbs TOP 5 Entwicklung der Ausschluss- und Bewertungskriterien für die TOP 5 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für den Wettbewerb Mailingverteiler mit circa 1.000 Vertretern aus Netzwerken, Ländervertretungen und Verbänden für das BMWi Beantwortung der Anfragen von potenziellen Bewerbern Dokumentation und Bestätigung der 20 Bewerbungseingänge Prüfung der Bewerbungseingänge in Hinsicht auf die definierten Ausschlusskriterien Unterstützung der Jury durch einen Ampelvorschlag in Bezug auf die eingegangenen Bewerbungen Redebeitrag und Veranstaltungsmoderation anlässlich der Preisverleihung (am 20. Januar 2014 im BMWi in Berlin) Nachbereitung der Veranstaltung



Der parlamentarische Staatssekretär beim BMWi, Herr Uwe Beckmeyer, überreichte die Auszeichnungen am 20. Januar 2014 an:     



den foodRegio e. V. - das Branchennetzwerk der norddeutschen Ernährungswirtschaft die OstWestfalenLippe GmbH in Kooperation mit dem InnoZent OWL e. V. den DER INNOVATIONSSTANDORT e. V. das Kunststoffinstitut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH (KIMW) die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH zusammen mit der Region A³ (Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg und Aichach-Friedberg).



Im Rahmen der vorliegenden Evaluation konnten wir den Wettbewerb TOP 5 nicht ausführlich durch eine Befragung der Vertreter der Bewerber, der ausgezeichneten Regionen oder der Teilnehmenden der abschließenden Fachveranstaltung und der Preisverleihung analysieren. Durch die persönliche Teilnahme (teilnehmende Beobachtung) des Autors sowie die Teilnehmerunterlagen können der Erfolg der Veranstaltung und das rege Interesse seitens der Community jedoch bestätigt werden. Allerdings findet sich auch an dieser Stelle eine Konzentration auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (ohne dies bewerten zu wollen), aus dem drei der fünf Preisträger kommen. Fazit: Die EIB-Kampagne hat mit großer Wahrscheinlichkeit den Start und die Verbreitung der „BMWi-Innovationsgutscheine“ in der beabsichtigten Weise unterstützt. Ob auf Grund der Maßnahmen unmittelbar „Kunden“ für das Förderprogramm gewonnen wurden, konnten wir nicht nachweisen. Dazu hätten uns die Adressdaten der teilnehmenden Unternehmensvertreter vorliegen müssen, um sie mit den Förderdaten der Projektträger abzugleichen. Im Falle einer Fortsetzung empfehlen wir, die Aktivitäten regional noch stärker zu streuen.
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5



Fazit zur Maßnahmenwirtschaftlichkeit



Die Fördermaßnahme BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) leistet nachweislich einen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, des Handwerks und des produzierenden Gewerbes, die die Zielgruppe der Maßnahme sind. So werden durch die Professionalisierung des Innovationsmanagements Arbeitsplätze gesichert bzw. neue geschaffen. Der Umsatz sowie die Exportaktivitäten in den beratenen Unternehmen entwickeln sich überdurchschnittlich positiv. Die auf Grund von Beratungen resultierenden, vorwiegend einmaligen Investitionen zur Prozessoptimierung bzw. zur Erschließung von festgestellten Ressourceneffizienzpotenzialen werden getätigt, wenn sich diese in einem angemessenen Zeitraum, oftmals binnen Jahresfrist, amortisieren und somit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit leisten. Weiterhin zeigt sich, dass die erfolgreichen, wirkungsvollen Beratungsprojekte zu einem extrem hohen Anteil ohne die Förderung so nicht stattgefunden hätten. Die Förderung von Unternehmen mit der bisher festgelegten Beschäftigtenzahl, die sich an den Mitarbeiterzahlen für kleine und mittlere Unternehmen der europäischen Beihilfevorschrift orientiert und auf Grund der maximalen Fördersummen unter De-minimis fällt, ist zielführend. Das Konzept, dass nach anspruchsvollen Kriterien vom BMWi autorisierte Beratungsunternehmen eingesetzt werden, sichert nachweislich eine hohe Beratungsqualität. Deshalb sollten an diesem bewährten System keine Änderungen vorgenommen werden. Im Betrachtungszeitraum (August 2011 bis Ende Juli 2014) wurden insgesamt 1.719 Projekte gefördert. Die Fördermittel sind im Hinblick auf die übergeordnete Zielsetzung und ökonomische Wirkung wirtschaftlich eingesetzt worden. Die vorgegebenen Ziele wurden erreicht. Aus diesen Gründen sollte das Förderprogramm „BMWi-Innovationsgutscheine“ (goInno) fortgeführt werden.



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 146



ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS Abb. 1.1.1: BMWi-Innovationsgutscheine ............................................................................. 4 Abb. 1.1.2: Veranschlagte Haushaltsmittel für die Innovationsgutscheine in Mio. Euro ......... 6 Abb. 1.1.3: Elemente der Evaluation .................................................................................... 7 Abb. 1.1.4: Konzept der Additionalität ................................................................................... 9 Abb. 1.1.5: Reifegrad des Innovationsmanagements ..........................................................12 Abb. 1.1.6: Wirkungsmodell im Modul „go-innovativ“ für a) die Potenzialanalyse (PA) ...............................................................................................15 b) das Realisierungskonzept (RK) .......................................................................................15 c) das Projektmanagement (PM) .........................................................................................16 Abb. 1.1.7: Wirkungsmodell im Modul „go-effizient“ für ............................................................ a) die Potenzialanalyse (PA) ...............................................................................................18 b) die Vertiefungsberatung (VB) ..........................................................................................19 Abb. 1.2.1: Vorgehensweise und Zeitablauf der Evaluation ..................................................20 Abb. 1.2.2: Übersicht über die Methoden für die Durchführung der Evaluation ....................21 Abb. 1.2.3: Methoden in typischen Evaluationsstudien ........................................................22 Abb. 1.2.4: Methodeneinsatz nach Art der Evaluation .........................................................23 Abb. 2.3.1: Leistungsstufen im Modul „go-innovativ“ – Verteilung der Anzahl .......................32 Abb. 2.3.2: Leistungsstufen im Modul „go-innovativ“ – Verteilung Zuschussvolumen ...........33 Abb. 2.3.3: Entwicklung der Innovationsgutscheine im Modul „go-innovativ“ .......................33 Abb. 2.3.4: Entwicklung des Zuschussvolumens im Modul „go-innovativ“ ............................34 Abb. 2.3.5: Zuschussvolumen im Modul „go-innovativ“ nach Bundesländern .......................34 Abb. 2.3.6: Zuschussvolumen im Modul „go-innovativ“ nach Region: Basis Sitz BU .............35 Abb. 2.3.7: Zuschussvolumen nach Bundesland – Vergleich ...............................................36 Abb. 2.3.8: Zuschussvolumen nach Region – Basis: Sitz KU ...............................................36 Abb. 2.3.9: Verteilung der Unternehmen nach Branchen (n=523)………………… ................38 Abb. 2.3.10: Leistungsstufen der Gutscheine (n=558) ..........................................................39 Abb. 2.3.11: Innovationsart im Modul „go-innovativ“ (n=617, Mehrfachantworten möglich) ..40 Abb. 2.3.12: Wirkungen der Potenzialanalyse (n=233) .........................................................41 Abb. 2.3.13: Zufriedenheit mit der „Potenzialanalyse“ (n=240) .............................................42 Abb. 2.3.14: Wirkungen des „Realisierungskonzepts“ (n=329) .............................................42 Abb. 2.3.15: Zufriedenheit mit dem „Realisierungskonzept“ (n=340) ....................................43 Abb. 2.3.16: Wirkungen des „Projektmanagements“ (n=55) .................................................44 Abb. 2.3.17: Zufriedenheit mit dem „Projektmanagement“ (n=50).........................................45 Abb. 2.3.18: Zufriedenheit mit den Leistungen der Berater (n=504)......................................45 Abb. 2.3.19: Bedeutung der Kooperationspartner nach Arten (n=512) .................................46 Abb. 2.3.20: Veränderung des Kooperationsverhaltens (n=508) ..........................................46



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 147



Abb. 2.3.21: Reifegrad des Innovationsmanagements (n=557) ............................................48 Abb. 2.3.22: FuE-Daten aus dem MIP ..................................................................................49 Abb. 2.3.23: Stärken und Schwächen der Unternehmen (n=509) .........................................49 Abb. 2.3.24: Sachverständige Dritte im Beratungsprozess (1) (n=514).................................50 Abb. 2.3.25: Sachverständige Dritte im Beratungsprozess (2) (n=514).................................50 Abb. 2.3.26: Projektadditionalität (n=558) .............................................................................51 Abb. 2.3.27: Abschluss der Beratung (n=498) ......................................................................52 Abb. 2.3.28: Hemmende Faktoren (n=511) ..........................................................................52 Abb. 2.3.29: Partner bei Umsetzung der Beratungsergebnisse (n=415) ...............................53 Abb. 2.3.30: Fördermittel zur Umsetzung von go-Inno-Projekten (n=398) ............................54 Abb. 2.3.31: Unternehmensgröße nach Beschäftigte (n=470) .............................................54 Abb. 2.3.32: Unternehmensgröße nach Umsatz (n=452) ......................................................55 Abb. 2.3.33: Lebensalter der Unternehmen (n=485) .............................................................55 Abb. 2.3.34: Ökonomische Situation der Unternehmen (n=558) ...........................................56 Abb. 2.3.35: Abschätzung der zukünftigen ökonomischen Situation der Unternehmen (n=556) .............................................................................................................57 Abb. 2.3.36: Weitere Wirkungen in den Unternehmen (n=557).............................................58 Abb. 2.3.37: Zukünftiger Einsatz der Innovationsgutscheine (Mehrfachantworten, n=1.021) 58 Abb. 2.3.38: Die Marke „go-Inno„ (Mehrfachantworten, n=1.211) .........................................59 Abb. 2.3.39: Ansprache für das Programm „go-innovativ“ (Mehrfachantworten, n=648) .......60 Abb. 2.3.40: Grundgesamt Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ (n=81) .............62 Abb. 2.3.41: Regionale Verteilung der Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ ......63 Abb. 2.3.42: Rücklauf gemessen anhand der Beratungsprojekte (n=55) ..............................63 Abb. 2.3.43: „Lebensalter“ der Beratungsunternehmen (n=55) .............................................64 Abb. 2.3.44: Impuls für die Autorisierung (n=55)...................................................................64 Abb. 2.3.45: Die Autorisierungskriterien (n=55) ....................................................................65 Abb. 2.3.46: Entwicklung der „jungen“ Beratungsunternehmen (n=29) .................................66 Abb. 2.3.47: Stärken der Beratungsunternehmen (n=55) .....................................................67 Abb. 2.3.48: Schulungen der Projektträger (n=55) ................................................................68 Abb. 2.3.49: Akquisition neuer Beratungsverträge (n=55) ....................................................68 Abb. 2.3.50: Instrumente zur Akquise von Beratungskunden (n=55) ....................................69 Abb. 2.3.51: Hilfen und Hemmnisse bei der Akquise von Beratungskunden (n=54) .............69 Abb. 2.3.52: Akquise der Beratungskunden (n=55) ..............................................................70 Abb. 2.3.53: Unternehmensgröße der Beratungskunden (nach Beschäftigte, n=53).............71 Abb. 2.3.54: Marktbezug der Innovationprojekte (n=55) .......................................................71 Abb. 2.3.55: Innovationsbezug der Innovationprojekte (n=55) ..............................................72 Abb. 2.3.56: Wirkungen der AG QS (n=40) ..........................................................................73



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 148



Abb. 2.3.57: Nutzen aus den Kontakten zu anderen Beratern (n=51) ...................................73 Abb. 2.3.58: Bewertung des Erfahrungsaustauschs (n=55) ..................................................74 Abb. 2.3.59: Herkunft sachverständiger Dritter (n=42) ..........................................................74 Abb. 2.3.60: Kriterien für den Einsatz externer Experten (n=42) ...........................................75 Abb. 2.3.61: Aspekte zu Beginn eines Beratungsauftrags (n=55) .........................................76 Abb. 2.3.62: Instrumente und Methoden in go-innovativ-Beratungen (n=52) ........................76 Abb. 2.3.63: Ansätze zur Verbesserung der Beratungsqualität (n=53) .................................77 Abb. 2.3.64: Ziele der go-Inno-Projekte (n=52) .....................................................................78 Abb. 2.3.65: Administrativer Aufwand aus der Sicht der Beratungsunternehmen (n=55) ......78 Abb. 2.3.66: Die Internetseite aus der Sicht der Beratungsunternehmen (n=55) ..................79 Abb. 2.3.67: Verbesserungspotenziale (n=55) ......................................................................80 Abb. 2.3.68: Zufriedenheit der Berater (n=55) ......................................................................80 Abb. 2.3.69: Förderhöhe der Potenzialanalyse (n=52)..........................................................81 Abb. 2.3.70: Förderhöhe des Realisierungskonzepts (n=53) ................................................81 Abb. 2.3.71: Förderhöhe des Projektmanagements (n=49) ..................................................82 Abb. 2.3.72: Projektadditionalität (insgesamt n=97 Antworten, Werte bezogen auf n=49 Antwortende) ....................................................................................................82 Abb. 3.1.1: Kostenstruktur im verarbeitenden Gewerbe........................................................83 Abb. 3.1.2: Ressourceneffizienzpotenziale ...........................................................................84 Abb. 3.1.3: Typischer Bilanzrahmen von Energie- und Stoffstromanalysen ..........................84 Abb. 3.3.1: Regionale Verteilung der Innovationsgutscheine (n=185) ...................................92 Abb. 3.3.2: Verteilung der Förderfälle nach Unternehmensgröße (Beschäftigte, n=184) ......92 Abb. 3.3.3: Verteilung der Förderfälle nach Unternehmensgröße (Umsatz, n=185) ..............93 Abb. 3.3.4: Verteilung der Förderfälle nach Branchen (n=185) .............................................93 Abb. 3.3.5: Verteilung der Förderfälle nach Art des Projektes (n=185) .................................94 Abb. 3.3.6: Der Deckungsbeitrag DBoF2 (n=159) ................................................................97 Abb. 3.3.7: Der Gewinn GoF2 (n=152) .................................................................................99 Abb. 3.3.8: Tangierte Bereiche (n=185) ..............................................................................100 Abb. 3.3.9: Tangierte Prozesse (n=185) .............................................................................101 Abb. 3.3.10: Nebeneffekte (n=185).....................................................................................101 Abb. 3.3.11: Regionale Verteilung der Innovationsgutscheine (n=101) ...............................103 Abb. 3.3.12: Verteilung der Förderfälle nach Unternehmensgröße (Beschäftigte, n=101) ..103 Abb. 3.3.13: Verteilung der Förderfälle nach Unternehmensgröße (Umsatz, n=101) ..........104 Abb. 3.3.14: Verteilung der Förderfälle nach Branchen (n=101) .........................................104 Abb. 3.3.15: Verteilung der Förderfälle nach Art des Projektes (n=101) .............................105 Abb. 3.3.16: Der Deckungsbeitrag DBoF2 (n=84) ..............................................................108 Abb. 3.3.17: Der Gewinn GoF2 (n=77) ...............................................................................110



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 149



Abb. 3.3.18: Tangierte Bereiche (n=101) ............................................................................110 Abb. 3.3.19: Tangierte Prozesse (n=101) ...........................................................................111 Abb. 3.3.20: Nebeneffekte (n=101).....................................................................................112 Abb. 3.3.21: Grundgesamt Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ (n=83) ...........113 Abb. 3.3.22: Regionale Verteilung der Beratungsunternehmen im Modul „go-effizient“ ......114 Abb. 3.3.23: Rücklauf gemessen anhand der Beratungsprojekte (n=49) ............................114 Abb. 3.3.24: „Lebensalter“ der Beratungsunternehmen (n=49) ...........................................115 Abb. 3.3.25: Impuls für die Autorisierung (n=49).................................................................115 Abb. 3.3.26: Die Autorisierungskriterien (n=48) ..................................................................116 Abb. 3.3.27: Entwicklung der „jungen“ Beratungsunternehmen (n=34) ...............................116 Abb. 3.3.28: Stärken der Beratungsunternehmen (n=48) ...................................................117 Abb. 3.3.29: Schulungen der Projektträger (n=49) ..............................................................118 Abb. 3.3.30: Akquisition neuer Beratungsverträge (n=48) ..................................................119 Abb. 3.3.31: Instrumente zur Akquise von Beratungskunden (n=47) ..................................119 Abb. 3.3.32: Erfolg der Akquiseinstrumente (n=47) ............................................................120 Abb. 3.3.33: Hilfen und Hemmnisse bei der Akquise von Beratungskunden (n=54) ...........120 Abb. 3.3.34: Potenzialanalysen je Beratungsunternehmen (n=49) .....................................121 Abb. 3.3.35: Akquise der Beratungskunden (n=49) ............................................................122 Abb. 3.3.36: Unternehmensgröße der Beratungskunden (nach Beschäftigte, n=49)...........122 Abb. 3.3.37: Inhalt der Beratungsprojekte (n=49) ...............................................................123 Abb. 3.3.38: Wirkungen der AG QS (n=20) ........................................................................124 Abb. 3.3.39: Nutzen aus den Kontakten zu anderen Beratern (n=46) .................................124 Abb. 3.3.40: Bewertung des Erfahrungsaustauschs (n=49) ................................................125 Abb. 3.3.41: Aspekte zu Beginn eines Beratungsauftrags (n=49) .......................................125 Abb. 3.3.42: Instrumente und Methoden in go-effizient-Beratungen (n=49) ........................126 Abb. 3.3.43: Die Methodenmatrix (n=49) ............................................................................127 Abb. 3.3.44: Ansätze zur Verbesserung der Beratungsqualität (n=49) ...............................127 Abb. 3.3.45: Hemmnisse bei der Umsetzung von Beratungsergebnisse (n=48) .................128 Abb. 3.3.46: Erreichte Ziele von go-effizient-Projekten (n=48) ............................................129 Abb. 3.3.47: Entwicklung des Reifegrads (n=49) ................................................................130 Abb. 3.3.48: Administrativer Aufwand aus der Sicht der Beratungsunternehmen (n=55) ....131 Abb. 3.3.49: Die Internetseite … aus der Sicht der Beratungsunternehmen (n=46) ............131 Abb. 3.3.50: Zufriedenheit der Berater (n=48) ....................................................................132 Abb. 3.3.51: Projektadditionalität (insgesamt n=67 Antworten, Werte bezogen auf n=49 Antwortende) ..................................................................................................133



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 150



Abb. 4.1.1: Das Quality-Board in „go-Inno“ ........................................................................138 Tab. 2.3.1: Programmkennzahlen im Modul „go-innovativ“ ...................................................37 Tab. 3.3.1: Wirkungen der Potenzialanalyse: Kennzahlen ....................................................95 Tab. 3.3.2: Deckungsbeitrag aus der Potenzialanalyse: Kennzahlen ....................................96 Tab. 3.3.3: Gewinn aus der Potenzialanalyse: Kennzahlen ..................................................98 Tab. 3.3.4: Wirkungen der Vertiefungsberatung: Kennzahlen .............................................106 Tab. 3.3.5: Deckungsbeitrag aus der Vertiefungsberatung: Kennzahlen ............................107 Tab. 3.3.6: Gewinn aus der Vertiefungsberatung: Kennzahlen ...........................................109 Tab. 3.3.7: Vorschlag förderfähige Tagewerke in Potenzialanalyse „go-effizient“ ...............136



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 151



ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS AG QS BGR BHO BIT BITs BMWi BMUB BRH BT-Drucksache GBB DeGEval DTI FuE FhG-ISI HPI IHK IKT KMU RKW ZIM ZIM-KOOP ZIM-KN ZIM-NEMO ZIM-SOLO VWN



Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung im Programm „go-Inno“ Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Bundeshaushaltsordnung Förderlinie Beauftragte für Innovation und Technologie Beauftragte für Innovation und Technologie (im Plural) Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Bundesrechnungshof Drucksache des Deutschen Bundestags Gesellschaft für Bildung und Beruf e. V. Gesellschaft für Evaluationen e. V. Deutscher Verband für Technologietransfer und Innovation e. V. Forschung und Entwicklung Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Leibniz Universität Hannover Industrie- und Handelskammer Informations- und Kommunikationstechnologien Kleine und mittlere Unternehmen Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand ZIM-Fördermodul Kooperationsprojekte ZIM-Fördermodul Kooperationsnetzwerke Ehemaliges ZIM-Fördermodul Netzwerkprojekte ZIM-Fördermodul Einzelprojekte Verwendungsnachweis



Förderprogrammbezogene Abkürzungen; PA VB RK PM TW TW-Satz BTW



Potenzialanalyse Vertiefungsberatung Realisierungskonzept Projektmanagement Tagewerk Tagewerksatz Beratertagewerk



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 152



QUELLENVERZEICHNIS



»



Astor, M.; Berteit, H.; Heimer, A. und G. Walter: Begleitende Evaluierung zur Förderung von „Innovationsmanagement“ in kleinen Unternehmen der neuen Bundesländer und Berlin, Berlin, Mai 2007



»



Blaeser-Benfer, A.: Materialsubstitution im Büromaschinenbau, RKW Faktenblatt, Eschborn, 2012a, kostenfreier Download unter: www.rkw-kompetenzzentrum.de/publikationen



»



Blaeser-Benfer, A: Effizienzsteigerungen in der Holzbearbeitung, RKW Faktenblatt, Eschborn, 2012b, kostenfreier Download unter: www.rkw-kompetenzzentrum.de/publikationen



»



Blaeser-Benfer, A: Effizienzsteigerungen in der Herstellung von Beleuchtungstechnik, RKW Faktenblatt, Eschborn, 2012c, kostenfreier Download unter: www.rkw-kompetenzzentrum.de/publikationen



»



Benneworth, P.S. und Dawley, S.J.: How do innovating small and medium sized enterprises use business support services?, New Castle 2002



»



Buisseret, T.J.; Cameron, H.M. and L. Georghiou: What difference does it make? Additionality in public support of R&D in large firms, International Journal of Technology Management, Vol. 10, S. 587-600, 1995



»



Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: „Effizienter und innovativer mit den Innovationsgutscheinen des BMWi „go-Inno“, Ausschreibung vom 29. März 2013



»



Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: „Materialeffizienz – der einfachste Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit“, Pressemitteilung vom 13. Juni 2013



»



Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: „Startschuss für den Wettbewerb „TOP 5 der innovativen und effizienten Regionen Deutschlands“, Pressemitteilung vom 2. Oktober 2013



»



Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: „TOP 5 der effizienten und innovativen Regionen Deutschlands ausgezeichnet“, Pressemitteilung vom 20. Januar 2014



»



DeGEval – Gesellschaft für Evaluationen e.V. (Hrsg.): Standards für Evaluationen, 4. unveränderte Auflage, 2008



»



Drucksache 18/3300: Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2014 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes, Deutscher Bundestag, 1.12.2014



»



Ernst-Siebert, R.: KMU in globalen Innovationswettbewerb, München, 2008



»



EuroNorm GmbH, VDI/VDE-IT GmbH, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.: Bericht „go-Inno 2014“, Stand März 2015



»



EuroNorm GmbH, VDI/VDE-IT GmbH: Bericht „go-Inno 2014“, Stand Dezember 2014, zitiert als 10/2014, da der Stand bis Ende Oktober 2014 erfasst wurde.



»



EuroNorm GmbH, VDI/VDE-IT GmbH: Bericht „go-Inno 2013“, Stand Februar 2014



»



EuroNorm GmbH, VDI/VDE-IT GmbH: Bericht „go-Inno 2012“, Stand März 2013



»



Falk, R.: Behavioural Additionality Effects of R&D-Subsidies, Empirical Evidence from Austria, Wien, 2004



»



Falk, R.: Measuring the Effects of Public Support Schemes on Firms Innovations Activities, Wien, 2006



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 153



»



Fülbier, M. und W. Pirk: Förderung des Technologie-Transfers für das Handwerk, Projektbericht des Technologie-Transfers für das Handwerk, Hannover, Dezember 2014



»



Georghiou, L.: Issues in the evaluation of innovation and technology policy, in: Policy evaluation in innovation and technology: towards best practice, chapter 3, OECD, Paris, 1997



»



Gesellschaft für Bildung und Beruf: Zwischenbericht „Effizienter und innovativer mit den Innovationsgutscheinen des BMWi“, Dortmund, April 2013



»



Gesellschaft für Bildung und Beruf: Abschlussbericht „Effizienter und innovativer mit den Innovationsgutscheinen des BMWi“, Dortmund, August 2014



»



Glöckner, U. und C. Rammer: Untersuchung von Innovationshemmnissen in Unternehmen – insbesondere KMU – bei der Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in vermarktungsfähige Produkte und möglich Ansatzpunkte zu deren Überwindung, Studie im Auftrag des BMWi, Berlin 2013.



»



Kristof, K.; Lemken, T.; Ott, V.; Roser, A.: Untersuchung des Programms zur Verbesserung der Materialeffizienz, im Auftrag des BMWi (AZ 1 D4 – 02 08 15), Berlin, Januar 2008



»



Kulicke, M.: Methoden und Vorgehensweisen zur Wirkungsmessung in Evaluationen – Querschau über die Evaluationspraxis von Forschungs-, Technologie- und Innovationsprogrammen, Vortrag auf der Jahrestagung der DeGEval 2012, Session 1, abgerufen unter www.degeval.de am 03.04.2014



»



o. V.: Identifizierung wesentlicher Hemmnisse und Motivatoren im Entscheidungsprozess von KMU bei der Inanspruchnahme öffentlicher Förderprogramme zur Steigerung der Ressourceneffizienz, VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH, promit GmbH, Berlin, November 2011



»



Rammer, C.; Crass, D., Doherr, T.; Hud, M.; Hünermund, P.; Iferd, Y.; Köhler, C.; Peters, B.; Schubert, T. und F. Schwiebacher: Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft, Indikatorenbericht zur Innovationserhebung 2014, Mannheim, Januar 2015



»



Schmidt, M.: Materialflusskostenrechnung, Faktenblatt in der Reihe “Effizient mit Ressourcen umgehen” des RKW Kompetenzzentrums, Eschborn, Febraur 2011



»



Schmidt, M.: Energieeffizienz und Klimaschutz mittels Materialeffizienz, in: Chemie, Ingenieur, Technik (CIT), 87. Jahrgang, April 2015, S. 403 - 408.



»



Shapira, P. und J. Youtie: Impact of Technology and Innovation Advisory Services, in Compendium of Evidence on the Effectiveness of Innovation Policy Intervention, abrufbar unter http://research.mbs.ac.uk./innovation, Manchester, Dezember 2013



Evaluation BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Seite 154



ANHANG A: Befragung der beratenen Unternehmen im Modul „go-innovativ“ (Bezug ist ein konkretes Beratungsprojekt, das durch einen Gutschein gefördert wurde) 1.



Innovationsgeschehen im Unternehmen



1.1



Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen? (Bitte nur eine nennen!)



                     



1.2



1.3



1.4



Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln Herstellung von Textilien und Bekleidung Herstellung von Holz-/Flecht-/Korb- und Korkwaren Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild-, Datenträgern Kokerei und Mineralölverarbeitung Herstellung von chemischen Erzeugnissen Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren Herstellung von Glas- und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steine und Erden Metallerzeugung und -verarbeitung Herstellung von Metallerzeugnissen Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen Herstellung von elektrischen Ausrüstungen Maschinen- und Anlagenbau Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen Sonstiger Fahrzeugbau Herstellung von Möbeln Herstellung von sonstigen Waren Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Recycling Energie- und Wasserversorgung Sonstige: _________________________



Welche Leistungsstufe / Leistungsstufen haben Sie in Anspruch genommen? Nur Potenzialberatung (PA)







Nur Realisierungskonzept (RK)







Potenzialberatung kombiniert mit Realisierungskonzept (PA/RK)







Projektmanagement (PM)







Stammdaten des Projektes Projektbeginn



Monat ________________



Jahr ________________



Projektende



Monat ________________



Jahr ________________



Umfang an Tagewerken



Anzahl ________________



Davon gefördert ______



Um welche Innovationsart handelte es sich in Ihrem Beratungsprojekt? Entwicklung eines neuen Produkts







Entwicklung eines neuen Verfahrens







Kombinierte Entwicklung von Produkt und Dienstleistung







Entwicklung von Produkten oder Verfahren, die auf eine Reduktion von Emissionen, Nachhaltigkeit und Schutz von Ressourcen abzielten.
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1.5



Falls Sie eine Potenzialberatung (PA) in Anspruch genommen haben: Welchen Aussagen stimmen Sie zu: Trifft zu



Trifft nicht zu



Wäre / ist auch ohne PA passiert



lag eine transparente Darstellung unserer Stärken und Schwächen im Innovationsprozess vor.















hatten wir eine schlüssige, ausformulierte Innovationsstrategie.















haben wir Personal zum Thema Innovationsmanagement geschult.















kannten wir die Kosten für die Erstellung eines Realisierungskonzepts in Bezug auf ein konkretes, technisch orientiertes FuE-Projekt.















konnten wir unsere Arbeitsproduktivität im FuE-Bereich verbessern.















haben wir unsere Innovationsprozesse verbessert.















haben wir die gemeinsame Arbeit mit dem Berater / Beratungsunternehmen ohne Förderung fortgesetzt.















haben wir eine weitere Leistungsstufe der BMWi-Innovationsgutscheine („go-Inno“, Modul go-innovativ) in Anspruch genommen.















haben wir erkannt, dass wir Innovationsvorhaben (noch) nicht realisieren können.











Auf Grund der Potenzialberatung



1.6



Falls Sie ein Realisierungskonzept (RK) haben erstellen lassen: Welchen Aussagen stimmen Sie zu? Trifft zu



Trifft nicht zu



Wäre / ist auch ohne Beratung passiert



lag ein nachvollziehbares Realisierungskonzept für ein konkretes technisch orientiertes FuE-Projekt vor.















hatten wir umfangreiche Informationen zu potenziellen Technologiegebern.















hatten wir Kontakt zu ausgewählten Technologiegebern.















waren wir in der Lage, die relevante Technologie besser zu verstehen und weiter zu entwickeln.















haben wir unsere Hausbank in Bezug auf die Finanzierung konsultiert.















haben wir andere potenzielle Finanzgeber in Bezug auf die Finanzierung konsultiert.















haben wir weitere FuE-Mittel für das Projekt beantragt.















haben wir eine weitere Leistungsstufe der BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno, Modul go-innovativ) in Anspruch genommen.















haben wir erkannt, dass wir Innovationsvorhaben (noch) nicht realisieren können.











Nach der Beratung



1.7



Falls Sie ein externes, gefördertes Projektmanagement (PM) in Anspruch genommen haben: Welchen Aussagen stimmen Sie zu? Trifft zu



Trifft nicht zu



wurden wir bei der Vertragsgestaltung mit externen Technologiegebern stark entlastet.











wurden wir beim Projektmanagement (z. B. Projektcontrolling) stark entlastet.











fand nach Abschluss des Projektes eine detaillierte Beurteilung der Projektabläufe statt.











konnten wir viel für nachfolgende, neue Innovationsvorhaben lernen.











Durch die Begleitung
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1.8



Welche Bedeutung haben für Sie die Kooperationen mit nachfolgenden Partnern in Innovationsfragestellungen? Sehr hoch 1



1.9



hoch 2



mittel 3



gering sehr gering 4 5



Wettbewerber / Unternehmen der Branche























Kunden























Lieferanten























Universitäten / Fachhochschulen























Außeruniversitäre Institute (z. B. Fraunhofer)























externe Industrieforschungseinrichtungen (IFE)























Beratern (nicht go-Inno-Berater)























Hat sich Ihr Kooperationsverhalten in Folge der Beratung verändert? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



2



3



4



Trifft nicht zu 5



Wir beteiligen uns nun häufiger am Erfahrungsaustausch, z. B. in industriellen Arbeitskreisen.























Wir geben häufiger FuE-Aufträge an Unternehmen.























Wir geben häufiger FuE-Aufträge an Forschungseinrichtungen.























…anderen Unternehmen.























…Forschungseinrichtungen.























Wir bearbeiten häufiger gemeinsame FuE-Projekte mit ……..



1.10



1.11



Welche der folgenden Aussagen in Hinsicht auf das Beratungsprojekt und Ihr Innovationsmanagement treffen zu? (bitte keine Mehrfachnennungen) Mit dem Projekt haben wir unser erstes Innovationsvorhaben begonnen und vorher kein Innovationsmanagement betrieben. Wir konnten daher auf Basis des Projektes ein rudimentäres Innovationsmanagement im Unternehmen einführen.







Wir hatten bereits Erfahrungen aus Vorprojekten und ein einfaches Innovationsmanagement eingeführt. Wir konnten daher auf Basis des Projektes unser Innovationsmanagement fest in der Unternehmensstrategie verankern.







Wir haben bereits zuvor regelmäßig Innovationsvorhaben durchgeführt und das Innovationsmanagement gehörte bei uns bereits fest zur Unternehmensstrategie. Auf Basis des Projektes führen wir nun regelmäßig Innovationsvorhaben auf Basis eines optimierten Innovationsmanagements durch.







Unser betriebliches Innovationsmanagement war nicht Gegenstand des geförderten Projekts.







Wie regelmäßig haben Sie in den vergangenen drei Jahren in Ihrem Unternehmen FuEAktivitäten durchgeführt? Regelmäßig, d.h. in allen Jahren Gelegentlich, d.h. nicht in allen Jahren
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1.12



Wie viele Beschäftigte waren im Jahr 2013 in Ihrem Unternehmen ausschließlich oder zeitweise mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben befasst, unabhängig davon, ob es für Forschung und Entwicklung eine eigene Abteilung gibt?



Ca. ________________ Beschäftigte ausschließlich



 Weiß nicht



Ca. ________________ Beschäftigte zeitweise



1.13



In welchen Phasen des Innovationsprozesses liegen insgesamt die Stärken bzw. die Schwächen Ihres Unternehmens? Stärke 1



2



3



4



Schwäche 5



Strategische Orientierung























Ideenfindung























FuE zu technologischen Grundlagen für neue Produkte / Verfahren























Angewandte FuE























Konstruktion, Design, Produktgestaltung























Messen/Testen/Prüfen























Markteinführung
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2.



Bewertung der Leistungen des externen Innovationsmanagements



2.1



Welche konkreten Leistungen haben Sie im Rahmen der Beratung in Anspruch genommen, und wie zufrieden waren Sie mit diesen Leistungen? (Bitte bewerten Sie nur die von Ihnen beanspruchten Leistungen!) (Skalierung: 1 = Voll und ganz zufrieden, 2 = gute Leistung, 3 = eher Durchschnitt, 4 = mit Mängeln , 5 = inakzeptabel) Sehr zufrieden Gar nicht zufrieden 1 2 3 4 5 Potenzialanalyse Erarbeitung eines Stärken-Schwächen-Profils des technisch / technologischen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen IstZustandes























Vorprüfung der Marktfähigkeit des Innovationsvorhabens























Ermittlung der Kosten für die Erstellung eines Realisierungskonzeptes (z. B. in Form einer Pflichtenhefterstellung)























Entwicklung eines Finanzierungsplans























Information über öffentliche Förderprogramme























Abschätzung des voraussichtlichen Zeitbedarfs für die Erstellung und Umsetzung des Realisierungskonzeptes























Qualitative Einschätzung des Erfolgs des Konzeptes























Technologiebewertung auf der Grundlage von Markteinschätzungen und Marktanalysen























Ermittlung eines geeigneten externen Technologiegebers























Entwicklung eines technisch/technologischen, organisatorischen und finanziellen Realisierungskonzeptes























Vorbereitung einer Kooperation mit einem externen Technologiegeber























Information über öffentliche Projektfördermöglichkeiten























Management der notwendigen vertraglichen Vereinbarungen mit dem externen Technologiegeber























Begleitung der Projektdurchführung im Rahmen eines externen Projektmanagements























Bereitstellung administrativer Serviceleistungen (z. B. Projektcontrolling)























Auswertung des abgeschlossenen Innovationsprojekts























Realisierungskonzept



Projektmanagement



2.2



Wurde durch den Innovationsberater ein weiterer Experte (sachverständiger Dritter) hinzugezogen und wenn ja, kannten Sie diesen bereits vorher? (Bitte Zutreffendes ankreuzen!)  Nein, die Beratungsleistungen wurden nur durch den Innovationsberater erbracht. 



Bitte weiter mit Frage 2.4



 Ja, es wurde ein Experte (sachverständiger Dritter) hinzugezogen, zu dem wir zuvor bereits Kontakt hatten.  Ja, es wurde ein Experte (sachverständiger Dritter) hinzugezogen, zu dem wir noch keinen Kontakt hatten.
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2.3



Welche Rolle spielte der Experte (sachverständige Dritte) im Beratungsprozess und in welchem Kontakt stehen Sie heute noch zu ihm? (Bitte Zutreffendes ankreuzen!) Die Beratungsleistung des Experten bezog sich auf …



 …technische Fragestellungen des FuE-Vorhabens  …die Einschätzung des Marktpotenzials für neue bzw. verbesserte Produkte und Verfahren  …betriebswirtschaftliche Aspekte des FuE-Vorhabens Im Rahmen des gesamten Beratungsprozesses hatte seine Expertise …



 …ein sehr hohes Gewicht (Sie deckte zentrale Aspekte des Vorhabens ab)  …ein mittleres Gewicht (Sie deckte Detailfragestellungen ab)  …ein geringes Gewicht (Sie hatte keinen wesentlichen Einfluss auf die Beratungsergebnisse) Der Kontakt zum Experten …



 …besteht heute noch  …besteht heute nicht mehr



2.4



Wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Leistungen des autorisierten Beraters? (Skalierung: 1 = Voll und ganz zufrieden, 2 = gute Leistung, 3 = Durchschnitt, 4 = mit Mängeln , 5 = inakzeptabel) Sehr zufrieden



2.5



Gar nicht zufrieden 4 5



1



2



3



Zügigkeit der Anbahnung des Beratungsverhältnisses























Zügigkeit der Durchführung der Beratung























Technische Kompetenz des Beraters























Betriebswirtschaftliche Kompetenz des Beraters























Kommunikative Fähigkeit des Beraters























Umfang, Tiefe bzw. Detaillierung der Beratung























Zeitliche, inhaltliche und methodische Transparenz des Prozesses























Dokumentation der Ergebnisse























Umsetzungsorientierung der Ergebnisse























Administrativer Aufwand bei Anbahnung und Abrechnung der Beratung























Welche Bedeutung hatte für Sie der Innovationsgutschein für die Beauftragung der Beratungsleistungen des autorisierten Beratungsunternehmens? Die Beratung wäre ohne die Förderung …



 …in gleicher Weise realisiert worden.  …mit zeitlicher Verzögerung realisiert worden.  …mit einem anderen Berater / Partner realisiert worden.



 …in geringerem Umfang realisiert worden.  …wäre nicht durchgeführt worden.
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3. 3.1



Umsetzung der Beratungsergebnisse Wann wurde die hier betrachtete Beratung abgeschlossen? (Bitte Zutreffendes ankreuzen!) Die Beratung wurde beendet …



 …vor ca. 6 Monaten.  …vor ca. 18 Monaten.



3.2



 …vor ca. 12 Monaten.  …vor zwei Jahren und mehr.



Welche Faktoren wirkten bzw. wirken sich hemmend auf die Umsetzung der Beratungsergebnisse aus? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



2



3



4



Trifft nicht zu 5



Fehleinschätzung zu lösender technischer Aufgaben























Fehlendes Know-how im eigenen Unternehmen























Fehlendes Kapital























Zu eng gesetzter zeitlicher Rahmen























Fehleinschätzung des Marktpotenzials























Probleme bei der Erschließung des Marktpotenzials























Probleme beim internen Projektmanagement























Mangelnde Qualität von externen Zuarbeiten bzw. Zulieferungen























Lange Genehmigungsverfahren (Tests, Zulassungen etc.)























Zu viel Tagesgeschäft



























Wenn im Anschluss an die Beratung kein konkretes Innovationsvorhaben umgesetzt wurde, bitte weiter mit Frage 3.5. Sofern Sie ein konkretes Innovationsvorhaben umgesetzt haben, bitte weiter mit Frage 3.3



3.3



Haben Sie die Beratungsergebnisse allein umgesetzt? (Mehrfachnennungen möglich!) Die Umsetzung der Beratungsergebnisse erfolgte…



 …nur bei uns im Unternehmen.  …in Kooperation mit dem Berater.



3.4



 …in Kooperation mit einer Forschungseinrichtung.  …in Kooperation mit einem anderen Unternehmen.



Haben Sie für die Umsetzung der Beratungsergebnisse Fördermittel in Anspruch genommen? (Bitte Zutreffendes ankreuzen!)  Nein, es wurden keine Fördermittel beansprucht.  Ja, Förderung durch ein Landesprogramm.  Ja, Förderung durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi. __________________________________________  Ja, Förderung durch ein anderes Programm des Bundes (z. B. BMBF, BMUB).  Ja, Förderung durch ein EU-Programm.  Sonstige: _____________________
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3.5



Welchen Einfluss hatte / hat die Beratung auf die ökonomische Situation Ihres Unternehmens? (Mehrfachnennungen möglich!) Die Umsetzung der Beratungsergebnisse ermöglicht es uns …



 …die bisherige Marktposition zu sichern.  …neue Produktmärkte zu erschließen.  …Neueinstellungen vorzunehmen.  …Arbeitsplätze zu sichern.  …die Kosten im Unternehmen zu senken.  …den Export zu steigern.



3.6



 …ein innovatives Vorhaben zu starten.  …neue regionale Märkte zu erschließen.  …FuE-Personal aufzubauen.  …den Umsatz zu steigern.  …die Produktivität im Unternehmen zu verbessern.  …die Investitionen wesentlich zu erhöhen.  …nichts von allem genannten.



Welche weiteren Wirkungen können Sie als Folge der Beratung beobachten? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



2



3



4



Trifft nicht zu 5



Wir lösen unsere Innovationsaufgaben zielgerichteter.























Unsere technologische Wissensbasis hat sich erweitert.























Wir führen häufiger Innovationsprojekte durch.























Wir können im Innovationsbereich Kostenvorteile erzielen.























Wir kooperieren in Innovationsfragen mehr mit Partnern.























Wir arbeiten intensiver mit externen Beratern zusammen.























Sonstiges (Bitte nennen): _________________________________



4. 4.1



Zukünftiger Beratungsbedarf / Marke „go-Inno“ Werden Sie auch in Zukunft wieder das Programmmodul „go-innovativ“ in Anspruch nehmen? (Mehrfachnennungen möglich!) Nein, und zwar weil …



 …keine weiteren FuE-/Innovationsprojekte geplant sind.  …neu erworbene Kompetenzen eine externe Innovationsberatung überflüssig machen.  …sich das Unternehmen aktuell finanziell keine Beratung leisten kann.  …mit der Beratung nicht die gewünschten Effekte erzielt wurden.  Sonstige Gründe:________________________ _______________________________________________________________________________ Ja , und zwar … (Mehrfachantworten möglich)



 …bei der Ideenfindung  …bei der Präzisierung konkreter Vorhaben (Pflichtenhefterstellung)



 Derzeit noch ungewiss



 …bei der Auswahl realisierbarer Vorhaben  …beim Projektmanagement
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4.2



Die Marke „go-Inno“ (Mehrfachnennungen möglich!)  ist mir nicht bekannt / habe ich noch nie gehört.  ist eher unverständlich.  assoziiere ich mit einer Förderung durch das BMWi.  assoziiere ich mit den Innovationsgutscheinen des BMWi.  habe ich positiv wahrgenommen. Verbesserung  sollte noch bekannter gemacht werden.



5. 5.1



Angaben zum Unternehmen Wie viele Beschäftigte hatte Ihr Unternehmen in den genannten Geschäftsjahren? (ggf. Schätzung) 2011



2013



Insgesamt in VZÄ (Vollzeitäquivalente)



ca. ________________



ca. ________________



Davon Beschäftigte in FuE in VZÄ



ca. ________________



ca. ________________



VZÄ = Vollzeitäquivalent: Maßeinheit, die einem Vollbeschäftigten entspricht, Bei der Berechnung werden ein Vollzeitbeschäftigter mit 1,0 VZÄ und ein Halbtagsbeschäftigter mit 0,5 VZÄ gezählt.



5.2



5.3



5.4



Wie hoch waren Umsatz und Exporte Ihres Unternehmens in den genannten Geschäftsjahren? (ggf. Schätzung) 2011



2013



Umsatz insgesamt in Mio. Euro



ca. ________________



ca. ________________



Anteil der Exporte am Umsatz in %



ca. ________________



ca. ________________



Wie schätzen Sie die Aussichten Ihres Unternehmens im Hinblick auf folgende Kenngrößen in den kommenden 3 Jahren ein? Steigend



Gleichbleibend



Fallend



Umsatz















Beschäftigung















Anteil Export am Umsatz















FuE-Aufwendungen















Wo befindet sich der Sitz Ihres Unternehmens? Postleitzahl:



5.5



Seit wann existiert Ihr Unternehmen (Jahr der Gründung) ? (Gründungsjahr):
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5.6



Wie wurden Sie auf die BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) aufmerksam?



Internetpräsentation BMWi / Projektträger EuroNorm: Internetpräsentation des Beratungsunternehmens: go-Inno-News: Informationsveranstaltungen (z. B. IHK etc.): Direkte Ansprache durch Beratungsunternehmen:



5.7



JA: JA: JA: JA: JA:



    



NEIN: NEIN: NEIN: NEIN: NEIN:



    



Mit den folgenden Angaben ermöglichen Sie uns einen anonymisierten Vergleich mit Unternehmen, die im Rahmen anderer Innovationsbefragungen Auskunft geben: 2010



2011



2012



2013



Umsatzanteil mit neuen Produkten in Prozent Umsatzanteil mit Marktneuheiten in Prozent Umsatzanteil mit Sortimentsneuheiten in Prozent Umsatzanteil mit Nachahmerinnovationen in Prozent Kostenersparnis durch Prozessinnovationen (gemessen anhand der durchschnittlichen Stückkosten in Prozent) Innovationsausgaben in Prozent des Umsatzes davon Investitionsausgaben Definitionen: Innovationsausgaben sind Ausgaben für laufende, abgeschlossen und abgebrochene Innovationsprojekte, also Personal- und Sachaufwendungen, z. B. für den Erwerb von Anlagen, Software, Lizenzen, für Patente, Konstruktion, Produktgestaltung etc. Im Unterpunkt sind insbesondere die Investitionen gemeint. Umsatzanteile mit Produktinnovationen beziehen sich auf den Umsatz des betreffenden Jahres, der mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten des zurückliegenden Dreijahreszeitraums erzielt worden ist. Marktneuheiten sind solche Innovationen, die vom Anbieter als erster auf dem Markt eingeführt werden. Nachahmerinnovationen sind von einem Unternehmen erstmals eingeführte Produkte, die von Wettbewerbern bereits am Markt angeboten werden. Sortimentsneuheiten sind neue oder merklich verbesserte Produkte und Dienstleistungen, die keine Vorgängerprodukte im Unternehmen haben und die Angebotspalette des Unternehmens ausweiten (nach Indikatorenbericht zur Innovationserhebung, ZEW Mannheim).



Bitte geben Sie uns für etwaige Rückfragen Ihre Kontaktdaten. Die Auswertungen erfolgen vollständig anonymisiert. Beratungsunternehmen: Ansprechpartner (Name, Vorname) Tel.: E-Mail:



_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________



Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Ansprechpartner: Dr. Andreas Blaeser-Benfer RKW Kompetenzzentrum Düsseldorfer Straße 40 A 65760 Eschborn Tel.: 06196 495 3301 E-Mail: [email protected]
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B: Befragung der autorisierten Beratungsunternehmen im Modul „go-innovativ“ 1.



Situation des autorisierten Beratungsunternehmens



1.1



Wir haben unseren Hauptsitz in den







Neuen Bundesländern (Ostdeutschland) einschließlich Berlin



1.2







Wir sind (endgültig) autorisiert seit



Weniger als einem Jahr Zwischen einem und drei Jahren Seit mehr als drei und weniger als 5 Jahren Seit mehr als fünf Jahren



1.3



Alten Bundesländern (Westdeutschland)



   



Woher kam der Impuls für Ihre Autorisierung?  



Ansprache seitens des Projektträgers EuroNorm bzw. BMWi Über die Mitgliedschaft bei einem Verband oder einer Organisation (z. B. im DTI, einem Fachverband, Kooperation mit Forschungseinrichtung o. Ä.) Ansprache seitens des Programmbotschafters Gesellschaft für Beruf und Bildung (GBB) Durch meinen Wechsel zu einer anderen Beratungsgesellschaft („Mitnahme der Autorisierung“) Auf Eigeninitiative



1.4



  



Die aktuellen Kriterien für die Autorisierung von Beratungsunternehmen (BU) …



(Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



2



3



Trifft nicht zu 4 5



sind in Hinsicht auf die kritische Größe der BU angemessen.























sind in Hinsicht auf die wirtschaftliche Stabilität angemessen.























sind in Hinsicht auf die fachliche Expertise angemessen.























sind in Hinsicht auf die Qualitätsstandards angemessen.























1.5 Falls Sie vor mehr als drei Jahren autorisiert wurden: Nach der aktuellen Förderrichtlinie brauchen Sie für die Autorisierung und auch danach nicht mehr ein konkretes jährliches Volumen für Ihre Beratungstätigkeit im Modul go-innovativ zu beantragen. Stellt dies eine Erleichterung für Sie dar?  Ja



1.6



 Nein



Falls Sie in den vergangenen drei Jahren neu autorisiert wurden: (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



2



3



Trifft nicht zu 4 5



Wir konnten mit „go-innovativ“ ein neues Geschäftsfeld aufbauen.























Wir konnten mit „go-innovativ“ unsere Existenz sichern.























Wir konnten mit „go-innovativ“ unser Beratungsportfolio erweitern.























Wir konnten durch das Engagement in „go-innovativ“ neue Berater einstellen.























Wir werden unser Engagement in „go-innovativ“ fortsetzen.
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1.7



Ihre Beratungsgesellschaft bietet ein breites Spektrum von Beratungsleistungen an. Wo sehen Sie die Stärken Ihres Beratungsunternehmens? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



2



3



Trifft nicht zu 4 5



Wir sind Spezialist in einigen Technologiefeldern/Branchen.























Wir besitzen ein breites technologisches bzw. branchenübergreifendes Wissen.























Unsere Stärke liegt im Bereich der Anwendungs- und Produktkenntnisse.























Wir verfügen über ein fundiertes Branchen- und Markt-Knowhow.























Wir verfügen über eine breite Methodenkenntnis zur Steuerung von betrieblichen Innovationsprozessen.























Wir verfügen über sehr gute betriebswirtschaftliche Kompetenzen.























Wir verfügen über zahlreiche Kontakte zu Hochschulen (außeruniversitären Forschungseinrichtungen, externen gemeinnützigen Forschungseinrichtungen, etc.)























Wir können auf sehr gute Kontakte zu Experten (sachverständigen Dritten) für die Beratungsprojekte zurückgreifen.























Wir kennen zahlreiche innovative Unternehmen und potenzielle Kooperationspartner für betriebliche FuE-Projekte.























Wir haben gute Kenntnis von Finanzierungsmöglichkeiten für die notwendigen Investitionen der beratenen Unternehmen.























Wir verfügen über sehr gute Kenntnisse aktueller Fördermöglichkeiten für FuE-Projekte.























(nur für Westdeutschland): Wir haben vor der Autorisierung für „go-Inno“ bereits Beratungsleistungen im Rahmen von Förderprogrammen des Landes, Bundes oder der EU erbracht.























1.8 Wie beurteilen Sie die Beratereinführungen / -schulung(en) seitens EuroNorm? a) in Hinsicht auf die Vermittlung von Fachwissen:  unnötig







wenig hilfreich (z. B. keine neuen Informationen)  gut



 sehr hilfreich



b) in Hinsicht auf die Vermittlung von Kenntnissen zur Abwicklung der Förderung:  unnötig







wenig hilfreich (z. B. keine neuen Informationen)  gut



 sehr hilfreich



1.9 Sehen Sie Verbesserungspotenzial im Bereich der Qualifizierung (z. B. Themenvorschläge für Schulungen, Anmerkungen zum Schulungskonzept…)?



…………………………………….………………………………………………………………………………………………………



1.10 Sie bezahlen für die Schulung beim Projektträger einen Beitrag in Höhe von 100 Euro (netto). Was denken Sie?    



Die Schulungen sollten für die Berater kostenfrei sein. Ein Beitrag in dieser Höhe ist angemessen. Ich würde auch einen höheren Beitrag entrichten. Es sollte eine degressive Staffelung für Beratungsgesellschaften mit mehreren Beratern geben.
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2. 2.1



Anbahnung neuer Beratungsverträge In den Vorjahren hat sich während verschiedener Phasen (z. B. Modellregionen) des Programms „Innovationsmanagement / go-Inno“ die Akquisition neuer Kunden gerade für neu autorisierte Beratungsunternehmen als sehr aufwändig dargestellt. Wie beurteilen Sie persönlich die Situation heute? Bitte teilen Sie uns Ihre Zustimmung bzw. Ablehnung zu folgenden Aussagen mit! (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu)



2.2



Trifft zu 1



2



3



Das Programm go-Inno (Gutschein) hilft uns sehr bei der Akquisition von neuen Kunden für das Thema Innovation.























Unser Aufwand steht in einem angemessenen Verhältnis zum Volumen der Beratungsprojekte.























Die Durchführung der Beratungsprojekte lohnt nur im Zusammenhang mit möglichen Folgeakquisitionen (freie Beratung, ZIM-, EU-Projekte etc.)























Welche Instrumente zur Akquise Ihrer Beratungskunden haben Sie in den vergangenen drei Jahren mit welchem Erfolg eingesetzt? (Mehrfachnennungen möglich) Ja



2.3



Trifft nicht zu 4 5



Nein



sehr guter Erfolg 1



2



gar kein Erfolg 3



Eigene Internetpräsentation























Newsletter























Mailings an Kunden























Telefonakquise























Eigene Informationsveranstaltungen























Vorträge auf Informationsveranstaltungen























Direkte Ansprache von Multiplikatoren / Intermediären























Stellen die folgenden Faktoren ein Hemmnis bzw. eine Hilfe bei der Akquisition von Beratungskunden im Rahmen von „go-innovativ“ dar? (Skalierung: 1 = sehr hilfreich, 2 = hilfreich, 3 = irrelevant, 4 = eher hinderlich, 5 = ein absolutes Hemmnis) Hilfe 1



2



3



4



Hemmnis 5



Die Verwendung des Instruments „Innovationsgutschein“.























Das Label „in go-innovativ autorisierte/r Berater/in“.























Einheitliche Förderquote in allen Leistungsstufen von 50 %.























Die Option der Vorabprüfung bei Zweifeln der Förderfähigkeit.























Die Möglichkeit für das KMU, bis zu 5 Innovationsgutscheine (bis zu 20.000 Euro Förderung) pro Kalenderjahr zu nutzen.























Die Möglichkeit, die Leistungsstufe nach dem Bedarf des beratenen Unternehmens zu wählen.























Die Zusammenfassung der Module zur Dachmarke „go-Inno“.























Die Möglichkeit zur Einbeziehung externer Experten.























Die Möglichkeit, nicht nur regional, sondern bundesweit tätig zu sein.























Die Ausweitung der Förderfähigkeit auf KMU mit maximal 100 Mitarbeitenden.























Die Informationsmaterialien (z.B. best-practice) vom PT/BMWi
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2.4



Wie viele Beratungen haben Sie im Zeitraum der neuen Richtlinie für „go-innovativ“ (seit August 2011 bis 31. Juli 2014) mit welchem Volumen durchgeführt?



Potenzialberatungen: Realisierungskonzept: Projektmanagement:



2.5



________ (Bitte Anzahl angeben) ________ (Bitte Anzahl angeben) ________ (Bitte Anzahl angeben)



____________ (Zuschuss in Euro) ____________ (Zuschuss in Euro) ____________ (Zuschuss in Euro)



Wie hoch schätzen Sie den Anteil der „go-innovativ“-Beratungen der letzten drei Jahre ein, bei dem Sie die Beratungskunden aktiv akquiriert haben?



Anteil der aktiv akquirierten Kunden



Ca. ____________ %



Anteil der eigeninitiativ nachfragenden Kunden



Ca. ____________ %



Anteil der von Multiplikatoren der anderen an uns verwiesenen Kunden



Ca. ____________ % Gesamt 100 %



2.6



Wie schätzen Sie bei den „go-innovativ“-Beratungen der letzten drei Jahre das Verhältnis von Neukunden zu bereits beratenen Unternehmen ein?



Anteil der Neukunden



Ca. ____________ %



Anteil der Kunden, die Sie bereits zuvor in dem Programm „go-Inno“ / „Innovationsmanagement“ beraten haben.



Ca. ____________ %



Anteil der Kunden, die Sie bereits zuvor anderweitig beraten haben.



Ca. ____________ % Gesamt 100 %



3. 3.1



Innovationsbezug der Beratung Wie verteilen sich die von Ihrem Beratungsunternehmen in den letzten drei Jahren beratenen Unternehmen auf folgende Größenklassen? Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in VZÄ



1-10



11-50



50-100



Gesamt



Ca. in % 100 VZÄ = Vollzeitäquivalent: Maßeinheit, die einem Vollbeschäftigten entspricht, Bei der Berechnung werden ein Vollzeitbeschäftigter mit 1,0 VZÄ und ein Halbtagsbeschäftigter mit 0,5 VZÄ gezählt.



3.2



Wie lässt sich der Marktbezug der Beratungsprojekte beschreiben? Bitte beziehen Sie sich nach Möglichkeit auf ihre letzten (maximal zehn) „go-innovativ“-Projekte und gewichten den Anteil der folgenden Innovationsarten? Entwicklung von Produkten und Verfahren, mit denen das Unternehmen als Pionier eine Marktneuheit anbieten und gänzlich neue Märkte erschließen kann.



Ca. ____________ %



Entwicklung von Produkten und Verfahren, mit denen das Unternehmen sein Portfolio ergänzt und neue (Teil-)Märkte erschließt, auf denen sich bereits Wettbewerber befinden.



Ca. ____________ %



Inkrementelle Verbesserung von eigenen Produkten und Verfahren des Unternehmens durch die Anwendung neuer Technologien (keine neuen Märkte und Kunden).



Ca. ____________ % Gesamt 100 %
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3.3



Wie lässt sich der Innovationsbezug der Beratungsprojekte beschreiben? Bitte beziehen Sie sich nach Möglichkeit auf ihre letzten (maximal zehn) „go-innovativ“-Projekte und gewichten den Anteil der folgenden Innovationsarten?



Bei … Prozent handelte es ich um die Entwicklung von neuen Produkten.



Ca. ____________ %



Bei … Prozent handelte es sich um die Entwicklung neuer Verfahren.



Ca. ____________ % Gesamt 100 %



Bei … Prozent handelte es sich um die kombinierte Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Bei … Prozent handelte es sich um die Entwicklung von Produkten und / oder Verfahren, die auf eine Reduktion von Emissionen, Nachhaltigkeit und Schutz von Ressourcen abzielten.



4. 4.1



In den circa 90 für das Modul „go-innovativ“ autorisierten Beratungsunternehmen arbeiten ca. 400 Innovationsberater. Wie viel Prozent davon kennen Sie persönlich so gut, dass Sie wissen, über welches Beratungs-Know-how sie verfügen?



Nein 



Haben Sie in der Vergangenheit in der AG QS Innovationsmanagement bzw. in der dann daraus entstandenen gemeinsamen AG QS mitgewirkt? Ja 



4.4



Ca. ____________ %



Kennen Sie die bis Ende des Jahres 2013 tätige AG QS (Innovationsmanagement)? Ja 



4.3



Ca. ____________ %



Netzwerk der autorisierten Beratungsunternehmen



Anteil der bekannten Kollegen



4.2



Ca. ____________ %



Nein 



Falls Sie die Arbeit der AG QS kennen: Die AG QS (Quality Board) hatte sich zum Ziel gesetzt, flächendeckend ein einheitlich hohes Qualitätsniveau der Beratungen zu gewährleisten. Wie beurteilen Sie die Arbeit der AG QS? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu Trifft nicht zu 1 2 3 4 5 Die AG QS hat zur Netzwerkbildung zwischen den autorisierten Beratungsunternehmen wesentlich beigetragen.























Die AG QS war insbesondere bei der Ausdehnung des Programms auf Westdeutschland und der Integration der neu autorisierten Beratungsunternehmen sehr hilfreich.























Die von der AG QS entwickelten Qualitätsstandards (neuer Qualitätskodex für beide Module) setzen wir im Alltag um.
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4.5



Welchen Nutzen konnten Sie bisher aus dem Kontakt zu den Beratern anderer autorisierter Beratungsunternehmen in verschiedenen Phasen der Projektbearbeitung ziehen? (Skalierung: 1 = sehr hohen Nutzen, 2 = hilfreich, 3 = irrelevant, 4 = eher hinderlich, 5 = eher schädlich) Hoher Nutzen 1 2



4



Kein Nutzen 5



Bei der Projektakquisition























Bei der Suche nach Kooperationspartnern























Bei der inhaltlichen Projektbearbeitung























Beim Erfahrungsaustausch























Trifft zu







Nichts davon, da wir nicht mit anderen autorisierten Beratungsunternehmen kooperieren.



4.6



3



Der Projektträger / das BMWi laden jährlich zu einem Erfahrungsaustausch ein. Wie beurteilen Sie diesen Event? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



5. 5.1



3



Trifft nicht zu 4 5



Ich habe in der Vergangenheit regelmäßig teilgenommen.























Ich nehme dort in der Regel neue wertvolle Informationen für mein Beratungsgeschäft in „go-innovativ“ mit.























Ich empfinde die Aufmerksamkeit der Politik als motivierend.























Ich empfinde den direkten Kontakt zu Mitarbeitern von EuroNorm als hilfreich.























Er ist wichtig und sollte auf jeden Fall fortgesetzt werden.























Einbeziehung externer Experten (sachverständige Dritte) Falls Sie schon mehr als drei Jahre autorisiert sind: Auch mit der neuen Förderrichtlinie ist die Einbeziehung externer Experten (sachverständiger Dritter) in die Beratungsprojekte möglich. Wie häufig nutzen Sie diese Möglichkeit nun?   



5.2



2



Genauso oft wie vor Inkrafttreten der neuen Richtlinie Häufiger als zuvor Seltener als zuvor



Wenn Sie externe Experten (sachverständige Dritte) in Ihre „go-innovativ“-Projekte einbinden, wie häufig geschieht dies in den einzelnen Leistungsstufen des Programms? (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Sehr häufig 1



2



3



4



Nie 5



Potenzialanalyse (PA)























Realisierungskonzept (RK)
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5.3



Wenn Sie externe Experten (sachverständige Dritte) in Ihre Projekte einbinden, woher kommen diese? (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Sehr häufig 1 2



5.4



3



4



Nie 5



aus anderen autorisierten Beratungsunternehmen























aus Universitäten und Fachhochschulen























aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen























aus externen gemeinnützigen Industrieforschungseinrichtungen























von sonstigen FuE-Dienstleistern























einzelne/selbständige Sachverständige























aus anderen Unternehmen























Wie wichtig sind die folgenden Aspekte bei der Auswahl der externen Experten (sachverständigen Dritten)? (Skalierung: 1 = sehr wichtig, 2 = wichtig, 3 = relevant, 4 = nicht wichtig, 5 = völlig unwichtig)



6. 6.1



Sehr wichtig 1



2



3



4



unwichtig 5



Wissenschaftliches Renommee























Kenntnis der relevanten Technologie























Markt- und Branchenkenntnis























Regionale Nähe zu mir / uns























Kosten für die angebotenen Leistungen























Kooperationserfahrung aus vorangegangenen Projekten























Beratungsprozess Wie häufig werden die folgenden Aspekte und Größen zu Beginn eines Beratungsprozesses gemeinsam mit Ihrem Kunden diskutiert und geplant? (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Sehr häufig 1 2



3



4



Nie 5



Gesamtvolumen für den Beratungsprozess























Inhaltlicher Ablauf des Beratungsprozesses inkl. Meilensteine























Zeitbedarf für den Beratungsprozess























Terminierung der Meilensteine und des Projektabschlusses























Personaleinsatz auf Seiten des KMU























Verantwortlichkeiten beim KMU
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6.2



Welche Methoden / Instrumente nutzen Sie zur Steuerung / inhaltlichen Bearbeitung der Beratungsaufträge? (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Sehr häufig 1 2



Nie 5



















Benchmarkingsysteme anderer Anbieter (z. B. IMP prove)























Standardisierten Innovationsprozess























Kreativtechniken (Brainstorming/635-Methode etc.)























Markt-/Bedarfsanalysen (Conjoint-Analyse etc.)























Problemlösungsbaum/Methodisches Erfinden (TRIZ)























Scoring-Modelle (z. B. Balanced Score-Card)























Investitionsrechnung























Nutzwertanalysen























3



Falls Sie einen Innovationsaudit einsetzen: Den Innovationsaudit haben wir selbst entwickelt und setzen nur wir ein: Den Innovationsaudit haben wir selbst entwickelt und auch an andere autorisierte Beratungsunternehmen (über eine Lizenz) weiter gegeben: Den Innovationsaudit haben wir über eine Lizenz eingekauft: Wir nutzen frei verfügbare Instrumente von anderen Anbietern (z. B. FhG, RKW, PAS 1073, CWA 15899, DIN/CEN TS 16555-1:2013, etc.):



6.4



4







Standardisierten Innovationsaudit



6.3



3



JA:







NEIN:







JA: JA:



 



NEIN: NEIN:



 



JA:







NEIN:







Wie bewerten Sie die folgenden Ansätze zur Erhöhung der Beratungsqualität im Rahmen von „go-innovativ“? (Skalierung: 1 = sehr sinnvoll, 2 = sinnvoll, 3 = o.k., 4 = nicht sinnvoll, 5 = völlig unnötig) Sehr sinnvoll 1 2



7. 7.1



nicht sinnvoll 4 5



3



Regelmäßige Peer-Reviews (Fallberatungen) mit Kollegen anderer Beratungsunternehmen























Weiterbildungsangebote für alle „go-innovativ“-Berater neben dem Angebot des Projektträgers EuroNorm























Stärkere Nutzung von standardisierten Beratungs-Tools























Wirksamkeit und Administration der „go-innovativ“-Beratung Ihre go-innovativ-Projekte verfolgen verschiedene hier aufgeführte Ziele. Bitte kreuzen Sie an, welche in der Vergangenheit relevant waren und wie häufig Sie diese in der Regel erreichen konnten. (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Relevant



Sehr häufig 1 2



3



4



Nie 5



Das KMU nimmt mehrere Leistungsstufen in Anspruch.



























Das KMU erteilt uns Folgeaufträge für ungeförderte Projekte.



























Das KMU stellt einen Antrag auf Projektförderung in einem Landes- oder Bundesprogramm (ZIM, etc.).



























Das KMU nimmt Zukunftsinvestitionen vor.



























Es werden Fehlinvestitionen des KMU vermieden.
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7.2



Das KMU kann Kosteneinsparungen realisieren.



























Das KMU kann seine Produktivität verbessern.



























Das KMU erzielt ein signifikantes Umsatzwachstum.



























Das KMU erzielt ein signifikantes Beschäftigungswachstum.



























Die wirtschaftliche Situation des KMU stabilisiert sich.



























Das KMU ist in der Lage, Projekte und Kooperationen in Eigenregie durchzuführen.



























Das KMU führt standardisierte Innovationsprozesse ein.



























Das KMU konnte die technologische Wissensbasis verbreitern.



























Wie schätzen Sie den administrativen Aufwand im Programm „go-innovativ“ bei der Autorisierung und bei der Verwendungsnachweisprüfung ein? (Skalierung: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = angemessen, 4 = zu hoch, 5 = inakzeptabel hoch) Sehr gering 1



7.3



2



3



4



inakzeptabel 5



Beantragung / Verhandlung der Autorisierung























Vorabprüfung der Förderfähigkeit von Projekten























Projektdokumentation bzw. Erstellung des Verwendungsnachweises und des Sachberichtes























Zum aktuellen Internetangebot www.inno-beratung.de des BMWi: (Skalierung: 1 = Stimme voll und ganz zu, 2 = stimme zu, 3 = ja, o.k., 4 = eigentlich nicht o.k., 5 = bin voll dagegen) Stimme voll zu 1



7.4



2



3



Stimme nicht zu 4 5



Ich nutze die Internetseite www.inno-beratung.de regelmäßig.























Die Internetseite ist übersichtlich und verständlich.























Die Internetseite enthält alle für die Kundenakquise relevanten Informationen.























Die Praxisbeispiele sind gut aufbereitet und für KMU motivierend.























Die go-Inno-News (Newsletter) sind nützlich und informativ.























Wo sehen Sie Verbesserungspotenziale für die zukünftige Gestaltung der Beratungsförderung im Programmmodul „go-innovativ“? (Mehrfachantworten möglich!)  Ausweitung der Beratungsleistungen auf nicht-technisch orientierte Beratungsinhalte  Verlängerung der möglichen Bearbeitungszeiten für die einzelnen Beratungselemente  Ausweitung der Anzahl geförderter Beratertage  Erhöhung der Förderquote auf mehr als 50 Prozent bei der Potenzialanalyse Verbesserung  Ausweitung der Förderfähigkeit auf Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten  Aufhebung der Autorisierungspflicht für die eingesetzten Beratungsunternehmen
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7.5



Wie zufrieden sind Sie mit dem Förderprogramm „BMWi-Innovationsgutscheine“? (Skalierung: 1 = sehr zufrieden, 2 = zufrieden, 3 = geht so, 4 = unzufrieden, 5 = ein echtes Ärgernis) Zufrieden 1



2



3



4



unzufrieden 5



Begründung bei ablehnenden Förderentscheidungen























Beschränkung auf die Förderung technisch orientierter Vorhaben























Auskünfte / Erreichbarkeit des Projektträgers























Abwicklung der Berichts- und Nachweispflichten über PROTON























Dauer der Bearbeitung des Verwendungsnachweis durch den Projektträger























Dauer bis zur Auszahlung der Innovationsgutscheine























Erreichbarkeit des Projektträgers EuroNorm























Zuverlässigkeit der Auskünfte des Projektträgers EuroNorm























7.6 Wie beurteilen Sie die Förderung der Potenzialanalysen (PA)? Die Förderhöhe von maximal 5.500 Euro  ist zu gering



 ist angemessen



 wird oft nicht ausgeschöpft



7.7 Wie beurteilen Sie die Förderung der Erstellung des Realisierungskonzeptes (RK)? Die Förderhöhe von maximal 13.750 Euro  ist zu gering



 ist angemessen



 wird oft nicht ausgeschöpft



7.8 Wie beurteilen Sie die Förderung des Projektmanagements (PM)? Die Förderhöhe von maximal 8.250 Euro  ist zu gering 7.9



 ist angemessen



 wird oft nicht ausgeschöpft



Was denken Sie: Welche Bedeutung hat der Innovationsgutschein in der Regel für die von Ihnen beratenen Unternehmen in Hinsicht auf die Beauftragung der Beratungsleistungen? Die Beratung wäre in der Regel ohne die Förderung …



 …in gleicher Weise realisiert worden.  …mit zeitlicher Verzögerung realisiert worden.  …mit einem anderen Berater / Partner realisiert worden.



 …in geringerem Umfang realisiert worden.  …wäre nicht beauftragt worden.



Bitte geben Sie uns für etwaige Rückfragen Ihre Kontaktdaten. Die Auswertungen erfolgen vollständig anonymisiert. Beratungsunternehmen: Ansprechpartner (Name, Vorname) Tel.: E-Mail:



_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
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Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Ansprechpartner: Dr. Andreas Blaeser-Benfer RKW Kompetenzzentrum Düsseldorfer Straße 40 A 65760 Eschborn Tel.: 06196 495 3301 E-Mail: [email protected] Internet: www.rkw-kompetenzzentrum.de
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C: Befragung der autorisierten Beratungsunternehmen im Modul „go-effizient“ 1.



Situation des autorisierten Beratungsunternehmens



1.1



Wir haben unseren Hauptsitz in den







Neuen Bundesländern (Ostdeutschland) einschließlich Berlin



1.2



Wir sind endgültig autorisiert seit







Weniger als einem Jahr Zwischen einem und drei Jahren Seit mehr als drei und weniger als 5 Jahren Seit mehr als fünf Jahren



1.3



Alten Bundesländern (Westdeutschland)



   



Woher kam der Impuls für Ihre Autorisierung?  



Ansprache seitens des Projektträgers VDI/VDE-IT bzw. BMWi Über die Mitgliedschaft bei einem Verband oder einer Organisation (z. B. im DTI, einem Fachverband, Kooperation mit Forschungseinrichtung o. Ä.) Ansprache seitens des Programmbotschafters Gesellschaft für Beruf und Bildung (GBB) Auf Eigeninitiative In Kooperation / auf Ansprache seitens des RKW bzw. der EfA NRW Durch meinen Wechsel zu einer anderen Beratungsgesellschaft („Mitnahme der Autorisierung“)



1.4



   



Die aktuellen Kriterien für die Autorisierung von Beratungsunternehmen (BU) … (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu)



1.5



Trifft zu 1



2



3



Trifft nicht zu 4 5



sind in Hinsicht auf die kritische Größe der BU angemessen.























sind in Hinsicht auf die wirtschaftliche Stabilität angemessen.























sind in Hinsicht auf die fachliche Expertise angemessen.























sind in Hinsicht auf die Qualitätsstandards angemessen.























Falls Sie in den vergangenen drei Jahren neu autorisiert wurden: (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu Trifft nicht zu 1 2 3 4 5 Wir konnten mit „go-effizient“ ein neues Geschäftsfeld aufbauen.























Wir konnten mit „go-effizient“ unsere Existenz sichern.























Wir konnten mit „go-effizient“ unser Beratungsportfolio erweitern.























Wir konnten durch das Engagement in „go-effizient“ neue Berater einstellen.























Wir werden unser Engagement in „go-effizient“ fortsetzen.
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1.6



Ihre Beratungsgesellschaft bietet ein breites Spektrum von Beratungsleistungen an. Wo sehen Sie die Stärken Ihres Beratungsunternehmens? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



2



3



Trifft nicht zu 4 5



Wir sind Spezialist in einigen Technologiefeldern/Branchen.























Wir besitzen ein breites technologisches bzw. branchenübergreifendes Wissen.























Unsere Stärke liegt im Bereich der technischen Prozessoptimierung.























Wir verfügen über ein breites Methodenspektrum (z. B. Stoffstromanalyse, Design to Cost, Materialflusskostenrechnung, PIUS® - Check, JUMP, RKR®, etc.).























Wir verfügen über sehr gute betriebswirtschaftliche Kompetenzen.























Wir haben gute Kenntnis von Finanzierungsmöglichkeiten für die notwendigen Investitionen der beratenen Unternehmen.























Wir verfügen über sehr gute Kenntnisse aktueller Fördermöglichkeiten für Ressourceneffizienzprojekte (Land, Bund).























1.7 Wie beurteilen Sie die Beratereinführungen / -schulung(en) seitens VDI/VDE-IT (demea)? a) in Hinsicht auf die Vermittlung von Fachwissen:  unnötig







wenig hilfreich (z. B. keine neuen Informationen)



 gut



 sehr hilfreich



b) in Hinsicht auf die Vermittlung von Kenntnissen zur Abwicklung der Förderung:



 unnötig







wenig hilfreich (z. B. keine neuen Informationen)



 gut



 sehr hilfreich



1.8 Sehen Sie Verbesserungspotenzial im Bereich der Qualifizierung (z. B. Themenvorschläge für Schulungen, Anmerkungen zum Schulungskonzept…)?



…………………………………….………………………………………………………………………………………………………



1.9 Sie bezahlen für die Schulung beim Projektträger einen Beitrag in Höhe von 100 Euro (netto). Was denken Sie?    



Die Schulungen sollten für die Berater kostenfrei sein. Ein Beitrag in dieser Höhe ist angemessen. Ich würde auch einen höheren Beitrag entrichten. Es sollte eine degressive Staffelung für Beratungsgesellschaften mit mehreren Beratern geben.
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2. 2.1



Anbahnung neuer Beratungsverträge In den Vorjahren hat sich die Akquisition neuer Kunden gerade für neu autorisierte Beratungsunternehmen als sehr aufwändig dargestellt. Wie beurteilen Sie persönlich die Situation heute? Bitte teilen Sie uns Ihre Zustimmung bzw. Ablehnung zu folgenden Aussagen mit! (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu)



2.2



Trifft zu 1



2



3



Das Programm go-Inno (Innovationsgutschein) hilft uns sehr bei der Akquisition von neuen Kunden für das Thema Material-/Rohstoffeffizienz.























Unser Aufwand steht in der Regel in einem angemessenen Verhältnis zum Umsatz der Beratungsprojekte.























Die Durchführung der Beratungsprojekte lohnt nur im Zusammenhang mit möglichen Folgeakquisitionen (freie Beratung, BMU-Projekte, EU-Projekte, etc.)























Welche Instrumente zur Akquise Ihrer Beratungskunden haben Sie in den vergangenen drei Jahren mit welchem Erfolg eingesetzt? (Mehrfachnennungen möglich)



Ja



2.3



Trifft nicht zu 4 5



Nein



sehr guter Erfolg 1



2



gar kein Erfolg 3



Eigene Internetpräsentation























Newsletter























Mailings an Kunden























Telefonakquise























Eigene Informationsveranstaltungen























Vorträge auf Informationsveranstaltungen























Direkte Ansprache von Multiplikatoren / Intermediären























Stellen die folgenden Faktoren ein Hemmnis bzw. eine Hilfe bei der Akquisition von Beratungskunden im Rahmen von „go-effizient“ dar? (Skalierung: 1 = sehr hilfreich, 2 = hilfreich, 3 = irrelevant, 4 = eher hinderlich, 5 = ein absolutes Hemmnis) Hilfe 1



2.4



2



3



4



Hemmnis 5



Die Verwendung des Instruments „Innovationsgutschein“.























Die Informationsmaterialien (z.B. best-practice) vom PT/BMWi























Einheitliche Förderquote in beiden Leistungsstufen von 50 %.























Das Label „in go-effizient autorisierte/r Berater/in“.























Die Option der Vorabprüfung bei Zweifeln der Förderfähigkeit.























Die Zusammenfassung der Module zur Dachmarke „go-Inno“.























Wie viele Beratungen haben Sie im Zeitraum der neuen Richtlinie für „go-effizient“ (seit August 2011 bis 31. Juli 2014) mit welchem Volumen durchgeführt?



Potenzialberatungen:



________ (Bitte Anzahl angeben)



____________ (Zuschuss in Euro)



Vertiefungsberatungen:



________ (Bitte Anzahl angeben)



____________ (Zuschuss in Euro)
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3. 3.1



Inhalte der Beratung / Beratungsklientel Wie hoch schätzen Sie den Anteil der „go-effizient“-Beratungen (Potenzialanalyse) der letzten drei Jahre ein, bei dem Sie die Beratungskunden aktiv akquiriert haben?



Anteil der aktiv akquirierten Kunden



Ca. ____________ %



Anteil der eigeninitiativ nachfragenden Kunden



Ca. ____________ %



Anteil der von Multiplikatoren oder anderen an uns verwiesenen Kunden



Ca. ____________ % Gesamt 100 %



3.2



Wie schätzen Sie bei den „go-effizient“-Beratungen (Potenzialanalysen) der letzten drei Jahre das Verhältnis von Neukunden zu bereits beratenen Unternehmen ein?



Anteil der Neukunden



Ca. ____________ %



Anteil der Kunden, die Sie bereits zuvor in „go-effizient“ oder im Programm VerMat beraten haben.



Ca. ____________ %



Anteil der Stammkunden, die Sie zuvor anderweitig beraten haben.



Ca. ____________ % Gesamt 100 %



3.3



Wie verteilen sich die von Ihrem Beratungsunternehmen in den letzten drei Jahren beratenen Unternehmen auf folgende Größenklassen? Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in VZÄ



1-10



11-50



50-100



100-250



250-1.000



Ca. in %



Gesamt



100



VZÄ = Vollzeitäquivalent: Maßeinheit, die einem Vollbeschäftigten entspricht, Bei der Berechnung werden ein Vollzeitbeschäftigter mit 1,0 VZÄ und ein Halbtagsbeschäftigter mit 0,5 VZÄ gezählt.



3.4



Wie lässt sich der Inhalt der Beratungsprojekte beschreiben? Bitte beziehen Sie sich nach Möglichkeit auf ihre letzten (maximal fünf) „go-effizient“-Projekte und gewichten den Anteil der folgenden Projektarten?



Rentable Steigerung (Ermittlung) der / des Rohstoff-/Materialeffizienz (-potenzials) bei der Prozessgestaltung. Rentable Steigerung (Ermittlung) der / des Rohstoff-/Materialeffizienz (-potenzials) bei der Nutzung der Produkte bei den Kunden (Anwendung/Kundennutzen).



Ca. ____________ %



Ca. ____________ %



Ermittlung des Rohstoff-/Materialeinsparpotenzials durch die Neugestaltung des Produktes / von Produkten (Produktgestaltung).



Ca. ____________ %



Beratung zur Einführung neuer oder Verbesserung bestehender Recycling-Aktivitäten.



Ca. ____________ % Gesamt 100 %
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4. 4.1



Netzwerk der autorisierten Beratungsunternehmen In den circa 140 für das Modul „go-effizient“ autorisierten Beratungsunternehmen arbeiten circa 300 Berater. Wie viel Prozent davon kennen Sie persönlich so gut, dass Sie wissen, über welches Beratungs-Know-how sie verfügen?



Anteil der bekannten Kollegen



4.2



Kennen Sie die bis Ende des Jahres 2013 tätige AG QS (Materialeffizienz)? Ja 



4.3



Nein 



Haben Sie in der Vergangenheit in der AG QS Materialeffizienz bzw. in der dann daraus entstandenen gemeinsamen AG QS mitgewirkt? Ja 



4.4



Ca. ____________ %



Nein 



Falls Sie die Arbeit der AG QS kennen: Die AG QS (Quality Board) hatte sich zum Ziel gesetzt, flächendeckend ein einheitlich hohes Qualitätsniveau der Beratungen zu gewährleisten. Wie beurteilen Sie die Arbeit der AG QS? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu 1



4.5



2



3



Trifft nicht zu 4 5



Die AG QS hat zur Netzwerkbildung zwischen den autorisierten Beratungsunternehmen wesentlich beigetragen.























Die von der AG QS entwickelten Qualitätsstandards (neuer Qualitätskodex für beide Module) setzen wir im Alltag um.























Welchen Nutzen konnten Sie bisher aus dem Kontakt zu den Beratern anderer autorisierter Beratungsunternehmen in verschiedenen Phasen der Projektbearbeitung ziehen? (Skalierung: 1 = sehr hohen Nutzen, 2 = hilfreich, 3 = irrelevant, 4 = eher hinderlich, 5 = eher schädlich) Hoher Nutzen 1 2



3



4



Kein Nutzen 5



Bei der Projektakquisition























Bei der Suche nach externen Sachverständigen























Bei der inhaltlichen Projektbearbeitung























Beim Erfahrungsaustausch























Trifft zu







Nichts davon, da wir nicht mit anderen autorisierten Beratungsunternehmen kooperieren:
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4.6



Der Projektträger / das BMWi laden jährlich zu einem Erfahrungsaustausch ein. Wie beurteilen Sie diesen Event? (Skalierung: 1 = trifft voll und ganz zu, 2 = trifft zu, 3 = ja, aber nicht wesentlich, 4 = eher nicht, 5 = trifft gar nicht zu) Trifft zu Trifft nicht zu 1 2 3 4 5



5. 5.1



Ich habe in der Vergangenheit regelmäßig teilgenommen.























Ich nehme dort in der Regel neue wertvolle Informationen für mein Beratungsgeschäft in „go-effizient“ mit.























Ich empfinde die Aufmerksamkeit der Politik als motivierend.























Ich empfinde den direkten Kontakt zu Mitarbeitern von VDI/VDE-IT als hilfreich.























Er ist wichtig und sollte auf jeden Fall fortgesetzt werden.























Beratungsprozess Wie häufig werden die folgenden Aspekte und Größen zu Beginn eines Beratungsprozesses gemeinsam mit Ihrem Kunden diskutiert und geplant? (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Sehr häufig 1 2



5.2



3



4



Nie 5



Gesamtvolumen für den Beratungsprozess























Inhaltlicher Ablauf des Beratungsprozesses inkl. Meilensteine























Zeitbedarf für den Beratungsprozess























Terminierung der Meilensteine und des Projektabschlusses























Personaleinsatz auf Seite des KMU























Verantwortlichkeiten beim KMU























Welche Methoden / Instrumente nutzen Sie zur Bearbeitung der Beratungsaufträge? (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Sehr häufig 1 2



3



4



Nie 5



(Standardisierte) Stoffstromanalyse























Materialflusskostenrechnung nach ISO 14051























Design to cost























PIUS® - Check























Investitionsrechnung























Andere, welche? ___________________________________



5.3



Seit Ende 2012/Anfang 2013 stellt die FhG Projektgruppe Prozessinnovation an der Universität Bayreuth (Prof. Dr. Steinhilper / Dr. Stefan Freiberger) eine im Auftrag des BMWi entwickelte Methodenmatrix zur Ermittlung von Rohstoff- und Materialeffizienzpotenzialen kostenfrei zur Verfügung: Bewerten Sie dazu bitte folgende Aussagen: Ich habe schon einmal von der Methodenmatrix gehört. Ich kenne die Methodenmatrix, benutze sie aber nicht. Ich kenne die Methodenmatrix und empfinde sie als hilfreich. Ich finde die Methodenmatrix gut und wende gelegentlich Methoden daraus an. Ich finde die Methodenmatrix hervorragend und wende fast immer Methoden daraus an.



JA: JA: JA:



  



NEIN: NEIN: NEIN:



  



JA:







NEIN:







JA:







NEIN:
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5.4



Wie bewerten Sie die folgenden Ansätze zur Erhöhung der Beratungsqualität im Rahmen von „go-effizient“? (Skalierung: 1 = sehr sinnvoll, 2 = sinnvoll, 3 = o.k., 4 = nicht sinnvoll, 5 = völlig unnötig) Sehr sinnvoll 1 2



6. 6.1



Regelmäßige Peer-Reviews (Fallberatungen) mit Kollegen anderer autorisierter Beratungsunternehmen























Weiterbildungsangebote für alle „go-effizient“-Berater neben dem Angebot des Projektträgers VDI/VDE-IT























Stärkere Nutzung von standardisierten Beratungs-Tools























Wirksamkeit und Administration der „go-effizient“-Beratung Welche Faktoren wirkten bzw. wirken sich aus Ihrer Sicht hemmend auf die Umsetzung der Beratungsergebnisse aus? (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Sehr häufig 1



6.2



nicht sinnvoll 4 5



3



2



3



4



Nie 5



Fehlendes Know-how im beratenen Unternehmen























Zu hoher Organisationsaufwand























Zu hohe Investitionskosten der vorgeschlagenen Maßnahmen























Zu lange Amortisationszeiten























Probleme bei der Erschließung des Marktpotenzials























Probleme beim internen Projektmanagement























Mangelnde Qualität von externen Zuarbeiten bzw. Zulieferungen























Lange Genehmigungsverfahren (Tests, Zulassungen etc.)























Zu viel Tagesgeschäft beim beratenen Unternehmen























Ihre go-effizient-Projekte verfolgen verschiedene hier aufgeführte Ziele. Bitte kreuzen Sie an, welche in der Vergangenheit relevant waren und wie häufig Sie diese in der Regel erreichen konnten. (Skalierung: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = vereinzelt, 4 = selten, 5 = nie) Relevant



Sehr häufig 1 2



3



4



Nie 5



Das KMU nimmt auch die Vertiefungsberatung in Anspruch.



























Das KMU erteilt uns Folgeaufträge für ungeförderte Projekte.



























Das KMU stellt einen Antrag auf Projektförderung in einem Landes- oder Bundesprogramm.



























Das KMU nimmt Zukunftsinvestitionen vor.



























Es werden Fehlinvestitionen des KMU vermieden.



























Das KMU kann Kosteneinsparungen realisieren.



























Das KMU kann seine Produktivität verbessern.



























Das KMU kann seine Fertigungsqualität verbessern.



























Das KMU erzielt ein signifikantes Umsatzwachstum.



























Das KMU erzielt ein signifikantes Beschäftigungswachstum.



























Die Ertragslage des KMU verbessert sich.



























Die wirtschaftliche Situation des KMU stabilisiert sich.



























Das KMU ist in der Lage, zukünftig Ressourceneffizienzpro-
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jekte in Eigenregie durchzuführen.



6.3



Das KMU führt standardisierte KVP ein.



























Das KMU konnte seine technologische Wissensbasis verbreitern.



























Im Rahmen unserer Evaluation erfolgt keine Befragung der von Ihnen beratenen Unternehmen, da wir die wesentlichen Informationen aus den Förderakten gewinnen können. Daher an dieser Stelle die folgende Frage an Sie: Welche der aufgeführten Aussagen in Hinsicht auf die letzte von Ihnen (erfolgreich) durchgeführte Beratung treffen zu? (Bitte zuerst ankreuzen, um welche Leistungsstufe es sich handelte und bitte keine Mehrfachnennungen)  Potenzialberatung



6.4



 Vertiefungsberatung



Mit der Potenzialanalyse hat sich das beratene Unternehmen erstmals mit seinen Einsparpotenzialen in Hinsicht auf Material und Rohstoffe befasst.







Nach der Potenzialanalyse konnte das beratene Unternehmen erste Aktivitäten zum Aufbau eines strukturierten Ressourcenmanagements durchführen. Es hat die Notwendigkeit erkannt, dieses Thema permanent zu verfolgen. Es wird die empfohlenen Maßnahmen auf jeden Fall umsetzen.







Durch die Potenzialanalyse konnten wir erreichen, dass Ressourcenmanagement nun fester Bestandteil der Unternehmenskultur auf allen Ebenen und im Bewusstsein aller Mitarbeitenden verankert ist. Vorhandene relevante Zertifizierungen werden gelebt und die entsprechenden VDI-Richtlinien werden angewendet. Die Steuerung aller Prozesse erfolgt auf der Basis von Kennzahlen und Messungen. Das Unternehmen kann die vermittelten Methoden zukünftig selbständig anwenden.







Nach der Potenzialanalyse liegt in dem beratenen Unternehmen nun ein unternehmensweites Ressourcenmanagement vor. Die Führung hat sich dazu eindeutig committet. Es konnten relevante Zertifizierungen (EMAS, EcoStep, ISO 14001) erlangt werden. Die VDI-Richtlinie 4070 ist bekannt.







Wie schätzen Sie Ihren administrativen Aufwand im Programm „go-effizient“ bei der Autorisierung und bei der Verwendungsnachweisprüfung ein? (Skalierung: 1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = angemessen, 4 = zu hoch, 5 = inakzeptabel hoch) Sehr gering 1



6.5



2



3



4



inakzeptabel 5



Beantragung / Verhandlung der Autorisierung























Vorabprüfung der Förderfähigkeit von Projekten























Projektdokumentation bzw. Erstellung des Verwendungsnachweises und des Sachberichtes























Zum aktuellen Internetangebot www.inno-beratung.de des BMWi: (Skalierung: 1 = Stimme voll und ganz zu, 2 = stimme zu, 3 = ja, o.k., 4 = eigentlich nicht o.k., 5 = bin voll dagegen) Stimme voll zu 1



2



3



Stimme nicht zu 4 5



Ich nutze die Internetseite www.inno-beratung.de regelmäßig.























Die Internetseite ist übersichtlich und verständlich.























Die Internetseite enthält alle für die Kundenakquise relevanten Informationen.























Die Praxisbeispiele sind gut aufbereitet und für KMU motivierend.























Die go-Inno-News (Newsletter) sind nützlich und informativ.
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6.6



Wie zufrieden sind Sie mit dem Förderprogramm „BMWi-Innovationsgutscheine“? (Skalierung: 1 = sehr zufrieden, 2 = zufrieden, 3 = geht so, 4 = unzufrieden, 5 = ein echtes Ärgernis) Zufrieden 1



2



3



4



unzufrieden 5



Begründung bei ablehnenden Förderentscheidungen























Ausweitung der Förderung auf das Thema Recycling























Die Möglichkeit, nach aktueller Verwaltungspraxis bis zu 30 Prozent für das Thema Energieeffizienz aufzuwenden.























Die Möglichkeit, bis zu einer Höhe von 30 Prozent des Beratungsvolumens nicht registrierte externe Berater einzusetzen.























Die Möglichkeit, die Vertiefungsberatung in Teilberatungen durchführen zu können.























Auskünfte / Erreichbarkeit des Projektträgers VDI/VDE-IT























Abwicklung der Berichts- und Nachweispflichten über PROTON























Dauer der Bearbeitung des Verwendungsnachweises durch den Projektträger























Dauer bis zur Auszahlung der Innovationsgutscheine























Erreichbarkeit des Projektträgers VDI/VDE-IT























Zuverlässigkeit der Auskünfte des Projektträgers VDI/VDE-IT























6.7 Wie beurteilen Sie die Förderung der Potenzialanalysen (PA)? Die Förderhöhe von maximal 17.000 Euro  ist zu gering



 ist angemessen



 wird oft nicht ausgeschöpft



Die Begrenzung auf eine Potenzialanalyse in drei Jahren  ist zu streng



 ist angemessen



6.8 Wie beurteilen Sie die Förderung der Vertiefungsberatung (VB)? Die Förderhöhe von maximal 80.000 Euro  ist zu gering



 ist angemessen



 wird oft nicht ausgeschöpft



6.9 Ist aus Ihrer Sicht die Aufteilung in Potenzialanalyse und Vertiefungsberatung sinnvoll?  Ja 6.10



 Nein



Könnten Sie sich eine andere, differenziertere Aufteilung vorstellen? Wenn ja, wie genau? ___________________________________________



6.11



Was denken Sie: Welche Bedeutung hatte der Innovationsgutschein für die letzte von Ihnen durchgeführte Potenzialberatung in Hinsicht auf die Beauftragung der Beratungsleistungen? Die Beratung wäre in der Regel ohne die Förderung …



 …in gleicher Weise realisiert worden.  …mit zeitlicher Verzögerung realisiert worden.  …mit einem anderen Berater / Partner realisiert worden.



 …in geringerem Umfang realisiert worden.  …wäre nicht beauftragt worden.
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6.12



Mit welchen Beratungsthemen (z. B. EFQM, Lean-Production) ist bei Ihnen das Thema Rohstoff-/und Materialeffizienz häufig verknüpft? ___________________________________________________________________________



6.13



Welche Anregungen haben Sie zur zukünftigen Ausgestaltung des Förderprogramms?



___________________________________________________________________________



Bitte geben Sie uns für etwaige Rückfragen Ihre Kontaktdaten. Die Auswertungen erfolgen vollständig anonymisiert. Beratungsunternehmen: Ansprechpartner (Name, Vorname) Tel.: E-Mail:



_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________



Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Ansprechpartner: Dr. Andreas Blaeser-Benfer RKW Kompetenzzentrum Düsseldorfer Straße 40 A 65760 Eschborn Tel.: 06196 495 3301 E-Mail: [email protected] Internet: www.rkw-kompetenzzentrum.de
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D: Formulare für Verwendungsnachweis, Sachbericht und Feedback-Bogen im Modul „go-effizient“
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E: Text des Qualitätskodex



Qualitätskodex der im Förderprogramm BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) tätigen Dienstleistungsunternehmen, Stand September 2011



Auftrag des Förderprogramms BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) Mit dem Programm BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) – Modul Innovationsmanagement (go-innovativ) – sollen bei Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Handwerks Produkt- und technische Verfahrensinnovationen durch externes Management unterstützt werden. Diese Managementleistungen werden durch vom BMWi autorisierte Beratungsunternehmen erbracht. Die Förderung soll helfen, das technische und wirtschaftliche Risiko, das mit Produkt- und technischen Verfahrensinnovation verbunden ist, zu mindern, die internen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung von Innovationsvorhaben im Unternehmen zu schaffen bzw. zu verbessern und bei Technologiekooperationen Transaktionskosten zu senken. Damit ergibt sich als Ziel des Programms, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der beratenen Unternehmen zu erhöhen.



Anspruch des Qualitätskodex Der Qualitätskodex ist Leitbild und Handlungsverpflichtung für die autorisierten Beratungsunternehmen, welche in einem Netzwerk arbeiten und auf der Grundlage einer einheitlichen Richtlinie die Beratungsleistungen kunden- und erfolgsorientiert erbringen. Die autorisierten Beratungsunternehmen sind sich des besonders hohen Qualitätsanspruchs an ihre Dienstleistungen bewusst, da der Kunde deren Wert erst nach der Umsetzung der Beratungsergebnisse messbar bewerten kann. Diese Umsetzung dauert Wochen, Monate oder sogar Jahre. Die erbrachte Dienstleistung kann nicht wie ein fehlerhaftes Produkt zurückgeschickt oder zurückgenommen werden, sodass die hohe Qualität und die langfristige Wirkung der Beratungsergebnisse in Bezug auf Effizienz und Effektivität für den Kunden oberste Priorität besitzt. Die Kundenzufriedenheit ist der Maßstab für den Erfolg des Programms BMWiInnovationsgutscheine (go-Inno).



Handlungsverpflichtung • Kompetenznetzwerk autorisierter Beratungsunternehmen Die im Programm BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) – Modul Innovationsmanagement – autorisierten Beratungsunternehmen sind kooperierende Partner eines effizient unter dem Markenzeichen BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) arbeitenden Netzwerkes. Sie erbrin-
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gen ihre Dienstleitungen für den Kunden im Rahmen vertraglich gebundener Projekte auf der Grundlage einer einheitlichen Richtlinie und eines Beratungsmodells in mehreren Leistungsstufen. Die Arbeit erfolgt nach für alle Netzwerkpartner gültigen hohen Qualitätsstandards, was durch regelmäßige Audits geprüft und nachgewiesen wird. • Kooperation und Kommunikation Die autorisierten Beratungsunternehmen nutzen die Kompetenz ihrer Netzwerkpartner durch vom Bedarf bestimmte Kooperationen in den Beratungsprojekten. Die internetbasierte Programmunterstützung des Projektträgers (PROTON®) wird durch die Netzwerkpartner genutzt und durch Anregungen zur Verbesserung weiter optimiert. Die aktive Teilnahme der Netzwerkspartner an den regelmäßig organisierten thematischen Workshops sichert den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die Kommunikation und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterbildung der Netzwerkpartner. • Professioneller Service und permanente Weiterbildung Durch die Arbeit nach dem Prozessmodell als Element der Qualitätssicherung einschließlich turnusmäßiger Erfolgskontrolle wird eine kontinuierliche und konstant hohe Qualität der Dienstleistungen garantiert. Die stetige Weiterbildung der Berater und die Kooperation innerhalb des Netzwerkes führen zu einer permanenten Verbesserung der Beratungsprozesse und der Beratungsqualität. • Aktuelle Daten und Informationen Es wird gesichert, dass die zur Bearbeitung der Beratungsaufgaben genutzten Daten und Informationen aktuell, inhaltlich korrekt und für den Kunden rechtlich nutzbar sind. Die zur Erbringung der technologischen und industrienahen Dienstleistung benötigten Daten und Informationen werden mit Sorgfalt recherchiert und selektiert. • Nachvollziehbare und aussagefähige Dokumentation Die klare und übersichtliche Darstellung der Ergebnisse der Dienstleistungen zur Kommunikation einer erfolgreichen Umsetzung des Auftrages mit dem Unternehmen und zur Berichterstattung an den Projektträger ist Bestandteil eines jeden Dienstleistungsauftrages. • Kundenbeziehungen Die Anforderungen der Kunden prompt, schnell und akkurat zu erfüllen ist Selbstverpflichtung einer jeden autorisierten Einrichtung. Das Auftreten der Berater ist höflich und kompetent.



Die Mitglieder des Netzwerkes autorisierter Beratungsunternehmen für das Programm BMWi-Innovationsgutscheine (go-Inno) – Modul Innovationsmanagement (goinnovativ) – handeln ihren Kunden gegenüber seriös, verantwortlich und verbindlich. Ihre Arbeit zeichnet sich durch Objektivität, Kompetenz und Vertraulichkeit aus.
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F: Prozessmodell zur Bearbeitung von BMWI-Innovationsgutscheinen am Beispiel des Moduls go-effizient“
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G: Expertengespräch „go-effizient“ am 12. Mai 2015, BMWi, Berlin



Teilnehmer:



Herr Dr. Blaeser-Benfer



RKW Kompetenzzentrum



Herr Dompke



Projektträger DLR



Frau Droste



BMUB, Referat KI I 2



Herr Härtwig



VDI/VDE-IT



Frau Dr. Kiesow



Projektträger DLR



Herr Dr Künzel



VDI/VDE-IT



Herr Loscheider



BMWi, IV B 4



Frau Dr. Neudecker



BMWi, VI C 4



Herr Dr. Oberender



VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH



Frau Opitz



RKW Nord



Herr Dr. Scherr



Projektträger DLR



Herr Schnittger



GBB Gesellschaft für Bildung und Beruf e. V.



Herr Walter



BMWi, VI C 4



Herr Dr. Wölfling



Prius consult GmbH



Herr Zuleger



BMWi, VI C 4



























Empfehlen Sie Dokumente
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evaluation - BMWi 

hätte, lässt sich aus den Unterlagen jedoch nicht ableiten. Analog zum Modul „go-innovativ“ ...... dieser Stelle weit öffnen. 2. ..... betreuer von Banken und Sparkassen sowie Steuerberater der jeweiligen Region. Um der. Heterogenität dieser ...
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Integration durch Ausbildung - BMWi 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund gut umgehen. â—‹ Wer ausbildet, integriert sich in die deutsche Wirtschaft. ... B. durch Weiterbildung oder Studium. â—‹ Gut ausgebildete Menschen sind weniger von Arbeits- losigkeit bedroht. ... Alles spricht f
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FÃ¶rderlotse - BMWi 

o Beteiligung zur ErhÃ¶hung des unternehmeri- schen Eigenkapitals o Erleichterung bei der weiteren Aufnahme von. Fremdkapital. FÃ¼r wen? o ExistenzgrÃ¼nder, kleine Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und AngehÃ¶rige der freien Berufe. Wie? o Stil
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Handbuch für Energieberater - BMWi 

eCouleur : Die nachhaltige Designagentur, Köln & Berlin. Stand. Juni 2017 .... liste „Persönliches Gespräch und Datenaufnahme beim ers- ten Vor-Ort-Termin“ ...
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BEE-Stellungnahme - BMWi 

04.10.2016 - EEG, hier vor allem die Belastung des Eigenverbrauchs, kritisch. Es ist klimapolitisch kontra- produktiv, dass der Eigenverbrauch bei der Braunkohle weiterhin befreit ist, fÃ¼r saubere. Energiequellen jedoch EEG-Umlage bezahlt werden mus
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BMWi - Grünbuch Digitale Plattformen 

30.05.2016 - Das Grünbuch ist Teil der Digitalen Strategie 2025, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) Anfang März dieses Jahres vorgestellt hat. Es identifiziert, strukturiert und definiert ... Mit dem Grünbuch eröffnet das BMW
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Energiedaten: Gesamtausgabe - BMWi 

Afrika. Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2016. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ...
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psychodiagnostische evaluation 

Save As PDF Ebook psychodiagnostische evaluation verhaltensmedizinischer ... verhaltensmedizinischer interventionen bei atopischer PDF file for free from our ...
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Evaluation form_SPA.qxd 

GUÍA PARA EL PRESENTADOR □ SÍ □ NO En ambos casos, ¿por qué? ... Encuesta a los presentadores. Estimado Presentador: Gra
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151123 PM Klimaschutzkonferenz BMWi GASAG 

gierung, sondern auch die Landes- und Kommunalebene braucht eine ambitio- nierte Energie- und ... Die Entwicklung der â€žUrban Technologiesâ€œ sei zudem ein ...
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BMWi - Sanierungsbedarf im GebÃ¤udebestand 

Wie kÃ¶nnen die Ziele der Energiewende im GebÃ¤udebereich bis 2050 erreicht werden und wie kann der GebÃ¤udebestand nahezu klimaneutral werden?
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BMWi - GrÃ¼nbuch Digitale Plattformen 

30.05.2016 - Ziel ist es, einen Ordnungsrahmen zu schaffen, der einerseits mehr Investitionen und Innovationen auf Grundlage eines fairen Wettbewerbs ...
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BMW UKL L BMWi 1 
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WeiÃŸbuch Digitale Plattformen - BMWi 

Kooperation zwischen Unternehmen und Start-ups kÃ¶nnte in Deutschland bis zum Jahr 2020 .... bauplanungen beraten, verfÃ¼gbare FÃ¶rdermÃ¶glichkeiten und ...










 


[image: alt]





Handbuch fÃ¼r Energieberater - BMWi 

aufgrund von AnschlÃ¼ssen an Treppen und TÃ¼ren oft nicht mÃ¶glich oder sehr ...... liches bringt gerade bei hochwertigen GlÃ¤sern kaum eine ...... In den Preisen.
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evaluation von geschaftsmodellen fur 

Get evaluation von geschaftsmodellen fur finanzdienstleister im business to ... Here, it is possible to work with google to browse through the available user guide ...
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STOFFSTROMMANAGEMENT EVALUATION UND BENCHMARK 

The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC ...
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-in Evaluation und Qualität 

Massnahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung von Gesundheitsförderung Schweiz. Darüber hinaus wirken ... Sie beraten die Fachverantwortlichen von Gesundheitsförderung Schweiz in Evaluations-. Wirkungs- und ... Sie sprechen fliessend Deutsch ode
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uvp-evaluation - Umweltbundesamt 

Medek, Astrid Merl, Marlies Meyer, Hans Mikl, Luzian Paula, Brigitte Peer, Waltraud ... Bernhard SchrÃ¶tter, Rudolf SchwarzbÃ¶ck, Wolfgang Seltner, Ernst Simon, ...
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Evaluation von Informatikunterricht 

die Ausbildung der beruflichen Kompetenzen im Lehramt Informatik in erster ... Für die Dokumentation von besonders gravierenden Veränderungen, wie sie mit ...
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evaluation dynamischer ruckmeldung am 

The Book evaluation dynamischer ruckmeldung am bahnubergang wirkungsuberprufung eines dialogdisplays auf das is free to download and read online at ...










 


[image: alt]





KOLINE evaluation - DLR ELIB 

The global goals are broken down into more detailed and project tailored sub-goals or criteria. These criteria need to be operationalised by indicators, meaning ...
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uvp-evaluation - Umweltbundesamt 

Karnische Talbahn GmbH;. Christof Herzog 14. 14 ...... Dieses ist mindestens 4 Wochen lang zur Ã¶ffentlichen Einsicht aufzulegen. Im vereinfach- ten Verfahren ...
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Phisical Evaluation Spanish1 

up or sports physical? □ □ ... Have you ever had racing of your heart or skipped heartbeats? .... ¿Algún familiar o pari
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